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Christus ist das Haupt des Leibes,
nämlich der Gemeinde.

Er ist der Anfang,
der Erstgeborene von den Toten.

(Kolosser 1,18)

Gott, der Herr ist über Leben und Tod, hat unseren Bruder

Landeskirchenrat i. R.
A l f r e d  K e ß l e r

* 21. August 1930  † 16. September 2016
im Alter von 86 Jahren zu sich gerufen.
Alfred Keßler wurde in Iserlohn geboren und entschloss sich – geprägt durch das Elternhaus und die Jugendarbeit in CVJM 
und Kirchengemeinde – im Jahre 1951 zum Studium der evangelischen Theologie.
Nach dem Studium in Münster, dem Vikariat in Altena und dem Schulvikariat in Iserlohn wurde Alfred Keßler am 29. Juni 
1958 in Heeren-Werve ordiniert. 1959 wurde er zum Pfarrer dieser Gemeinde gewählt. 1963 wechselte er in die Paul-Ger-
hardt-Kirchengemeinde in Dortmund.
Ab 1972 war Alfred Keßler als Studienleiter am Pädagogischen Institut in Villigst für die religionspädagogische Arbeit an 
Grundschulen zuständig und wurde im August 1980 von der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen in das 
Amt eines Landeskirchenrates berufen, das er bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1995 ausübte.
Alfred Keßler hat als zuständiger Landeskirchenrat die Arbeit des Pädagogischen Instituts bescheiden und umsichtig begleitet. 
Er war den Menschen in großer Freundlichkeit zugewandt. Mit beherztem Engagement hat er sich für einen Konfirman
denunterricht eingesetzt, der die jungen Menschen als eigenständige Persönlichkeiten im religiösen Lernen und Glauben ernst 
nimmt.
Wir danken Gott für alles, was er unserer Kirche durch den Dienst von Bruder Alfred Keßler geschenkt hat. Wir trauern mit 
den Angehörigen und befehlen den Verstorbenen der Gnade Gottes an. In der festen Hoffnung auf die Auferstehung von den 
Toten wissen wir ihn in Gott geborgen.

Evangelische Kirche von Westfalen
Das Landeskirchenamt

Annette Kurschus
Präses
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Gesetze / Verordnungen /
Andere Normen

Zweite Änderung der Ordnung
für das Frauenreferat

der Evangelischen Kirche
von Westfalen

Vom 1. September 2016

Gemäß Artikel 156 Absatz 3 der Kirchenordnung hat
die Kirchenleitung die Änderung der Ordnung für das

Frauenreferat der Evangelischen Kirche von Westfa-
len beschlossen:

§ 1
Änderung der Ordnung

In der Ordnung für das Frauenreferat der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen vom 20. September 2001
(KABl. 2001 S. 342), zuletzt geändert durch die Än-
derung der Ordnung für das Frauenreferat der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen vom 19. Mai 2011
(KABl. 2011 S. 154), wird § 6 neu gefasst:

266   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 10 vom 31. Oktober 2016



„§ 6
Zusammensetzung des Ausschusses

(1) 1Die Kirchenleitung beruft die Mitglieder des Aus-
schusses für vier Jahre. 2Dem Ausschuss gehören bis
zu 18 stimmberechtigte Mitglieder an:
a) bis zu 13 Mitglieder, die aus einer Vorschlags-

liste, die in Abstimmung zwischen der zuständi-
gen Dezernentin oder dem zuständigen Dezer-
nenten im Landeskirchenamt, der Vorsitzenden
des Frauenausschusses und dem Frauenreferat
erstellt wird, von der Kirchenleitung berufen
werden,

b) die geschäftsführende Referentin des Frauenre-
ferats,

c) die Gleichstellungsbeauftragte für den Bereich
des Landeskirchenamts, der landeskirchlichen
Ämter und Einrichtungen und Schulen (§ 10 Ab-
satz 1 GleiStG),

d) die Frauenbeauftragte der Evangelischen Kirche
von Westfalen,

e) die zuständige Dezernentin oder der zuständige
Dezernent,

f) ein Mitglied der Kirchenleitung.
(2)  Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds
kann die Kirchenleitung für den Rest der Amtszeit ein
neues Mitglied berufen.
(3) 1Bei der Zusammensetzung des Ausschusses soll
eine angemessene Vertretung der Kirchenkreise, Kir-
chengemeinden, Frauenverbände, Frauengruppen und
Fraueninitiativen und der Diakonie berücksichtigt
werden. 2Die Mitglieder des Ausschusses müssen die
Befähigung zum Presbyteramt in der Evangelischen
Kirche von Westfalen besitzen.
(4)  Die Vorsitzende des Ausschusses wird von der
Kirchenleitung berufen, die stellvertretende Vorsit-
zende wird vom Ausschuss in geheimer Wahl aus sei-
ner Mitte gewählt.“

§ 2
Inkrafttreten

Die Zweite Änderung der Ordnung für das Frauenre-
ferat tritt am 1. September 2016 in Kraft.

Bielefeld, 1. September 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung
(L. S.) Henz Dr. Kupke
Az.: 282.00

Aufhebung der Ordnung
für die Evangelische Akademie

Iserlohn
Die Ordnung für die Evangelische Akademie Iserlohn
vom 16. Januar 1997 (KABl. 1997 S. 39) wird mit
Wirkung vom 1. September 2016 aufgehoben.

Bielefeld, 1. September 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung
(L. S.) Henz Dr. Kupke
Az.: 672.00

Gewährung von Beihilfen in Geburts-,
Krankheits-, Pflege- und Todesfällen

Nachstehend geben wir den Runderlass des Finanz-
ministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom
15. September 2016 (B 3100 – 0.7 – IV A 4) bekannt.

Verwaltungsvorschriften
zur Ausführung der Verordnung

über die Gewährung von Beihilfen
in Geburts-, Krankheits-, Pflege-

und Todesfällen (VVzBVO)
RdErl. des Finanzministeriums

B 3100 – 0.7 – IV A 4
Vom 15. September 2016

Artikel I
Zur Ausführung der Verordnung über die Gewährung
von Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und
Todesfällen bestimme ich:
1
Zu § 1 Beihilfeberechtigte Personen
1.1
Absatz 1
1.1.1
Nach § 72 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642)
werden, sofern eine oder mehrere Beurlaubungen oh-
ne Dienstbezüge 30 Tage insgesamt im Kalenderjahr
nicht überschreiten, für die Dauer dieser Beurlaubun-
gen Beihilfen gewährt.
1.1.2
Witwer, hinterbliebene eingetragene Lebenspartner
und Waisen beihilfeberechtigter Personen sind ab dem
Tod der beihilfeberechtigten Person selbst beihilfebe-
rechtigt.
1.1.3
Während der Elternzeit besteht gegebenenfalls ein
Anspruch auf eine besoldungsabhängige Erstattung
von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung
(vergleiche Freistellungs- und Urlaubsverordnung
NRW vom 10. Januar 2012 [GV. NRW. S. 2, ber.
S. 92] in der jeweils geltenden Fassung).
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1.2
Absatz 2 (bleibt frei)

1.3
Absatz 3
1.3.1
Nummer 1
1.3.1.1
Bedienstete, die auf unbestimmte Zeit beschäftigt wer-
den, sind beihilfeberechtigt.
1.3.1.2
Eine Unterbrechung der Tätigkeit im öffentlichen
Dienst liegt vor, wenn der Beihilfeberechtigte an ei-
nem oder mehreren Werktagen, an denen üblicher-
weise Dienst getan wurde, nicht im öffentlichen
Dienst gestanden hat. Dies gilt nicht für die Zeit, die
zwischen zwei Dienstverhältnissen zur Ausführung
eines Umzuges benötigt wurde. Als Unterbrechung
gilt nicht, wenn das Beamtenverhältnis auf Widerruf
gemäß § 22 Absatz 4 des Beamtenstatusgesetzes vom
17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der jeweils gelten-
den Fassung geendet hat und der Antragsteller inner-
halb von drei Monaten nach dem Ausscheiden wieder
in den öffentlichen Dienst übernommen worden ist.
1.3.1.3
Lehrer erhalten keine Beihilfen, wenn sie regelmäßig
wöchentlich weniger als die Hälfte der Pflichtstun-
denzahl unterrichten.
1.3.1.4
Beamte, denen eine unterhälftige Teilzeitbeschäfti-
gung nach den §§ 64 Absatz 1 Satz 2, 66 Absatz 4 oder
67 des Landesbeamtengesetzes bewilligt worden ist,
erhalten weiterhin Leistungen der Krankenfürsorge
nach § 64 Absatz 5 bzw. § 74 Absatz 2 Satz 3 des
Landesbeamtengesetzes.

1.3.2
Nummer 2
1.3.2.1
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts ist die Konkurrenzregelung des § 1 Absatz 3
Nummer 2 der Beihilfenverordnung NRW vom 5. No-
vember 2009 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils gel-
tenden Fassung nicht auf Versorgungsempfänger
anzuwenden, die auf Grund einer krankenversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung einen Beihilfean-
spruch haben und damit beihilferechtlich auf die Sach-
leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder
Unfallversicherung verwiesen werden. Der Versor-
gungsempfänger kann in diesem Fall bei seiner Pen-
sionsregelungsbehörde die Aufwendungen geltend
machen, die über die Sachleistungen bzw. den Wert
der Sachleistungen hinausgehen.

1.3.3
Nummer 3 (bleibt frei)

1.4
Absatz 4

1.4.1
Bei laufenden Abordnungen (Beginn vor dem 1. April
2009) kann es bei der Regelung nach § 1 Absatz 4 der
Beihilfenverordnung NRW in der bis zum 31. März
2009 geltenden Fassung verbleiben, soweit keine an-
deren Vereinbarungen zwischen den Dienstherren ge-
troffen werden bzw. der Beihilfeberechtigte nicht die
Anwendung des § 14 Absatz 4 des Beamtenstatusge-
setzes beantragt. Einzelfallbezogene Vereinbarungen
der Dienstherren über die Erstattung der Beihilfekos-
ten sollten im Rahmen der Vereinbarungen über die
Erstattung der Besoldung getroffen werden und sind
seitens der Beihilfestellen zu beachten.
1.4.2
Eine Abordnung oder Versetzung liegt nicht vor, wenn
ein Bediensteter einem anderen Dienstherrn zur Aus-
bildung zugewiesen wird. In diesem Fall zahlt der zu-
weisende Dienstherr die Beihilfen.
1.5
Absatz 5 (bleibt frei)
1.6
Absatz 6
1.6.1
§ 1 Absatz 6 der Beihilfenverordnung NRW ist beim
Übertritt oder bei der Übernahme eines Beamten in
den Dienst eines anderen Dienstherrn entsprechend
anzuwenden (vergleiche § 3 Absatz 5 der Beihilfen-
verordnung NRW).
1.7
Absatz 7
1.7.1
Mit der Regelung des § 1 Absatz 7 Satz 2 der Beihil-
fenverordnung NRW wird sichergestellt, dass der Bei-
hilfeanspruch aus einem eigenen Ruhegehalt dem
nachträglich erworbenen Beihilfeanspruch als Hinter-
bliebener vorgeht. Die bisherige Regelung, nach der
Versorgungsempfänger mit mehreren Versorgungs-
ansprüchen die Beihilfen von der Stelle erhalten, die
für die Festsetzung der neuen Versorgungsbezüge zu-
ständig ist, kann in den Fällen, die bereits vor dem
1. April 2009 bestanden, beibehalten werden, wenn
der Beihilfeberechtigte dies beantragt.
2
Zu § 2 Beihilfefälle
2.1
Absatz 1
2.1.1
Nummer 1
2.1.1.1
Die steuerrechtlichen Einkünfte umfassen folgende
Einkunftsarten:
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
3. Einkünfte aus selbstständiger Arbeit (zum Beispiel

aus der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Rechtsanwalt,
Architekt, Steuerberater),
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4. Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit (Gehäl-
ter, Löhne, Versorgungsbezüge auf Grund früherer
Dienstleistung),

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen,
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 des Einkom-

mensteuergesetzes vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I
S. 3366, 3862) in der jeweils geltenden Fassung.

Die Summe dieser Einkünfte, vermindert um den
Altersentlastungsbetrag, den Entlastungsbetrag für
Alleinerziehende und den Abzug bei den Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft nach § 13 Absatz 3 des
Einkommensteuergesetzes, ist der Gesamtbetrag der
Einkünfte. Kinderbetreuungskosten sind zu berück-
sichtigen (vergleiche § 2 Absatz 5a Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes). Nach § 2 Absatz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes sind Einkünfte bei Land- und
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger
Arbeit der Gewinn (§§ 4 bis 7k des Einkommensteu-
ergesetzes), bei anderen Einkunftsarten die Einnah-
men abzüglich der Werbungskosten (§§ 8 bis 9a des
Einkommensteuergesetzes).

2.1.1.2
Als erstmalige Rentenbezieher gelten Rentner mit
erstmaligem Anspruch auf Rente aus eigenem oder
abgeleitetem Recht (zum Beispiel Bezieher von Hin-
terbliebenenrenten), nicht aber Bezieher von umge-
wandelten Renten (zum Beispiel Rente wegen Er-
werbsminderung, die nach dem 31. Dezember 2003 in
Altersrente umgewandelt wird). Soweit die berück-
sichtigungsfähige Person Leibrenten und andere Leis-
tungen, die aus den gesetzlichen Rentenversicherun-
gen, den landwirtschaftlichen Alterskassen, den be-
rufsständischen Versorgungseinrichtungen und aus
Rentenversicherungen erbracht werden, erstmalig ab
1. Januar 2004 bezieht, die bis 31. Dezember 2004 der
Besteuerung nach § 22 des Einkommensteuergesetzes,
ab 1. Januar 2005 nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buch-
stabe aa des Einkommensteuergesetzes unterliegen, ist
ihrem Gesamtbetrag der Einkünfte der Unterschieds-
betrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente und dem
der Besteuerung unterliegenden Anteil der Rente hin-
zuzurechnen. Der Differenzbetrag ist dem Steuerbe-
scheid zu entnehmen. Renten, die der Besteuerung
nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe bb des Ein-
kommensteuergesetzes (ab 1. Januar 2005) unterlie-
gen, werden ausschließlich mit dem Ertragsanteil er-
fasst. Bei erstmaligem Rentenbezug vor dem 1. Januar
2004 wird bei der Ermittlung des Gesamtbetrages der
Einkünfte ausschließlich der steuerliche Ertragsanteil
der Renten nach § 22 des Einkommensteuergesetzes
(bis 31. Dezember 2004), ab 1. Januar 2005 nach § 22
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe aa des Einkommensteu-
ergesetzes zugrunde gelegt. Dies gilt entsprechend für
die Rentenbezüge mit erstmaligem Rentenbezug vor
dem 1. Januar 2004, die ab 1. Januar 2005 von § 22
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe bb des Einkommensteu-
ergesetzes erfasst werden.

2.1.1.3
Der Festsetzung der Beihilfe sind die Angaben des
Beihilfeberechtigten über die Einkünfte des Ehegatten
oder eingetragenen Lebenspartners im Antragsvor-
druck zugrunde zu legen. Sofern der Gesamtbetrag der
Einkünfte noch nicht festgestellt werden kann, steht
die Beihilfefestsetzung unter dem Vorbehalt, dass die
Grenze von 18.000 Euro nicht überschritten wird. So-
fern nach Lage des Falles ein Überschreiten der
Höchstgrenze möglich erscheint, hat die Beihilfestelle
einen Nachweis über die Höhe der Einkünfte zu for-
dern. Die beihilferechtlich zu berücksichtigenden Kin-
derbetreuungskosten sind dem Steuerbescheid zu ent-
nehmen. Bei gewählter Zusammenveranlagung (§ 26
des Einkommensteuergesetzes) sind die Kinderbet-
reuungskosten hälftig bei der Ermittlung des Gesamt-
betrages der Einkünfte der zu berücksichtigenden Per-
son in Abzug zu bringen, soweit die zu berücksichti-
gungsfähige Person nicht nachweist, dass sie höhere
Aufwendungen aus eigenen Mitteln wirtschaftlich ge-
tragen hat.
2.1.1.4
Der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner eines
Beihilfeberechtigten, der der Krankenversorgung der
Bundesbahnbeamten (KVB) angehört, ist als selbst
beihilfeberechtigt anzusehen. Dies gilt nicht, wenn der
Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner einen Zu-
schlag zu seinem Krankenversicherungsbeitrag zahlen
muss, weil ihm die aus Haushaltsmitteln gewährten
Fürsorgeleistungen der Deutschen Bundesbahn nicht
zugutekommen. Ist ein Kind, für das der Beihilfebe-
rechtigte Anspruch auf Beihilfen hat, in der KVB mit-
versichert, wird eine Beihilfe zu den Aufwendungen
für das Kind nur gewährt, sofern nachgewiesen wurde,
dass die KVB zu diesen Aufwendungen keine Fürsor-
geleistungen erbracht hat bzw. erbringt.
2.1.1.5
Hat der berücksichtigungsfähige Ehegatte oder einge-
tragene Lebenspartner keine Einkünfte mehr und er-
klärt der Beihilfeberechtigte, dass im laufenden Ka-
lenderjahr der Gesamtbetrag der Einkünfte des Ehe-
gatten oder eingetragenen Lebenspartners den Betrag
von 18.000 Euro (vergleiche Nummer 2.1.1.1) nicht
überschreiten wird, kann unter dem Vorbehalt des Wi-
derrufs eine Beihilfe gewährt werden. Nach Ablauf
des Kalenderjahres ist ein Nachweis über die Höhe der
Einkünfte zu erbringen. Satz 1 gilt nicht für Aufwen-
dungen, die in den Kalenderjahren entstanden sind, in
denen der Gesamtbetrag der Einkünfte des Ehegatten
oder eingetragenen Lebenspartners 18.000 Euro (ver-
gleiche Nummer 2.1.1.1) überschritten hat.
2.1.1.6
In den Fällen des § 4 des Pflegezeitgesetzes vom
28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie der §§ 64 Absatz 5 und 74 Ab-
satz 2 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes ist eine Bei-
hilfe auch dann zu gewähren, wenn der Ehegatte oder
eingetragene Lebenspartner im Kalenderjahr vor der
Antragstellung und/oder im laufenden Kalenderjahr
ausschließlich Einkünfte aus nicht selbstständiger Ar-
beit (§ 19 des Einkommensteuergesetzes) erzielt und
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diese mehr als 18.000 Euro betragen haben bzw. be-
tragen. Dies gilt bei Ehegatten oder eingetragenen Le-
benspartnern, die vor der Beurlaubung einen Beihil-
feanspruch gegen einen anderen Dienstherrn hatten,
nur dann, wenn der andere Dienstherr bei Beamten des
Landes, die auf Grund der Regelung des § 4 des Pfle-
gezeitgesetzes sowie der §§ 64 Absatz 5 und 74 Ab-
satz 2 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes berücksich-
tigungsfähige Person werden, entsprechend verfährt.
2.1.1.7
Nicht selbst beihilfeberechtigt im Sinne des § 2 Bei-
hilfenverordnung NRW sind nach der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts auch die Angehörigen
eines Beihilfeberechtigten, die gesetzlich versichert
sind, auf Grund ihrer Beschäftigung einen Beihilfean-
spruch haben und damit beihilferechtlich auf die Sach-
oder Dienstleistungen der gesetzlichen Kranken- oder
Unfallversicherung verwiesen werden. Der Beihilfe-
berechtigte kann in diesem Fall bei seiner Festset-
zungsstelle die Aufwendungen geltend machen, die
über die Sach- oder Dienstleistungen bzw. den Wert
der Sach- oder Dienstleistungen hinausgehen. Hat der
pflichtversicherte Angehörige Kostenerstattung nach
§ 13 Absatz 2 SGB V gewählt oder nach § 13 Ab-
satz 4 SGB V erhalten, können die nicht gedeckten
Aufwendungen nicht geltend gemacht werden. Dies
gilt entsprechend für gesetzlich vorgesehene Zuzah-
lungen und Gebühren.
2.1.1.8
Beantragt der Beihilfeberechtigte erstmals eine Bei-
hilfe für Aufwendungen seines eingetragenen Lebens-
partners, ist dem Beihilfeantrag eine beglaubigte Ko-
pie der Lebenspartnerschaftsurkunde beizufügen.
Diese Kopie ist zu den Akten zu nehmen.
2.1.1.9
Nach dem Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016
in der jeweils geltenden Fassung werden im Famili-
enzuschlag die Kinder berücksichtigt, für die dem Be-
amten Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz
oder nach dem Bundeskindergeldgesetz vom 28. Ja-
nuar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177) in der jeweils gel-
tenden Fassung zusteht oder ohne Berücksichtigung
der §§ 64 oder 65 des Einkommensteuergesetzes oder
der §§ 3 oder 4 des Bundeskindergeldgesetzes zuste-
hen würde. Bei in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebenden Kindern ist es bis zu einer Änderung
der besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vor-
schriften für die Gewährung von Beihilfen ausrei-
chend, wenn einem der eingetragenen Lebenspartner
für das Kind Kindergeld zusteht oder zustehen würde.
Nummer 2.2.2 gilt entsprechend.
2.1.2
Nummer 2
2.1.2.1
Die Aufwendungen (§ 9 Absatz 1 Beihilfenverord-
nung NRW) sind auch dann beihilfefähig, wenn die
Einkünfte der grundsätzlich berücksichtigungsfähi-
gen Ehefrau (anderen eingetragenen Lebenspartnerin)
im Kalenderjahr vor der Antragstellung 18.000 Euro
überstiegen haben. Auch der Zuschuss nach § 9 Ab-

satz 1 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW kann gezahlt
werden.

2.1.3
Nummer 3 (bleibt frei)
2.1.4
Nummer 4 (bleibt frei)
2.1.5
Nummer 5 (bleibt frei)

2.2
Absatz 2

2.2.1
§ 2 Absatz 2 Beihilfenverordnung NRW gilt auch für
nicht selbst beihilfeberechtigte Kinder von Beihilfe-
berechtigten, die keinen Anspruch auf Familienzu-
schlag haben (Lohnempfänger), sofern bei Anwen-
dung des Besoldungsgesetzes die Kinder im Fami-
lienzuschlag berücksichtigungsfähig wären; Nummer
2.1.1.9 gilt entsprechend.

2.2.2
§ 2 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz Beihilfenverord-
nung NRW gilt in den Fällen des § 32 Absatz 5 des
Einkommensteuergesetzes entsprechend.

2.2.3
Ein nicht selbst beihilfeberechtigtes Kind gilt auch
dann als im Familienzuschlag berücksichtigungsfä-
hig, wenn es wegen der Konkurrenzregelung des § 43
Absatz 5 des Landesbesoldungsgesetzes nicht im Fa-
milienzuschlag erfasst ist. Dies gilt nicht, wenn ein
Kind, das bei mehreren Beihilfeberechtigten berück-
sichtigungsfähig ist, nach Bundes- oder Landesbeihil-
ferecht nur bei dem Beihilfeberechtigten berücksich-
tigt wird, der den Familienzuschlag für das Kind nach
§ 43 des Landesbesoldungsgesetzes erhält.

2.2.4
Die schriftliche Erklärung der Beihilfeberechtigten zu
den Aufwendungen des Kindes ist von der Beihilfe-
stelle, die die Beihilfe für das Kind zahlen soll, zu den
Akten zu nehmen. Eine Kopie der Erklärung ist der
Beihilfestelle des anderen Beihilfeberechtigten zu
übersenden. In den Fällen der Nummer 2.2.3 Satz 2
gilt die Beantragung des Familienzuschlags durch ei-
nen Beihilfeberechtigten als Bestimmung der Beihil-
feberechtigten nach § 2 Absatz 2 Satz 2 BVO.

2.2.5
Weiterhin berücksichtigungsfähig sind studierende
Kinder im Sinne des § 2 Absatz 2 Beihilfenverordnung
NRW, die von der durch das Steueränderungsgesetz
2007 vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) vorgenom-
menen Kürzung des Bezugszeitraumes für Kindergeld
und Familienzuschlag betroffen sind (das heißt An-
spruchsende grundsätzlich mit Vollendung des 25. Le-
bensjahres), soweit sie bereits bis zum Wintersemester
2006/2007 ein Studium an einer Hoch- oder Fach-
hochschule aufgenommen haben.

2.3
Absatz 3 (bleibt frei)
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3
Zu § 3 Begriff der beihilfefähigen Aufwendungen
3.1
Absatz 1
3.1.1
Nummer 1 (bleibt frei)
3.1.2
Nummer 2
3.1.2.1
Für die Früherkennung von Krankheiten gelten fol-
gende Richtlinien in der jeweils aktuellen Fassung:

a) Richtlinien über die Früherkennung von Krank-
heiten bei Kindern bis zur Vollendung des sechs-
ten Lebensjahres (Kinder-Richtlinien) in der Fas-
sung vom 26. April 1976 (Beilage Nummer 28
zum BAnz. Nummer 214 vom 11. November
1976),

b) Richtlinien zur Jugendgesundheitsuntersuchung
vom 26. Juni 1998 (BAnz. Nummer 159 vom
27. August 1998),

c) Richtlinien über die Früherkennung von Krebs-
erkrankungen (Krebsfrüherkennungs-Richtlini-
en) in der Fassung vom 18. Juni 2009 (BAnz.
Nummer 148a vom 2. Oktober 2009),

d) Richtlinien über die Gesundheitsuntersuchung
zur Früherkennung von Krankheiten (Gesund-
heitsuntersuchungs-Richtlinien) vom 24. August
1989 (Bundesarbeitsblatt Nummer 10 vom
29. September 1989).

Die vorstehend genannten Richtlinien sind auf der In-
ternetseite des Gemeinsamen Bundesausschusses
(www.g-ba.de) veröffentlicht.
3.1.2.2
Aufwendungen für Leistungen, die im Rahmen von
Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten und
Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden, nicht
aber zum Leistungsumfang nach den Richtlinien des
Gemeinsamen Bundesausschusses (siehe oben Num-
mer 3.1.2.1) gehören, sind grundsätzlich nur dann bei-
hilfefähig, wenn sie im Rahmen einer gesonderten
Diagnosestellung des Arztes erfolgt sind.
3.1.3
Nummer 3 (bleibt frei)
3.1.4
Nummer 4 (bleibt frei)
3.1.5
Nummer 5 (bleibt frei)
3.1.6
Nummer 6 (bleibt frei)
3.1.7
Nummer 7 (bleibt frei)
3.2
Absatz 2

3.2.1
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts (vergleiche Beschluss vom 30. September 2011
– 2 B 66.11) sind Aufwendungen beihilferechtlich zu
berücksichtigen, wenn die medizinische Leistung not-
wendig ist. § 27 Absatz 1 Satz 1 SGB V gilt entspre-
chend. Leistungen auf Verlangen (zum Beispiel
Schönheitsoperationen ohne medizinischen Grund)
sind in Ermangelung einer behandlungsbedürftigen
Erkrankung oder Verletzung dementsprechend nicht
notwendig und die Behandlungskosten somit nicht
beihilfefähig.
3.2.2
Die Aufwendungen müssen der Höhe nach angemes-
sen sein. Die Entscheidung hierüber trifft die Beihil-
festelle. Die in den Anlagen 3, 4 und 5 der Beihilfen-
verordnung NRW genannten Beträge gelten als ange-
messen. In Zweifelsfällen ist bei Landesbediensteten
das Finanzministerium zu beteiligen.
3.2.3
Hält ein Facharzt oder – nach Einholung einer fach-
ärztlichen Stellungnahme – ein praktischer Arzt eine
Untersuchung in einer Diagnoseklinik wegen der Be-
sonderheit des Krankheitsbildes für erforderlich, sind
die durch die Inanspruchnahme der nächstgelegenen
Diagnoseklinik entstehenden Kosten nach § 4 Ab-
satz 1 Nummer 1, 2, 3, 7 und 11 sowie § 4i Absatz 2
Beihilfenverordnung NRW beihilfefähig. Die ärztli-
che Bescheinigung, die gegebenenfalls einen Hinweis
auf die fachärztliche Stellungnahme enthalten muss,
ist zusammen mit dem Beihilfeantrag vorzulegen.
Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt,
wird zu den Beförderungskosten sowie zu den bei sta-
tionärer oder nicht stationärer Unterbringung entste-
henden Kosten für Unterkunft und Verpflegung keine
Beihilfe gezahlt; beihilfefähig sind nur die Aufwen-
dungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 7 sowie § 4i
Absatz 2 der Beihilfenverordnung NRW. Aufwen-
dungen für eine stationäre Unterbringung (§ 4 Ab-
satz 1 Nummer 2 Beihilfenverordnung NRW) können
ausnahmsweise dann als beihilfefähig berücksichtigt
werden, wenn sich anlässlich der Untersuchung in der
Klinik die dringende Notwendigkeit einer solchen Un-
terbringung ergibt und dies von der Klinik bescheinigt
wird.
3.2.4
Der in der Gebührenordnung für Ärzte vom 9. Februar
1996 (BGBl. I S. 210) in der jeweils geltenden Fassung
und der Gebührenordnung für Zahnärzte vom 22. Ok-
tober 1987 (BGBl. I S. 2316) in der jeweils geltenden
Fassung vorgegebene Bemessungsrahmen enthält im
Zusammenwirken mit den jeweiligen Gebührenver-
zeichnissen eine Bandbreite für die Gebührenbemes-
sung, die, bezogen auf die einzelne Leistung, aus-
reicht, um grundsätzlich auch schwierigste Leistungen
angemessen zu entgelten. Liquidationen, die neben
der Abrechnung erbrachter ärztlicher Leistungen nach
der Gebührenordnung für Ärzte in Übereinstimmung
mit der aktuellen Rechtslage auch die entsprechende
Umsatzsteuer ausweisen, sind in vollem Umfang, das
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heißt einschließlich der Umsatzsteuer, beihilfefähig
(zum Beispiel selbstständig tätige Beleg- oder Labo-
rärzte).

3.2.5
Soweit hinsichtlich der Notwendigkeit und Angemes-
senheit der berechneten Leistungen erhebliche Zwei-
fel an Heilpraktikerrechnungen bestehen, können An-
fragen anonymisiert und kostenfrei an die nachfolgend
aufgeführten Berufsverbände der Heilpraktiker ge-
stellt werden:
1. Bund Deutscher Heilpraktiker e. V., Gebühren- u.

Gutachtenkommission, Herrn Siegfried Kämper,
Am Stadtgarten 2, 45883 Gelsenkirchen,

2. Deutsche Heilpraktikerverbände – DDH, Gebüh-
ren- und Gutachterkommission, Maarweg 10,
53123 Bonn,

3. Freie Heilpraktiker e. V., Gutachter- und GebüH-
Kommission, Frau Cynthia Roosen, Benrather
Schlossallee 49-53, 40597 Düsseldorf.

3.2.6
Nach der Gebührenordnung für Psychologische Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten (GOP) vom 8. Juni 2000 (BGBl. I S. 818)
in der jeweils geltenden Fassung richten sich die Ver-
gütungen für die beruflichen Leistungen dieser Be-
rufsgruppe nach der Gebührenordnung für Ärzte. Be-
rechenbar sind ausschließlich Leistungen, die in den
Abschnitten B und G aufgeführt sind (§ 1 Absatz 2
GOP).
Berechenbar sind aus Abschnitt B grundsätzlich nur
die Nummern 1, 3, 4, 34, 60, 70 (ausgenommen
Dienst- bzw. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen),
75, 80, 85, 95, 96 und aus Abschnitt G nur die Num-
mern 808, 835, 845 bis 847, 855 bis 857, 860 bis 865,
870, 871.
Gebühren für Leistungen nach Abschnitt B sowie Ge-
bühren für Leistungen nach den Nummern 808, 835,
845 bis 847, 855 bis 857 und 860 des Abschnittes G
der Gebührenordnung für Ärzte unterliegen nicht dem
Voranerkennungsverfahren durch vertrauensärztliche
Gutachter, sie sind unabhängig von den übrigen Be-
handlungsziffern nach Abschnitt G der Gebührenord-
nung für Ärzte beihilfefähig.
Mein Runderlass „Hinweise zum ärztlichen Gebüh-
renrecht“ vom 10. Dezember 1997 (MBl. NRW. 1998
S. 36) gilt entsprechend; dabei ist jedoch davon aus-
zugehen, dass die Gebühren den 2,3-fachen Satz
grundsätzlich nicht überschreiten dürfen.
Nach § 1 Absatz 2 Satz 2 GOP gilt § 6 Absatz 2 der
Gebührenordnung für Ärzte mit der Maßgabe, dass
psychotherapeutische Leistungen, die nicht in der Ge-
bührenordnung für Ärzte enthalten sind, entsprechend
einer nach Art, Kosten und Zeitaufwand gleichwerti-
gen Leistung der Abschnitte B und G des Gebühren-
verzeichnisses der Gebührenordnung für Ärzte be-
rechnet werden können. Derzeit wird die Notwendig-
keit einer Analogbewertung allerdings nicht gesehen.

Sofern Psychotherapeuten eine Analogbewertung vor-
nehmen und/oder den oben genannten Gebührenan-
satz überschreiten, ist die Rechnung dem Gutachter/
Obergutachter zur Begutachtung vorzulegen. Diese
Begutachtung kann zum üblichen Satz (Num-
mer 4b.4.13) vergütet werden.
3.2.7
Überschreitet eine Gebühr für ärztliche oder psycho-
therapeutische Leistungen den in den §§ 5 Absatz 2
Satz 4, 5 Absatz 3 Satz 2 und 5 Absatz 4 Satz 2 Ge-
bührenordnung für Ärzte vorgesehenen Schwellen-
wert, so kann sie nur dann als angemessen angesehen
werden, wenn in der schriftlichen Begründung der
Rechnung (§ 12 Absatz 3 Sätze 1 und 2 Gebührenord-
nung für Ärzte) dargelegt ist, dass erheblich über das
gewöhnliche Maß hinausgehende Umstände, die in
der Person des Patienten liegen (patientenbezogene
Bemessungskriterien), dies rechtfertigen. Derartige
Umstände können i. d. R. nur dann gegeben sein, wenn
die einzelne Leistung aus bestimmten Gründen
a) besonders schwierig war oder
b) einen außergewöhnlichen Zeitaufwand bean-

spruchte oder
c) wegen anderer besonderer Umstände bei der

Ausführung erheblich über das gewöhnliche Maß
hinausging

und diese Umstände nicht bereits in der Leistungsbe-
schreibung des Gebührenverzeichnisses berücksich-
tigt sind (§ 5 Absatz 2 Satz 3 der Gebührenordnung
für Ärzte; vergleiche zum Beispiel Nummer 2382 des
Gebührenverzeichnisses der GOÄ).
Nach § 12 Absatz 3 Satz 2 der Gebührenordnung für
Ärzte ist die Begründung auf Verlangen näher zu er-
läutern. Bestehen bei der Beihilfestelle Zweifel darü-
ber, ob die in der Begründung dargelegten Umstände
die Überschreitung und/oder den Umfang der Über-
schreitung rechtfertigen, ist gegebenenfalls mit Ein-
verständniserklärung des Beihilfeberechtigten eine
Stellungnahme des zuständigen Amtsarztes und gege-
benenfalls eines sonstigen medizinischen Sachver-
ständigen einzuholen. Die Kosten der Begutachtung
übernimmt die Beihilfestelle.
Wird das Einverständnis verweigert und kann die Be-
rechtigung des Anspruchs nicht anderweitig festge-
stellt werden, wird eine Beihilfe nicht gezahlt.
Gebühren, die auf einer Abdingung nach § 2 Absatz 1
der Gebührenordnung für Ärzte beruhen, können
grundsätzlich nur bis zum Schwellenwert als ange-
messen im Sinne der Beihilfenverordnung NRW an-
gesehen werden, es sei denn, eine Überschreitung des
Schwellenwertes bis zum höchsten Gebührensatz (§ 5
GOÄ) ist nach der Begründung (siehe oben) gerecht-
fertigt. Über Ausnahmen in außergewöhnlichen, me-
dizinisch besonders gelagerten Einzelfällen entschei-
det für den Landesbereich das Finanzministerium.
3.2.8
Hinsichtlich der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen
zahnärztlicher Leistungen verweise ich auf meinen
Runderlass „Beihilferechtliche Hinweise zum zahn-
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ärztlichen Gebührenrecht“ vom 16. November 2012
(MBl. NRW. S. 699).
3.2.9
Aufwendungen, die auf Grund der Anwendung einer
anderen öffentlichen Gebührenordnung entstehen,
können ebenfalls beihilfefähig sein. Als andere öf-
fentliche Gebührenordnung gelten zum Beispiel die
landesrechtlichen Regelungen (Gesetze) über den Ret-
tungsdienst. Darin ist geregelt, dass für Leistungen des
Rettungsdienstes (Notfallrettung oder Krankentrans-
port) Benutzungsentgelte zwischen den Leistungsträ-
gern und bestimmten Kostenträgern zu vereinbaren
sind, die für alle anderen Benutzer verbindlich sind.
Pauschal berechnete Benutzungsentgelte für Leistun-
gen des Rettungsdienstes sind beihilfefähig, wenn sie
auf Grundlage dieser Regelungen vereinbart und ein-
heitlich berechnet werden. Abrechnungen nach dem
„Deutschen Krankenhausgesellschaft Normaltarif
(DKG-NT)“ sind ebenfalls beihilfefähig.
3.2.10
Den Amtsärzten werden die beamteten Ärzte gleich-
gestellt. Als Vertrauens(zahn)arzt kann auch ein als
Tarifbeschäftigter im öffentlichen Dienst stehender
Arzt (Zahnarzt) oder ein frei praktizierender Arzt
(Zahnarzt) herangezogen werden. Gutachten sind
grundsätzlich nur mit Einverständnis der Betroffenen
einzuholen, sofern dazu persönliche Daten weiterge-
geben werden; wird das Einverständnis verweigert, ist
die Beihilfe unter Berücksichtigung der Zweifel der
Beihilfestelle festzusetzen. Nach § 19 des Gesetzes
über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes
NRW vom 25. November 1997 (GV. NRW. S. 430)
in der jeweils geltenden Fassung kann neben dem
amtsärztlichen Dienst am Wohnort der zu begutach-
tenden Person ausnahmsweise auch die untere Ge-
sundheitsbehörde am Dienstort beauftragt werden.
Gegen eine entgeltliche Beauftragung des medizini-
schen Dienstes der gesetzlichen Krankenkassen
(MDK) bestehen keine Bedenken, soweit der grund-
sätzlich zuständige amtsärztliche Dienst in einer an-
gemessenen Frist keine Stellungnahme abgeben kann
oder dessen zu erwartende Gebühr in keinem Verhält-
nis zur Höhe der zu prüfenden Aufwendungen steht.
Soweit erstmals Vereinbarungen mit dem MDK ge-
troffen werden, ist das Finanzministerium zu unter-
richten bzw. zu beteiligen.
3.2.11
Ob die Aufwendungen aus Anlass einer Krankheit
entstanden sind und notwendig waren, ergibt sich aus
der Diagnose; ohne deren Angabe in der Rechnung
können die Aufwendungen daher nicht als beihilfefä-
hig anerkannt werden. Bei zahnärztlicher Behandlung
ist die Angabe der Diagnose bei implantologischen,
funktionsanalytischen und funktionstherapeutischen
Leistungen erforderlich.
3.2.12
Mehraufwendungen für Verblendungen (einschließ-
lich Vollkeramikkronen bzw. -brücken, zum Beispiel
im Cerec-Verfahren) sind im angemessenen Umfang
ohne Eigenanteil beihilfefähig.

3.2.13
Aufwendungen für ärzt-/zahnärztliche Bescheinigun-
gen zum Nachweis der Dienstunfähigkeit und Dienst-
fähigkeit des Beihilfeberechtigten und seiner berück-
sichtigungsfähigen Angehörigen sind beihilfefähig.
Dies gilt entsprechend für sogenannte Betreuungsbe-
scheinigungen zur Beantragung eines Sonderurlaubs
nach § 33 Absatz 1 der Freistellungs- und Urlaubs-
verordnung NRW.
3.3
Absatz 3 (bleibt frei)
3.4
Absatz 4
3.4.0.1
Nach § 2 SGB XII erhält Sozialhilfe nicht, wer sich
vor allem durch den Einsatz seiner Arbeitskraft, seines
Einkommens und seines Vermögens selbst helfen
kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen,
insbesondere von Angehörigen oder von Trägern an-
derer Sozialleistungen, erhält. Danach hat eine nach
der Beihilfenverordnung zustehende Beihilfe Vorrang
vor der Sozialhilfe.
3.4.0.2
Erhält ein Beihilfeberechtigter, ein nicht getrennt le-
bender Ehegatte, ein nicht getrennt lebender eingetra-
gener Lebenspartner oder ein berücksichtigungsfähi-
ges Kind zunächst Sozialhilfe, kann der Träger der
Sozialhilfe durch schriftliche Anzeige gegenüber der
Festsetzungsstelle den Übergang des Beihilfean-
spruchs auf sich bewirken (§ 93 SGB XII).
3.4.0.3
Bei der Ermittlung der auf die beihilfefähigen Auf-
wendungen anzurechnenden Krankenversicherungs-
leistungen nach § 3 Absatz 4 Satz 3 zweiter Halbsatz
Beihilfenverordnung NRW sind die Berechnungs-
grundlagen auf volle Euro nach unten abzurunden.
Beispiel:
Einer außerhalb des öffentlichen Dienstes tätigen Ehe-
frau eines Beamten sind beihilfefähige Gesamtauf-
wendungen von 1.000 Euro entstanden. Die private
Krankenversicherung hat hierzu 750,50 Euro erstattet.
Der Krankenversicherungsbeitrag beträgt monatlich
100,50 Euro, zu dem der Arbeitgeber einen Zuschuss
von 40,70 Euro leistet. Von den Leistungen der Kran-
kenversicherung sind auf die beihilfefähigen Gesamt-
aufwendungen anzurechnen

40 x 750
= 600 Euro

50

Beihilfefähig sind 400 Euro.
3.4.0.4
Soweit eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme
durch die Heilfürsorge erstattet wird, gilt dies als
Sachleistung nach § 3 Absatz 3 BVO; § 3 Absatz 4
Beihilfenverordnung NRW findet insoweit keine An-
wendung. Aufwendungen für zusätzlich in Anspruch
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genommene Wahlleistungen sind nicht beihilfefähig.
Nummer 7.4.2 findet keine Anwendung.
3.4.1
Nummer 1
3.4.1.1
§ 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 und Satz 3 Beihilfen-
verordnung NRW gelten entsprechend für Personen,
die einen Zuschuss nach § 44a Absatz 1 SGB XI er-
halten.
3.4.2
Nummer 2 (bleibt frei)
3.4.3
Nummer 3 (bleibt frei)
3.4.4
Nummer 4
3.4.4.1
Nach § 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 und 5 Beihilfen-
verordnung NRW erfolgt bei Pflegeaufwendungen
keine Anrechnung von Leistungen der Pflegeversi-
cherung.
3.4.5
Nummer 5 (bleibt frei)
3.4.6
Nummer 6 (bleibt frei)
3.5
Absatz 5
3.5.1
Eine Beihilfe darf auch noch nach dem Ausscheiden
aus dem Kreis der Beihilfeberechtigten gewährt wer-
den, wenn es sich um Aufwendungen handelt, die in-
nerhalb der Zeit entstanden sind, in der der Betreffen-
de noch beihilfeberechtigt war.
3.6
Absatz 6 (bleibt frei)
4
Zu § 4 Beihilfefähige Aufwendungen in Krank-
heitsfällen
4.1
Absatz 1
4.1.1
Nummer 1
4.1.1.1
Soweit wegen der Komplexität der Kommunikation
zwischen Beihilfeberechtigtem oder berücksichti-
gungsfähiger Person und dem Leistungserbringer im
Einzelfall die Hinzuziehung eines Gebärdensprach-
dolmetschers erforderlich ist, sind die Aufwendungen
hierfür bis zu 75 Euro je Stunde Einsatzzeit zuzüglich
erforderlicher Reisezeit beihilfefähig. Die Fahrkosten
sind in Höhe von 0,30 Euro je Kilometer bei Benut-
zung eines Kraftfahrzeuges oder in Höhe der nied-
rigsten Kosten des regelmäßig verkehrenden Beför-
derungsmittels beihilfefähig.
4.1.2
Nummer 2

4.1.2.1
Zu den allgemeinen Krankenhausleistungen gehört
gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 des Kranken-
hausentgeltgesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I
S. 1412) in der jeweils geltenden Fassung auch die aus
medizinischen Gründen notwendige Mitaufnahme ei-
ner Begleitperson des Patienten. Über die medizini-
sche Notwendigkeit entscheidet der Krankenhausarzt.
Für den Aufnahmetag und jeden weiteren Tag des
vollstationären Krankenhausaufenthalts (Berech-
nungstage) können seitens des Krankenhauses ein Zu-
schlag von 45 Euro für Unterkunft und Verpflegung
(basierend auf der Vereinbarung zwischen dem
AOK-Bundesverband, den Ersatzkassen sowie dem
PKV-Verband einerseits sowie der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft anderseits) berechnet werden.
Entlassungs- und Verlegungstage, die nicht zugleich
Aufnahmetag sind, können bei vollstationären Be-
handlungen nicht abgerechnet werden. Der Betrag von
45 Euro ist beihilfefähig. Besonders berechnete Kos-
ten für die Unterbringung einer medizinisch nicht not-
wendigen Begleitperson sind nicht beihilfefähig. Ab-
weichend hiervon können Aufwendungen für eine
notwendige Begleitperson außerhalb des Krankenhau-
ses nach § 4 Absatz 1 Nummer 3 Beihilfenverordnung
NRW als beihilfefähig anerkannt werden.
4.1.2.2
Von den nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 Beihilfenver-
ordnung NRW beihilfefähigen Aufwendungen sind
die Selbstbehalte für den Aufnahmetag und jeden wei-
teren Tag des Krankenhausaufenthalts (einschließlich
Entlassungstag) abzuziehen. Die Selbstbeteiligungen
sind innerhalb eines Kalenderjahres für den Beihilfe-
berechtigten und seine berücksichtigungsfähigen An-
gehörigen bis zu einem Betrag von jeweils insgesamt
750 Euro in Abzug zu bringen.
4.1.2.3
Zweibettzimmerzuschläge sind nur in der Höhe ange-
messen, wie sie zwischen dem Verband der privaten
Krankenversicherungen (PKV) und der Deutschen
Krankenhausgesellschaft vereinbart wurden. Soweit
Zweifel an der Höhe des berechneten Zweibettzim-
merzuschlags bestehen, ist der Beihilfestelle vom
Beihilfeberechtigten eine Kopie der Zweibettzimmer-
abrechnung seiner PKV vorzulegen; um Zeitverzöge-
rungen bei der Abrechnung zu vermeiden, ist gegebe-
nenfalls die Beihilfe mit dem berechneten Zweibett-
zimmerzuschlag unter Vorbehalt und mit der Auflage
festzusetzen, den Erstattungsbescheid der PKV nach-
zureichen. Liegt für die berechnende Krankenanstalt
keine Vereinbarung mit dem PKV-Verband vor, ist im
Rahmen einer Vergleichsberechnung der Zweibett-
zimmerzuschlag der zum Behandlungsort nächstgele-
genen Krankenanstalt heranzuziehen, mit der eine
Vereinbarung getroffen wurde. Wird als Wahlleistung
die Unterbringung in einem Einbettzimmer in An-
spruch genommen, so sind die Mehraufwendungen
gegenüber der Inanspruchnahme eines Zweibettzim-
mers nicht beihilfefähig. Dies gilt entsprechend, wenn
die allgemeinen Krankenhausleistungen bereits die
Kosten der Unterbringung in einem Zweibettzimmer
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umfassen (auch für Krankenhäuser, die die Bundes-
pflegesatzverordnung vom 26. September 1994
[BGBl. I S. 2750] in der jeweils geltenden Fassung,
oder das Krankenhausentgeltgesetz nicht anwenden).
4.1.2.4
Die beihilferechtliche Vergleichsberechnung nach § 4
Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 Beihilfenverordnung NRW
gilt auch für sogenannte „Anschlussheilbehandlun-
gen“, soweit eine Abrechnung nicht nach § 6 Beihil-
fenverordnung NRW, sondern nach § 4 Beihilfenver-
ordnung NRW erfolgt.
4.1.2.5
Bei Kliniken der Maximalversorgung ist davon aus-
zugehen, dass grundsätzlich für jede Erkrankung eine
nach neuesten medizinischen Erkenntnissen bestmög-
liche Behandlung erfolgen kann.
4.1.2.6
Soweit die dem Behandlungsort nächstgelegene Kli-
nik der Maximalversorgung keine medizinisch gleich-
wertigen Leistungen anbieten kann (vergleiche Num-
mer 4.1.2.5), ist die Vergleichsberechnung anhand der
vergleichbaren Pflegesätze der dem Behandlungsort
nächstgelegenen Klinik nach § 108 Nummer 3 SGB V
durchzuführen, soweit diese eine medizinisch gleich-
wertige Behandlung anbieten kann. Ist dies nicht der
Fall, sind die Pflegesätze der zur Beihilfestelle nächst-
gelegenen Klinik der Maximalversorgung zur Ver-
gleichsberechnung heranzuziehen. Betreibt der Träger
der „Privatklinik“ (ohne Zulassung nach § 108 SGB
V) auf dem Grundstück der Klinik oder in unmittel-
barer Nähe hierzu eine weitere Klinik mit Zulassung
nach § 108 SGB V, kann aus Vereinfachungsgründen
die Vergleichsberechnung auch zwischen diesen Kli-
niken erfolgen.
4.1.2.7
Rechnet die aufgesuchte „Privatklinik“ (ohne Zulas-
sung nach § 108 SGB V) eine an den Fallpauschalen-
katalog des Krankenhausentgeltgesetzes angelehnte
„DRG“ ab, ist darauf zu achten, dass der Vergleichs-
klinik (der Maximalversorgung) sämtliche Diagnosen
sowie Prozeduren (OPS) des Behandlungsfalles vor-
gelegt werden. Für die Vergleichsberechnung ist der
am Tag der Aufnahme in die Privatklinik gültige Zahl-
basisfallwert (inklusive Zuschläge und Zusatzentgelte
etc.) der vergleichbaren Klinik der Maximalversor-
gung maßgebend. Gegebenenfalls anfallende Kosten
der Begutachtung trägt die Beihilfestelle.
4.1.2.8
Bei Behandlungen in Kliniken, deren medizinische
Leistungen mit den Leistungen der unter § 1 Absatz 1
Bundespflegesatzverordnung fallenden Krankenhäu-
ser vergleichbar sind, gelten die Nummern 4.1.2.2 bis
4.1.2.7 entsprechend.
4.1.2.9
Die nach den §§ 6 und 9 Krankenhausentgeltgesetz
neben einer Fallpauschale zusätzlich berechneten Zu-
satzentgelte sind beihilfefähig. Dies gilt auch u. a. für
den DRG-Systemzuschlag nach § 17b Absatz 5, für
den Zuschlag für Ausbildungsstätten und Mehrkosten
der Ausbildung und für sonstige Zuschläge nach § 17b

Absatz 1 Satz 4 und 6, für Qualitätssicherungszuschlä-
ge nach § 17b Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes zur wirt-
schaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur
Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhaus-
finanzierungsgesetz – KHG) sowie den G-BA-Zu-
schlag nach § 91 Absatz 2 SGB V. Aufwendungen für
eine gemäß § 17 des Krankenhausentgeltgesetzes in
Rechnung gestellte Wahlleistung „gesondert bere-
chenbare Unterkunft/Unterbringung in einem Ein-
oder Zweibettzimmer“ für den Verlegungstag sind
nicht beihilfefähig.

4.1.3
Nummer 3 (bleibt frei)
4.1.4
Nummer 4
4.1.4.1
Die beihilfefähigen Aufwendungen für Erste Hilfe
umfassen den Einsatz von Rettungskräften, Sanitätern
und anderen Personen und die dabei verbrauchten
Stoffe (zum Beispiel Medikamente, Heil- und Ver-
bandmittel etc.).
4.1.5
Nummer 5
4.1.5.1
Ist die häusliche Krankenpflege bei schwerer Erkran-
kung, der akuten Verschlimmerung einer Krankheit,
nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer ambu-
lanten Operation oder nach einer ambulanten Kran-
kenhausbehandlung nicht ausreichend und liegt keine
Pflegebedürftigkeit nach § 5 Absätze 1 bis 3 Beihil-
fenverordnung NRW vor, sind Aufwendungen für ei-
ne Kurzzeitpflege in zugelassenen Einrichtungen nach
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch oder in einer an-
deren geeigneten Einrichtung entsprechend § 5c Bei-
hilfenverordnung NRW beihilfefähig, wenn die Not-
wendigkeit der Kurzzeitpflege ärztlich bescheinigt
worden ist.

4.1.5.2
Bei vorübergehender Erkrankung einer Person, die in
einem Altenheim nicht wegen krankheitsbedingter
dauernder Pflegebedürftigkeit wohnt, ist ein zu den
allgemeinen Heimkosten erhobener Pflegekostenzu-
schlag beihilfefähig.

4.1.5.3
Neben der Grundpflege sind zum Beispiel bei 24-
Stunden-Beatmungspflegefällen auch die Aufwen-
dungen für eine häusliche Behandlungspflege (zum
Beispiel Verbandwechsel, Injektionen, Absaugen) oh-
ne zeitliche Begrenzung beihilfefähig. Eine ärztliche
Verordnung, aus der sich die notwendige Stundenzahl
der täglichen Pflege ergibt, ist ausreichend; eine Be-
teiligung des Amtsarztes ist grundsätzlich nicht erfor-
derlich.
4.1.6
Nummer 6 (bleibt frei)

4.1.7
Nummer 7 und Anlage 2 Behilfeverordnung NRW
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4.1.7.1
Nach § 4 Absatz 1 Nummer 7 und der Anlage 2 Bei-
hilfenverordnung NRW sind grundsätzlich nur Auf-
wendungen für verschreibungspflichtige Arzneimittel
beihilfefähig, soweit sie nicht nach der Arzneimittel-
richtlinie (AM-RL) in der jeweils geltenden Fassung,
des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 92
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V von der Verord-
nung in der GKV ausgeschlossen sind, sowie Auf-
wendungen für apothekenpflichtige, nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel, die bei der Behandlung
schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard
gelten (für Personen bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres gelten diese Einschränkungen nicht). Eine
Krankheit ist schwerwiegend, wenn sie lebensbedroh-
lich ist oder wenn sie auf Grund der Schwere der durch
sie verursachten Gesundheitsstörung die Lebensqua-
lität auf Dauer nachhaltig beeinträchtigt. Als Thera-
piestandard gilt ein Arzneimittel, wenn der therapeu-
tische Nutzen zur Behandlung der schwerwiegenden
Erkrankung dem allgemein anerkannten Stand der me-
dizinischen Erkenntnisse entspricht. Voraussetzung
für eine Beihilfefähigkeit der Aufwendungen ist, dass
die schwerwiegende Erkrankung und das für die Be-
handlung dieser Erkrankung verordnete Standardthe-
rapeutikum in der Anlage I zum Abschnitt F der AM-
RL in der jeweils aktuellen Fassung (www.g-ba.de/
informationen/richtlinien) aufgeführt ist. Die Anlagen
I, II, V und VI der AM-RL sind beihilfenrechtlich zu
berücksichtigen.

4.1.7.2
Arzneimittel der Anthroposophie, der Homöopathie
und Phytotherapie sind – soweit nicht ausnahmsweise
in der Anlage 1 der AM-RL aufgelistet – auch im Aus-
nahmeweg nicht beihilfefähig. Bei Präparaten der
Fachrichtung Anthroposophie und Homöopathie ist
eine wissenschaftliche Anerkennung nicht zu erwar-
ten. Satz 1 gilt nicht für Personen bis zum vollendeten
18. Lebensjahr.

4.1.7.3
Aufwendungen für apothekenpflichtige, nicht ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel mit den in der An-
lage I der AM-RL aufgeführten Wirkstoffen sind auch
außerhalb der genannten Indikationen beihilfefähig,
wenn die zur Behandlung der Erkrankung alternativ
zur Verfügung stehenden verschreibungspflichtigen
Arzneimittel teurer sind. Der Nachweis ist durch den
Beihilfeberechtigten bzw. seinen Arzt zu führen.

4.1.7.4
Aufwendungen für Stoffe und Zubereitungen aus
Stoffen, die als Medizinprodukt nach § 3 Nummer 1
oder Nummer 2 des Medizinproduktegesetzes zur An-
wendung am oder im menschlichen Körper bestimmt
und apothekenpflichtig sind und die bei Anwendung
der am 31. Dezember 1994 geltenden Fassung des § 2
Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes Arzneimittel ge-
wesen wären, sind beihilfefähig (vergleiche § 31 Ab-
satz 1 SGB V).

4.1.7.5
Aufwendungen für die folgenden Mittel (Anlage 2
Nummern 7a und b zu § 4 Absatz 1 Nummer 7 Bei-
hilfenverordnung NRW) sind – von den genannten
Ausnahmen abgesehen – nicht beihilfefähig:
a) Genussmittel, sämtliche Weine (auch medizini-

sche Weine) und der Wirkung nach ähnliche,
Ethylalkohol als einen wesentlichen Bestandteil
(mind. 5 Volumenprozent) enthaltene Mittel
(ausgenommen Tinkturen im Sinne des Deut-
schen Arzneibuches und tropfenweise einzuneh-
mende ethylalkoholhaltige Arzneimittel) sowie
Mittel, bei denen die Gefahr besteht, dass sie we-
gen ihrer wohlschmeckenden Zubereitung als Er-
satz für Süßigkeiten genossen werden,

b) Mineral-, Heil- oder andere Wässer,
c) Mittel, die auch zur Reinigung und Pflege oder

Färbung der Haut, des Haares, der Nägel, der
Zähne, der Mundhöhle usw. dienen einschl. me-
dizinischer Haut- und Haarwaschmittel sowie
medizinischer Haarwässer und kosmetischer
Mittel. Ausgenommen und somit beihilfefähig
sind Aufwendungen für als Arzneimittel zuge-
lassene Basiscremes, Basissalben, Haut- und
Kopfhautpflegemittel, auch Rezepturgrundla-
gen, soweit und solange sie Teil der arzneilichen
Therapie (Intervall-Therapie bei Neurodermitis/
endogenen Ekzem, Psoriasis, Akne-Schälthera-
pie und Strahlentherapie) sind und nicht der Fär-
bung der Haut und -anhangsgebilde sowie der
Vermittlung von Geruchseindrücken dienen,

d) Balneotherapeutika, ausgenommen und somit
beihilfefähig sind Aufwendungen für als Arznei-
mittel zugelassene Balneotherapeutika bei Neu-
rodermitis/endogenem Ekzem, Psoriasis und Er-
krankungen des rheumatischen Formenkreises,

e) Mittel, die der Veränderung der Körperform
(zum Beispiel Entfettungscreme, Busencreme)
dienen sollen,

f) Mittel zur Raucherentwöhnung,
g) Saftzubereitungen für Erwachsene, von in der

Person des Patienten begründeten Ausnahmen
abgesehen,

h) Würz- und Süßstoffe, Obstsäfte
i) Abmagerungsmittel und Appetitzügler,
j) Anabolika, außer bei neoplastischen Erkrankun-

gen,
k) Stimulantien (zum Beispiel Psychoanaleptika,

Psychoenergetika und Leistungsstimulantien),
ausgenommen bei Narkolepsie und schwerer Ze-
rebralsklerose sowie beim hyperkinetischen Syn-
drom und bei der sogenannten minimalen zere-
bralen Dysfunktion vorpubertärer Schulkinder,

l) sogenannte Zellulartherapeutika und Organhy-
drolysate,

m) sogenannte Geriatrika und so genannte Arterio-
sklerosemittel,
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n) Roborantien, Tonika und appetitanregende Mit-
tel,

o) Insekten-Abschreckmittel,
p) fixe Kombinationen aus Vitaminen und anderen

Stoffen, ausgenommen und somit beihilfefähig
sind Vitamin-D-Fluorid-Kombinationen zur An-
wendung bei Kindern bis zum vollendeten
12. Lebensjahr und zur Osteoporoseprophylaxe,

q) Arzneimittel, welche nach § 11 Absatz 3 des Ge-
setzes über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arz-
neimittelgesetz – AMG) vom 12. Dezember 2005
(BGBl. I S. 3394), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 569), nur mit ei-
nem oder mehreren der folgenden Hinweise:
„Traditionell angewendet:
1. zur Stärkung oder Kräftigung,
2. zur Besserung des Befindens,
3. zur Unterstützung der Organfunktion,
4. zur Vorbeugung,
5. als mild wirkendes Arzneimittel“
in den Verkehr gebracht werden.

4.1.7.6
Aufwendungen für ärztlich verordnete Aminosäure-
mischungen, Eiweißhydrolysate, Elementardiäten
und Sondennahrung sind bei fehlender oder einge-
schränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Er-
nährung ausnahmsweise beihilfefähig, wenn eine Mo-
difizierung der normalen Ernährung oder sonstige
ärztliche, pflegerische oder ernährungstherapeutische
Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssitua-
tion nicht ausreichen. Solche Ausnahmefälle liegen
insbesondere vor bei:
a) Ahornsirupkrankheit,
b) Aids-assoziierten Diarrhöen,
c) Colitis ulcerosa,
d) Epilepsien, wenn trotz optimierter antikonvulsi-

ver Therapie eine ausreichende Anfallskontrolle
nicht gelingt,

e) Kurzdarmsyndrom,
f) Morbus Crohn,
g) Mukoviszidose,
h) multipler Nahrungsmittelallergie,
i) Niereninsuffizienz,
j) Phenylketonurie,
k) Tumortherapien (auch nach der Behandlung),
l) postoperativer Nachsorge,
m) angeborenen Defekten im Kohlenhydrat- und

Fettstoffwechsel,
n) angeborenen Enzymdefekten, die mit speziellen

Aminosäuremischungen behandelt werden,
o) erheblichen Störungen der Nahrungsaufnahme

bei neurologischen Schluckbeschwerden oder
Tumoren der oberen Schluckstraße (zum Beispiel
Mundboden- und Zungenkarzinom).

4.1.7.7
Aufwendungen für Elementardiäten sind für Säuglin-
ge (bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres) und
Kleinkinder (Zeit zwischen dem ersten und dritten Le-
bensjahr) mit Kuhmilcheiweißallergie beihilfefähig;
dies gilt ferner für einen Zeitraum von sechs Monaten
bei Säuglingen und Kleinkindern mit Neurodermitis,
sofern Elementardiäten zu diagnostischen Zwecken
eingesetzt werden.
4.1.7.8
Aufwendungen für Arzneimittel, die zur Verwendung
in nicht zugelassenen Anwendungsgebieten verordnet
werden (sogenannte OFF-Label-Use), sind grundsätz-
lich nur beihilfefähig, wenn sie in der Anlage VI
Teil A der AM-RL (in der jeweils aktuellen Fassung)
aufgeführt sind. Wirkstoffe zur Anwendung in nicht
zugelassenen Anwendungsgebieten, die nach Feststel-
lung des Gemeinsamen Bundesausschusses im Be-
reich der gesetzlichen Krankenversicherung von einer
Verordnung ausgeschlossen sind, sind im Teil B der
in Satz 1 genannten Anlage aufgeführt; die Aufwen-
dungen sind grundsätzlich nicht beihilfefähig. Anträge
auf Zulassung einer beihilferechtlichen Ausnahme
sind für den Landesbereich dem Finanzministerium
zur Entscheidung vorzulegen.
4.1.7.9
Seit 1. Januar 2012 ist das Arzneimittel Cialis in der
Dosierung 5 mg auch zur Behandlung des benignen
Prostatasyndroms (gutartiger nicht kanzeröser Tumor)
zugelassen. In diesem Fall ist eine Dauermedikation,
das heißt 1 x täglich 5 mg, erforderlich. Die Aufwen-
dungen sind für diese Dosierung beihilfefähig.
4.1.7.10
Die Versorgung mit Arzneimitteln, Verbandmittel
und dergleichen setzt eine ärzt-/zahnärztliche oder
Heilpraktiker-Verordnung voraus. Änderungen und
Ergänzungen bedürfen der erneuten Unterschrift des
Arztes/Zahnarztes/Heilpraktikers. Werden auf ein Re-
zept Heilmittel, Verbandmittel und dergleichen mehr-
mals beschafft, sind die Kosten für Wiederholungen
nur insoweit beihilfefähig, als sie vom Arzt/Zahnarzt/
Heilpraktiker besonders vermerkt worden sind. Ist die
Zahl der Wiederholungen nicht angegeben, sind nur
die Kosten der einmaligen Wiederholung beihilfefä-
hig.
4.1.7.11
Anlage 2 Beihilfenverordnung NRW
4.1.7.11.1
Nummer 1 (bleibt frei)
4.1.7.11.2
Nummer 2
4.1.7.11.2.1
Die Altersgrenzen sind ausnahmsweise unbeachtlich,
wenn die Arzneimittel unabhängig von der arzneimit-
telrechtlichen Zulassung mangels Alternative als Arz-
neimittel zur Behandlung einer Krankheit ärztlich ver-
ordnet werden und die Notwendigkeit durch einen
Amtsarzt bestätigt wurde.
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4.1.7.11.2.2
Nicht verschreibungspflichtige Notfallkontrazeptiva
(„Pille danach“) sind bei Personen bis zur Vollendung
des 20. Lebensjahres beihilfefähig, soweit sie ärztlich
verordnet sind.
4.1.7.11.3
Nummer 3 (bleibt frei)
4.1.7.11.4
Nummer 4
4.1.7.11.4.1
Beihilfefähig sind auch Aufwendungen für nicht ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel, die für diagnosti-
sche Zwecke und Untersuchungen benötigt und in der
Rechnung als Auslagen abgerechnet werden.
4.1.7.11.5
Nummer 5
4.1.7.11.5.1
Die Regelung gilt nicht für von Heilpraktikern ver-
brauchte Stoffe und nicht für die Verabreichung von
nicht beihilfefähigen Medizinprodukten. Beihilfefä-
hig sind ausschließlich Fertigarzneimittel, insbeson-
dere die in Anlage I der AM-RL aufgeführten Wirk-
stoffe. Selbst hergestellte Mischungen – auch von Fer-
tigarzneimitteln – sind wissenschaftlich nicht geprüft
und daher grundsätzlich nicht beihilfefähig.
4.1.7.11.6
Nummer 6 (bleibt frei)
4.1.7.11.7
Nummer 7
4.1.7.11.7.1
Die nach Anlage 2 Nummer 7 Buchstabe b zu § 4 Ab-
satz 1 Nummer 7 Beihilfenverordnung NRW ausge-
schlossenen Fertigarzneimittel sind aus der Anlage II
der Arzneimittelrichtlinie ersichtlich.
4.1.8
Nummer 8 (bleibt frei)
4.1.9
Nummer 9
4.1.9.1
§ 4 Absatz 1 Nummer 9 Beihilfenverordnung NRW
gilt entsprechend für Aufwendungen, die durch die
Unterbringung, Behandlung und Betreuung in der Pal-
liativstation eines Krankenhauses entstehen.
4.1.9.2
Die Abzugsbeträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 2
Satz 2 Buchstabe b Beihilfenverordnung NRW blei-
ben außer Ansatz.
4.1.9.3
Aufwendungen für eine spezialisierte ambulante Pal-
liativversorgung und eine spezialisierte ambulante pä-
diatrische Palliativversorgung sind beihilfefähig,
wenn wegen einer nicht heilbaren, fortschreitenden
und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zu-
gleich begrenzten Lebenserwartung eine besonders
aufwendige Versorgung notwendig ist. § 37b Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 sowie Absatz 2 und Absatz 3

SGB V gelten entsprechend. Die pflegerischen Auf-
wendungen sind bis zur Höhe der vereinbarten Ver-
gütung nach § 132d SGB V (es ist ausreichend, wenn
der Leistungserbringer dies bestätigt) beihilfefähig.
4.1.9.4
Für den Unterbringungszuschuss nach § 4 Absatz 1
Nummer 9 Satz 7 Beihilfenverordnung NRW reicht
die Verordnung des behandelnden Arztes aus. Eine
Beteiligung des Amtsarztes ist grundsätzlich nicht er-
forderlich. Der Zuschuss wird nicht mehr gezahlt,
wenn sich die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen
nach den §§ 5 bis 5e Beihilfenverordnung NRW rich-
tet.

4.1.10
Nummer 10
4.1.10.1
Aufwendungen für Hilfsmittel mit einer GKV-Hilfs-
mittelnummer sind grundsätzlich ohne nähere Prüfung
beihilfefähig.

4.1.10.2
Im Regelfall ergibt sich die Erforderlichkeit der An-
schaffung eines Hilfsmittels etc. aus der ärztlichen
Verordnung und bedarf keiner näheren Prüfung durch
die Beihilfestelle. Hat die Beihilfestelle jedoch Zwei-
fel, ist sie gehalten, zusätzliche Ermittlungen anzu-
stellen, zum Beispiel durch Anforderung einer nähe-
ren Begründung des behandelnden Arzt oder Einho-
lung eines fachärztlichen Gutachtens. Das gilt insbe-
sondere dann, wenn die Beihilfestelle Anhaltspunkte
dafür hat, dass ein gleichwertiger Behandlungserfolg
auch mit einem preisgünstigeren Hilfsmittel erlangt
werden kann. Bestätigt sich das, sind die zusätzlichen
Kosten für das aufwendigere Hilfsmittel nicht not-
wendig und damit nicht beihilfefähig.
4.1.10.3
Betrieb und Unterhaltung der Hilfsmittel, Geräte zur
Selbstbehandlung und Selbstkontrolle und Körperer-
satzstücke schließen die technischen Kontrollen und
die Wartung dieser Gegenstände mit ein. Aufwendun-
gen für Reparaturen der Hilfsmittel, Geräte zur Selbst-
behandlung und Selbstkontrolle sowie der Körperer-
satzstücke sind ohne Vorlage einer ärztlichen Verord-
nung beihilfefähig.
4.1.10.4
Der Vergleich von Miete und Anschaffung sollte auf
der Grundlage des ärztlich verordneten zeitlichen
Rahmens der Behandlung erfolgen. Versorgungspau-
schalen für gemietete Hilfsmittel sind grundsätzlich
als Teil der Miete anzusehen. Soweit einzelne Positi-
onen als nicht beihilfefähig erkennbar sind, sind diese
in Abzug zu bringen. Sind in der Versorgungspau-
schale Aufwendungen für den Betrieb enthalten, ist
der Selbstbehalt nach § 4 Ansatz 1 Nummer 10 Satz 2
Beihilfenverordnung NRW zu berücksichtigen.
4.1.10.5
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Kon-
taktlinsen sind bei gleichbleibender Sehschärfe zwei
Jahre, von Brillengläsern drei Jahre nach der Erstbe-
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schaffung bis zu einem Betrag von 170 Euro (je Kon-
taktlinse) bzw. 220 Euro (je Brillenglas) beihilfefähig.

4.1.10.6
Eine Änderung der Sehfähigkeit um mindestens
0,5 Dioptrien liegt auch vor, wenn zum Beispiel die
Werte für ein Auge um 0,25 Dioptrien zugenommen
und für das andere Auge um 0,25 Dioptrien abgenom-
men haben, nicht jedoch, wenn sowohl die Werte für
das linke als auch für das rechte Auge um jeweils
0,25 Dioptrien zu- oder abgenommen haben. Bei
Kurzsichtigkeit oder Achsenverschiebung sind die
Aufwendungen für eine Ersatzbeschaffung auch dann
beihilfefähig, wenn sich mit der neuen Sehhilfe die
Sehschärfe (Visus) um mindestens 20 Prozentpunkte
verbessert.

4.1.10.7
Einschleifkosten von Brillengläsern sind bis zu einem
Betrag von 25 Euro je Glas beihilfefähig. Aufwen-
dungen für höher brechende Gläser sind ab 6 Dioptrien
beihilfefähig.
4.1.10.8
Mehraufwendungen für phototrope Gläser (zum Bei-
spiel Colormaticgläser, Umbramaticgläser) sind nur
bei Albinismus, Pupillotonie und totaler Aniridie
(Fehlen der Regenbogenhaut) beihilfefähig.
4.1.10.9
Aufwendungen für Sportbrillen sind nur beihilfefähig,
wenn sie von Schülern während des Schulsports ge-
tragen werden müssen.
4.1.10.10
Aufwendungen für Bildschirmbrillen sind nicht bei-
hilfefähig.
4.1.10.11
Bei orthopädischen Maßschuhen sind die Aufwen-
dungen um den Betrag für eine normale Fußbeklei-
dung zu kürzen. Als Kürzungsbetrag sind bei Er-
wachsenen 70 Euro (für Hausschuhe 30 Euro) und bei
Kindern bis zu 16 Jahren 40 Euro (für Hausschuhe
20 Euro) anzusetzen.
4.1.10.12
Betragen die beihilfefähigen Aufwendungen für ein in
§ 4 Absatz 1 Nummer 10 Beihilfenverordnung NRW
nicht aufgeführtes Hilfsmittel mehr als 1.000 Euro und
hat der Beihilfeberechtigte die erforderliche vorherige
Anerkennung nicht eingeholt, so sind die Aufwendun-
gen bis 1.000 Euro beihilfefähig.

4.1.10.13
Nicht zu den beihilfefähigen Hilfsmitteln zählen Trep-
penlift und Auffahrrampe. Die Kosten sind gegebe-
nenfalls im Rahmen des § 5 Absatz 4 Satz 3 Beihil-
fenverordnung NRW beihilfefähig.

4.1.10.14
Die Unterhaltskosten (Futter, Tierarzt, Versicherun-
gen etc.) für einen Blindenführhund können ohne
Nachweis bis zu 140 Euro im Monat als beihilfefähig
anerkannt werden, sofern der Beihilfeberechtigte ver-
sichert, dass ihm Kosten in dieser Höhe entstanden

sind. Werden höhere Kosten geltend gemacht, ist die
Vorlage von Belegen erforderlich.
4.1.10.15
Cochlea-Implantate sind keine Hilfsmittel, sondern
Körperersatzstücke. Der Selbstbehalt nach § 4 Ab-
satz 1 Nummer 10 Satz 2 gilt insoweit nicht.
4.1.10.16
Nummer 10 und Anlage 3 Behilfenverordnung NRW
4.1.10.16.1
Die erneute Verordnung von Hörgeräten vor Ablauf
von fünf Jahren bedarf der besonderen Begründung
und gegebenenfalls der Überprüfung durch einen
Amtsarzt. Medizinische Gründe können zum Beispiel
fortschreitende Hörverschlechterung oder Ohrsekre-
tion sein. Technische Gründe ergeben sich aus dem
Gerätezustandsbericht des Hörgeräte-Akustikers.
4.1.10.16.2
Aufwendungen für jährlich zwei Neurodermitis-Over-
alls sind bei an Neurodermitis erkrankten Kindern bis
zum vollendeten 10. Lebensjahr bis zu einem Höchst-
betrag von jeweils 80 Euro beihilfefähig.
4.1.10.16.3
Aufwendungen für ein Komplettset Allergiebettbezü-
ge (sogenannten Encasings), bestehend aus einem
Kopfkissen-, Oberbett- und Matratzenbezug, sind bis
zu einem Höchstbetrag von 120 Euro beihilfefähig.
Bei Doppelbetten sind die Aufwendungen für beide
Betten beihilfefähig.
Die Aufwendungen für eine Ersatzbeschaffung sind
erst nach Ablauf einer Mindestnutzungsdauer von
- 2 Jahren, bei Kindern bis zum vollendeten 6. Le-

bensjahr,
- 5 Jahren, bei Kindern bis zum vollendeten 16. Le-

bensjahr, und
- 8 Jahren, bei Personen ab dem 17. Lebensjahr,
beihilfefähig.
4.1.11
Nummer 11
4.1.11.1
Die Notwendigkeit der Beförderung bestätigt der be-
handelnde Arzt mit der Verordnung. Die Beförde-
rungsaufwendungen sind für die Hin- und Rückfahrt
gesondert zu prüfen; insbesondere sind dabei der ak-
tuelle Gesundheitszustand und die Gehfähigkeit der
erkrankten Person zu berücksichtigen. Bei Fahrten zur
onkologischen Chemotherapie, zur ambulanten Dia-
lyse und zur onkologischen Strahlentherapie, bei bei-
hilfeberechtigten bzw. berücksichtigungsfähigen Per-
sonen mit einem Schwerbehindertenausweis mit dem
Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Behinderung),
„BL“ (blind), „H“ (hilflos) oder der Pflegestufe II oder
III ist die Notwendigkeit für Hin- und Rückfahrt ge-
geben. § 4 Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe c Beihil-
fenverordnung NRW ist zu beachten.
4.1.11.2
Rettungsfahrten umfassen Aufwendungen für Ret-
tungswagen, Notarztwagen und Rettungshubschrau-
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ber. Da regelmäßig vor einer Rettungsfahrt keine ärzt-
liche Entscheidung über deren Notwendigkeit herbei-
geführt werden kann, ist die Beihilfefähigkeit von
Aufwendungen für Rettungsfahrten immer gegeben.
4.1.11.3
Für die Erstattung von Fahrtkosten gelten grundsätz-
lich die Bestimmungen der §§ 5 und 6 Landesreise-
kostengesetz (LRKG NRW).
4.1.11.4
Aufwendungen für ein Taxi sind nur dann beihilfefä-
hig, wenn nach einer ärztlichen Bescheinigung aus
zwingenden medizinischen Gründen öffentliche Ver-
kehrsmittel oder ein privates Kraftfahrzeug nicht be-
nutzt werden können. Nummer 4.1.11.1 Satz 3 gilt
entsprechend. Aufwendungen für Wartekosten des
Taxis sind nicht beihilfefähig, es sei denn, dass das
Warten insgesamt zu einer Einsparung gegenüber den
Aufwendungen für Einzelfahrten führt.
4.1.11.5
Fahrtkosten sind auch innerhalb der 30-Kilometer-
Zone beihilfefähig, wenn nach einer Bescheinigung
des behandelnden Arztes der Transport durch einen
Krankentransportwagen erfolgen muss.
4.1.11.6
Aufwendungen für Fahrten zum Besuch eines Er-
krankten sind grundsätzlich nicht beihilfefähig. Ab-
weichend hiervon können Aufwendungen für Fahrten
eines Elternteils zum Besuch eines im Krankenhaus,
Pflegeheim, Hospiz oder in einer stationären Rehabi-
litationseinrichtung aufgenommenen Kindes als bei-
hilfefähig anerkannt werden, wenn nach der Feststel-
lung des behandelnden Arztes der Besuch wegen des
Alters des Kindes oder seiner eine Langzeittherapie
erfordernden schweren Erkrankung aus medizini-
schen Gründen notwendig ist; § 4 Absatz 1 Num-
mer 11 Buchstabe c Beihilfenverordnung NRW gilt
entsprechend.
4.1.12
Nummer 12
4.1.12.1
Die seitens der Deutschen Stiftung Organtransplanta-
tion (DSO) im Rahmen von Organtransplantationen in
Rechnung gestellten Organisations- und Flugkosten-
pauschalen sowie die Transplantationsbeauftragten-
pauschale sind beihilfefähig.
4.1.12.2
Zu den Auswirkungen des Bezugs von Leistungen
zum Ausgleich des Verdienstausfalls von Organ- oder
Gewebespendern nach §§ 8 und 8a des Transplantati-
onsgesetzes wird auf das Schreiben der Deutschen
Rentenversicherung Bund vom 15. November 2012
sowie auf das Gemeinsame Rundschreiben des GKV-
Spitzenverbandes und der Verbände der Krankenkas-
sen auf Bundesebene vom 19. April 2013 zu den leis-
tungsrechtlichen Auswirkungen des Gesetzes zur Än-
derung des Transplantationsgesetzes hingewiesen.
4.1.12.3
Für die Dauer der notwendigen Abwesenheit vom
Dienst für alle medizinisch notwendigen Maßnahmen

im Zusammenhang mit der Spende von Organen oder
Geweben nach den §§ 8 und 8a des Transplantations-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
4. September 2007 (BGBl. I S. 2206) in der jeweils
geltenden Fassung besteht Anspruch auf Urlaub (ver-
gleiche § 33 Absatz 3 der Freistellungs- und Urlaubs-
verordnung NRW).
4.1.13
Nummer 13 (bleibt frei)
4.2
Absatz 2
4.2.a
Eine Ausnahme von der Altersbegrenzung kann vor-
liegen, wenn durch amtszahnärztliches Gutachten vor
Behandlungsbeginn bestätigt wird, dass die Behand-
lung ausschließlich medizinisch indiziert ist und äs-
thetische Gründe ausgeschlossen werden können, kei-
ne Behandlungsalternative vorhanden ist, erhebliche
Folgeprobleme insbesondere bei einer craniomandi-
bulären Dysfunktion bestehen und eine sekundäre
Anomalie vorliegt, die erst im Erwachsenenalter er-
worben wurde.
4.2.b.1
Liegt der Rechnungsbetrag je Implantat unterhalb
der 1.000-Euro-Pauschale, ist nur der Rechnungsbe-
trag beihilfefähig. Grundsätzlich nachvollziehbare
Schwellenwertüberschreitungen können ohne weitere
Prüfung bis zur Pauschalgrenze berücksichtigt wer-
den.
4.2.b.2
Die Höchstzahl von zehn Implantaten kann mit Aus-
nahme der Indikationsfälle nach § 4 Absatz 2 Buch-
stabe b Satz 5 Beihilfenverordnung NRW nicht über-
schritten werden. Der Ersatz eines Implantats an glei-
cher Stelle gilt als Reparatur und wird nicht auf die
Höchstzahl von zehn Implantaten angerechnet.
4.2.b.3
Es ist entsprechend der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts (Urteil vom 28. Mai 2008 –
2 C 12.07) davon auszugehen, dass zu bereits vorhan-
denen Implantaten Beihilfen gewährt wurden, sofern
der Beihilfeberechtigte nicht in geeigneter Weise
nachweisen kann, dass eine Finanzierung ohne Leis-
tungen aus öffentlichen Kassen erfolgt ist.
4.2.b.4
Soweit das Voranerkennungsverfahren zwingend vor-
geschrieben ist, ist seitens des Beihilfeberechtigten der
Abschluss dieses Verfahrens vor Behandlungsbeginn
abzuwarten. Die Beihilfestelle hat ihre Entscheidung
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Wird
mit der Behandlung vor Abschluss des Rechtsmittel-
verfahrens begonnen, kann unabhängig vom Ausgang
dieses Verfahrens eine Beihilfe nur nach § 4 Absatz 2
Buchstabe b Sätze 1 bis 4 Beihilfenverordnung NRW
gezahlt werden.
4.2.b.5
Steht am Wohnort des Beihilfeberechtigten kein
Amtszahnarzt zur Verfügung (zum Beispiel Wohnsitz
im Ausland), ist das Gesundheitsamt am (letzten)
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Dienstort zuständig. Alternativ kann eine Universi-
tätszahnklinik mit der Begutachtung beauftragt wer-
den.
4.2.b.6
Sind die Voraussetzungen für eine Indikation nach
§ 4 Absatz 2 Buchstabe b Satz 5 Beihilfenverordnung
NRW erfüllt, sind die Aufwendungen im notwendigen
und angemessenen Umfang beihilfefähig. Eine Be-
grenzung auf zehn Implantate ist im Indikationsfall
nicht vorgesehen; ein Überschreiten der Höchstzahl
nach § 4 Absatz 2 Buchstabe b Satz 1 bedarf allerdings
einer eingehenden Begründung des behandelnden
Zahnarztes und einer entsprechenden Bestätigung
durch den Amtszahnarzt.
4.2.b.7
Reparaturkosten eines Implantats sind einheitlich
(auch in den Indikationsfällen) bis zu 400 Euro bei-
hilfefähig; die Kosten der gegebenenfalls auch zu er-
neuernden Suprakonstruktion sind daneben beihilfe-
fähig.
4.2.c (bleibt frei)

4a
Zu § 4a Psychotherapie, psychosomatische Grund-
versorgung
4a.1
Absatz 1 (bleibt frei)
4a.2
Absatz 2 (bleibt frei)
4a.3
Absatz 3 (bleibt frei)

4b
Zu § 4b Gemeinsame Vorschriften für die Behand-
lungsformen psychoanalytisch begründeter Ver-
fahren und Verhaltenstherapie
4b.1
Absatz 1 (bleibt frei)
4b.2
Absatz 2 (bleibt frei)
4b.3
Absatz 3
4b.3.1
Die Durchführung eines beihilferechtlichen Voraner-
kennungsverfahrens ist nicht erforderlich, wenn eine
gesetzliche oder private Krankenversicherung des
Beihilfeberechtigten oder des berücksichtigungsfähi-
gen Angehörigen bereits eine Leistungszusage auf
Grund eines durchgeführten Gutachterverfahrens er-
teilt hat, aus der sich Art und Umfang der Behandlung
und Qualifikation des Therapeuten ergeben. Ent-
spricht die Leistungszusage nicht dem beihilferecht-
lich möglichen Umfang oder ist sie ganz versagt wor-
den, kann das beihilferechtliche Voranerkennungsver-
fahren daneben durchgeführt werden.
4b.3.2
Der Gutachter erstellt im Auftrag der Beihilfestelle ein
Gutachten zur Notwendigkeit und zu Art und Umfang

der Behandlung und bewertet die Angaben des Arztes,
des Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten (nachste-
hend Therapeut genannt); dabei sind die Formblät-
ter 1 und 2 der Anlage 1 zu dieser VV zu verwenden.
Die Einreichung der Unterlagen an den Gutachter hat
in anonymisierter Form zu erfolgen. Die Beihilfestelle
vergibt an den Beihilfeberechtigten einen von ihr fest-
gelegten Anonymisierungscode (zum Beispiel Beihil-
fenummer). Bei Erst- und Folgegutachten ist derselbe
Anonymisierungscode zu verwenden.
4b.3.3
Der Beihilfeberechtigte hat der Beihilfestelle das
Formblatt 1 – siehe oben – (Antrag auf Anerkennung
der Beihilfefähigkeit der Psychotherapie) ausgefüllt
vorzulegen. Außerdem hat der Beihilfeberechtigte
oder der berücksichtigungsfähige Patient den behan-
delnden Therapeuten zu ersuchen, auf dem Form-
blatt 2 – siehe oben – einen Bericht für den Gutachter
zu erstellen.
4b.3.4
Der Therapeut soll das ausgefüllte Formblatt 2 und
gegebenenfalls das Formblatt 3 der Anlage 1 zu dieser
VV in einem verschlossenen, als vertrauliche Arztsa-
che gekennzeichneten orangefarbenen Umschlag der
Beihilfestelle zur Weiterleitung an den Gutachter
übermitteln.
4b.3.5
Nach Erhalt aller Unterlagen beauftragt die Beihilfe-
stelle mit dem Formblatt 4 der Anlage 1 zu dieser VV
einen Gutachter (siehe oben) mit der Erstellung des
Gutachtens nach dem Formblatt 5 der Anlage 1 zu
dieser VV und leitet ihm zugleich die folgenden Un-
terlagen zu:
a) den als vertrauliche Arztsache gekennzeichneten

orangefarbenen Umschlag des Therapeuten (un-
geöffnet),

b) das ausgefüllte Formblatt 1 der Anlage 1 (als Ko-
pie),

c) das Formblatt 5 der Anlage 1, in dreifacher Aus-
fertigung,

d) einen an die Beihilfestelle adressierten, als ver-
trauliche Arztsache gekennzeichneten Freium-
schlag.

4b.3.6
Der Gutachter übermittelt seine Stellungnahme nach
dem Formblatt 5 (Psychotherapie-Gutachten) – in
zweifacher Ausfertigung – in dem Freiumschlag der
Beihilfestelle. Diese leitet eine Ausfertigung des „Psy-
chotherapie-Gutachtens“ an den Therapeuten weiter.
Auf Grundlage dieser Stellungnahme erteilt die Bei-
hilfestelle dem Beihilfeberechtigten einen rechtsmit-
telfähigen Bescheid über die Anerkennung der Bei-
hilfefähigkeit der Aufwendungen für Psychotherapie
nach dem Formblatt 6 der Anlage 1 zu dieser VV.
4b.3.7
Legt der Beihilfeberechtigte gegen den Bescheid der
Beihilfestelle Widerspruch ein, kann die Beihilfestelle
im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ein Obergut-
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achten einholen. Zu diesem Zweck hat der Beihilfe-
berechtigte oder der Patient den behandelnden Thera-
peuten zu ersuchen, den „Erstbericht“ an den Gutach-
ter auf dem Formblatt 2 der Anlage 1 zu dieser VV zu
ergänzen, wobei insbesondere die Notwendigkeit der
Behandlung erneut begründet und auf die Ableh-
nungsgründe der Beihilfestelle und des Gutachters
eingegangen werden sollte.
Der Therapeut soll den ergänzten Bericht in einem
verschlossenen, als vertrauliche Arztsache gekenn-
zeichneten Umschlag der Beihilfestelle zur Weiterlei-
tung an den Obergutachter übermitteln. Ein Obergut-
achten ist grundsätzlich nicht einzuholen, wenn die
psychotherapeutische Behandlung vom Gutachter ab-
gelehnt wurde, weil der Therapeut die in Anlage 1
Beihilfenverordnung NRW aufgeführten Vorausset-
zungen nicht erfüllt.
4b.3.8
Nach Erhalt der Unterlagen beauftragt die Beihilfe-
stelle einen geeigneten Obergutachter (Adressen siehe
oben) mit der Erstellung eines Obergutachtens. Die
Beihilfestelle leitet dem Obergutachter zugleich fol-
gende Unterlagen zu:
a) den als vertrauliche Arztsache gekennzeichneten

Umschlag des Therapeuten (ungeöffnet),
b) Kopie des Psychotherapie-Gutachtens,
c) einen an die Beihilfestelle adressierten, als ver-

trauliche Arztsache gekennzeichneten Freium-
schlag.

Ist der die psychotherapeutische Behandlung ableh-
nende Gutachter gleichzeitig Obergutachter, ist ein
anderer Gutachter einzuschalten.
4b.3.9
Der Obergutachter übermittelt seine Stellungnahme in
dem Freiumschlag der Beihilfestelle. Auf Grundlage
dieser Stellungnahme hilft die Beihilfestelle dem Wi-
derspruch ab oder erteilt dem Beihilfeberechtigten ei-
nen Widerspruchsbescheid.
4b.3.10
Bei einer Verlängerung der Behandlung oder Folge-
behandlung leitet die Beihilfestelle den von dem The-
rapeuten begründeten Verlängerungsbericht (Bericht
zum Fortführungsantrag nach Formblatt 2 der An-
lage 1 zu dieser VV) mit einem Freiumschlag dem
Gutachter zu, der das Erstgutachten erstellt hatte. Da-
bei ist das Formblatt 4 der Anlage 1 zu dieser VV um
die zusätzlichen Angaben bei der Folgebegutachtung
zu ergänzen.
4b.4
Absatz 4
4b.4.1
Die Liste der Gutachter und Obergutachter für Psy-
chotherapie etc. ist vertraulich und daher in einem
passwortgeschützten Bereich auf der Internetseite des
Bundesverwaltungsamts (www.dienstleistungszent-
rum.de) unter der Rubrik „Dienstleistungen, Beihilfe,
Gutachterliste“ hinterlegt. Neue Zugangsberechtigun-

gen für Beihilfestellen können per Mail unter „Man-
fred.Goempel@bva.bund.de“ beantragt werden.
4b.4.2
Um eine Konzentration auf einzelne Gutachter zu ver-
meiden, sind die Anträge zur Stellungnahme von der
Beihilfestelle den Gutachtern und Obergutachtern im
Rotationsverfahren zuzuleiten.
4b.4.3
Die Kosten des Gutachtens in Höhe von 41 Euro und
des Obergutachtens in Höhe von 82 Euro – jeweils
zuzüglich der Umsatzsteuer (soweit in Rechnung ge-
stellt) – trägt die Beihilfestelle. Aufwendungen für die
Abrechnung der Nummer 808 des Gebührenverzeich-
nisses für ärztliche Leistungen (GOÄ) für die Einlei-
tung des Gutachterverfahrens sind beihilfefähig.
4b.5
Absatz 5
4b.5.1
Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
sind nicht beihilfefähig.
4b.6
Absatz 6 (bleibt frei)

4c
Zu § 4c Psychoanalytisch begründete Verfahren
4c.1
Absatz 1
4c.1.1
Der Begriff des „Krankheitsfalles“ ist identisch mit
dem in Nummer 4e.2.1.
4c.2
Absatz 2
4c.2.1
Bei einer tiefenpsychologisch fundierten oder analy-
tischen Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen
können Bezugspersonen einbezogen werden. In der
Begründung zum Antrag ist anzugeben, ob und in
welchem Umfang eine Einbeziehung von Bezugsper-
sonen als notwendig angesehen wird. Die vorgesehene
Stundenzahl für die Einbeziehung der Bezugsper-
sonen steht zur Stundenzahl des Patienten bei Einzel-
behandlungen im Verhältnis 1 zu 4 und bei Gruppen-
behandlungen im Verhältnis 1 zu 2. Die in diesem
Verhältnis für die Einbeziehung der Bezugspersonen
bewilligte Stundenzahl ist der Stundenzahl für die Be-
handlung des Kindes oder Jugendlichen hinzuzurech-
nen. Ist eine höhere Stundenzahl für die Einbeziehung
der Bezugspersonen therapeutisch geboten und bewil-
ligt, so reduziert sich die Stundenzahl für die Behand-
lung des Kindes oder Jugendlichen entsprechend.
4c.3
Absatz 3 (bleibt frei)
4c.4
Absatz 4 (bleibt frei)
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4d
Zu § 4d Verhaltenstherapie
4d.1
Absatz 1
4d.1.1
Der Begriff des „Krankheitsfalles“ ist identisch mit
dem in Nummer 4e.2.
4d.1.2
Nummer 4c.2.1 gilt entsprechend.
4d.2
Absatz 2 (bleibt frei)
4e
Zu § 4e Psychosomatische Grundversorgung
4e.1
Absatz 1 (bleibt frei)
4e.2
Absatz 2
4e.2.1
Ein „Krankheitsfall“ umfasst die auf einer verbinden-
den Diagnose beruhende und im Wesentlichen einer
einheitlichen Zielsetzung dienende Psychotherapie in
einer akuten Krankheitsperiode.
4e.3
Absatz 3
4e.3.1
Die ambulante psychosomatische Nachsorge ist keine
ambulante psychotherapeutische Behandlung im Sin-
ne der §§ 4a bis 4d der Beihilfenverordnung NRW; die
Durchführung des Gutachterverfahrens ist entbehr-
lich. Die Aufwendungen sind bis zur Höhe der Ver-
gütung, die von den gesetzlichen Krankenkassen oder
den Rentenversicherungsträgern zu tragen sind, ange-
messen.
4f
Zu § 4f Neuropsychologische Therapie
4f.1
Absatz 1
4f.1.1
Die ambulante neuropsychologische Therapie umfasst
Diagnostik und Therapie geistiger (kognitiver) und
seelischer (emotional-affektiver) Störungen, Schädi-
gungen und Behinderungen nach erworbener Hirn-
schädigung oder Hirnerkrankung unter der Berück-
sichtigung der individuellen physischen und psychi-
schen Ressourcen, der biografischen Bezüge, der in-
terpersonalen Beziehungen, der sozialen und berufli-
chen Anforderungen sowie der inneren Kontextfakto-
ren (zum Beispiel Antrieb, Motivation, Anpassungs-
fähigkeit des oder der Hirngeschädigten oder Hirner-
krankten).
4f.2
Absatz 2 (bleibt frei)
4f.3
Absatz 3

4f.3.1
Für die Abrechnung der ambulanten neuropsycholo-
gischen Therapie ist derzeit im Gebührenverzeichnis
für ärztliche Leistungen (GOÄ) keine Gebührennum-
mer vorgesehen. Die Therapie kann daher nur in ana-
loger Anwendung abgerechnet werden. Hierfür kom-
men insbesondere die Nummern 849, 860, 870, 871
GOÄ in Betracht. Aufwendungen für eine Behand-
lungseinheit als Einzelbehandlung sind beihilfefähig
bis zur Höhe des Betrages entsprechend der Nummer
870 GOÄ.

4g
Zu § 4g Komplextherapien und integrierte Versor-
gung
4g.1
Absatz 1
4g.1.1
Zu den Komplextherapien gehören u. a. Asthmatiker-
schulungen, ambulante Entwöhnungskuren, ambulan-
te Tinnitustherapien (Pauschalabrechnung), ambulan-
te Chemotherapien nach dem Braunschweiger Modell,
ambulante kardiologische Therapien, Diabetikerschu-
lungen sowie medizinische Leistungen zur Früher-
kennung und Frühförderung behinderter und von Be-
hinderung bedrohter Kinder durch interdisziplinäre
Frühförderstellen nach § 30 SGB IX.
Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für sozialpä-
dagogische und sozialpädiatrische Leistungen außer-
halb von Komplextherapien. Keine Komplexthera-
pien sind Soziotherapien (§ 4h Beihilfenverordnung
NRW) und psychiatrische Krankenpflege.
4g.1.2
Die angemessene Höhe der beihilfefähigen Aufwen-
dungen entspricht der Vergütung, die von den Kran-
kenkassen oder Rentenversicherungsträgern auf
Grund entsprechender Vereinbarungen zu tragen ist.
4g.2
Absatz 2
4g.2.1
Von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossen sind nur die
Aufwendungen für den nicht ärztlichen (sozialpäda-
gogischen) Teil der sozialpädiatrischen Behandlung.
Die medizinischen Leistungen der sozialpädiatrischen
Therapie sind von dem Ausschluss nicht betroffen.
4g.2.2
Aufwendungen für die ambulante sozialpädiatrische
Behandlung von Kindern in sozialpädiatrischen Zen-
tren sind unter den Voraussetzungen des § 119 Fünftes
Buch Sozialgesetzbuch und bis zur Höhe der Vergü-
tung, die auf Grund einer Vereinbarung des Verbandes
der privaten Krankenversicherung e. V., eines privaten
Krankenversicherungsunternehmens oder von Sozial-
versicherungsträgern mit der Einrichtung getroffen
sind, beihilfefähig.
4g.3
Absatz 3
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4g.3.1
Für die Beihilfefähigkeit ist maßgebend, auf welcher
in der Rechnung vermerkten Vertragsgrundlage die
Behandlung erfolgt.
4g.4
Absatz 4 (bleibt frei)

4h
Zu § 4h Soziotherapie
4h.1
Absatz 1
4h.1.1
Die Erkrankungen, die der Soziotherapie bedürfen,
sind gekennzeichnet durch folgende Fähigkeitsstörun-
gen:
a) Beeinträchtigung durch Störungen des Antriebs,

der Ausdauer und der Belastbarkeit, durch Unfä-
higkeit zu strukturieren, durch Einschränkungen
des planerischen Denkens und Handelns sowie
des Realitätsbezuges,

b) Störungen im Verhalten mit Einschränkungen
der Kontaktfähigkeit und fehlender Konfliktlö-
sungsfähigkeit,

c) Einbußen im Sinne von Störungen der kognitiven
Fähigkeiten wie Konzentration und Merkfähig-
keit, der Lernleistungen sowie des problemlösen-
den Denkens,

d) mangelnde Compliance (Therapietreue) im Sin-
ne eines krankheitsbedingt unzureichenden Zu-
gangs zur eigenen Krankheitssymptomatik und
zum Erkennen von Konfliktsituationen und Kri-
sen.

4h.1.2
Die Beihilfefähigkeit der Soziotherapie setzt voraus,
dass der Patient die Therapieziele erreichen kann. Des-
halb soll der Patient über die hierzu notwendige Be-
lastbarkeit, Motivierbarkeit und Kommunikationsfä-
higkeit verfügen und in der Lage sein, einfache Ab-
sprachen einzuhalten. Diese Voraussetzung ist nicht
gegeben, wenn bei dem Patienten keine langfristige
Verminderung der in Nummer 4h.1.1 genannten Fä-
higkeitsstörungen und kein längerfristig anhaltendes
Erreichen der soziotherapeutischen Therapieziele zu
erwarten ist.
4h.1.3
Wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung der
Soziotherapie vorliegen, sind die im Folgenden auf-
geführten Leistungen beihilfefähig, die den Patienten
zur selbstständigen Inanspruchnahme ärztlicher oder
ärztlich verordneter Maßnahmen befähigen sollen:
- Erstellung des soziotherapeutischen Betreuungs-

plans,
- Koordination von Behandlungsmaßnahmen und

Leistungen,
- Arbeit im sozialen Umfeld,
- soziotherapeutische Dokumentation.

Darüber hinaus können die Aufwendungen für fol-
gende Maßnahmen als beihilfefähig anerkannt wer-
den:
- motivations-(antriebs-)relevantes Training,
- Training zur handlungsrelevanten Willensbildung,
- Anleitung zur Verbesserung der Krankheitswahr-

nehmung,
- Hilfe in Krisensituationen.
4h.2
Absatz 2
4h.2.1
Voraussetzung für die Beihilfefähigkeit der Aufwen-
dungen ist die Motivierung des Patienten, die Über-
weisung zur Behandlung wahrzunehmen. Zur Errei-
chung dieses Zieles stehen den soziotherapeutischen
Leistungserbringern maximal fünf Therapieeinheiten
zur Verfügung. Diese werden auf das Gesamtkontin-
gent der Soziotherapie angerechnet, wenn es zur Ver-
ordnung der Therapie kommt. Die Aufwendungen für
die fünf Therapieeinheiten sind auch dann beihilfefä-
hig, wenn es nicht zu einer Verordnung der Soziothe-
rapie kommen sollte.
4h.2.2
Unter einem Krankheitsfall ist eine Phase der Behand-
lungsbedürftigkeit bei einer der in Nummer 4h.1.1 bis
4h.1.2 aufgeführten Indikationen von bis zu drei Jah-
ren zu verstehen.
4h.2.3
Beihilfefähig sind je Verordnung bis maximal 30 The-
rapieeinheiten, höchstens jedoch so viele Therapieein-
heiten, wie zur Erreichung des Therapiezieles oder bis
zur Feststellung, dass dieses nicht erreichbar sein wird,
erforderlich scheinen.
4h.2.4
Eine Soziotherapieeinheit umfasst 60 Minuten. Die
Einheiten können in kleinere Zeiteinheiten maßnah-
menbezogen aufgeteilt werden. Dies ist in der sozio-
therapeutischen Dokumentation (Zeitaufwand) ent-
sprechend zu vermerken.
4h.2.5
An einer Gruppenbehandlung dürfen maximal 12 Pa-
tienten teilnehmen.
4h.3
Absatz 3 (bleibt frei)
4h.4
Absatz 4
4h.4.1
Die Leistungserbringung und die Höhe der Vergütung
richtet sich nach den geschlossenen Verträgen des
§ 132b des SGB V.
4i
Zu § 4i Sonstige Heilbehandlungen
4i.1
Absatz 1 (bleibt frei)
4i.2
Absatz 2
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4i.2.1
Die in § 4i Absatz 2 Beihilfenverordnung NRW ge-
nannten Behandler sind grundsätzlich Angehörige von
Gesundheits- oder Medizinalfachberufen, für die eine
staatliche Regelung der Berufsausbildung oder des
Berufsbildes besteht; bei einer Sprachtherapie konn-
ten die Aufwendungen für die Behandlung übergangs-
weise durch „Heilpraktiker/Heilpraktikerinnen
(Sprachtherapie)“, denen auf der Grundlage des
RdErl. des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie
und Gesundheit NRW vom 11. September 1998 –
III B 2 0417.7 – (n. v.) eine eingeschränkte Heilprak-
tikererlaubnis erteilt worden war, als beihilfefähig an-
erkannt werden. Der zuvor genannte Erlass wurde mit
Erlass des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pflege und Alter NRW vom 2. Februar 2011 –
416-0417.7 – (n. v.) ersatzlos aufgehoben. Aufwen-
dungen für durch den in Satz 1 2. Halbsatz genannten
Behandlerkreis erbrachte Behandlungen sind daher ab
dem 1. Januar 2012 nicht mehr beihilfefähig. Zur Ver-
meidung von Härten sind Aufwendungen für Behand-
lungen, die bis zum 31. Dezember 2011 begonnen
werden, bis zum Abschluss der Behandlung beihilfe-
fähig. Nicht beihilfefähig sind weiterhin insbesondere
Aufwendungen für Leistungen, die von Beschäfti-
gungs- und Arbeitstherapeuten auf dem Gebiet der
Arbeitstherapie, von Diplom-Pädagogen, Eurythmie-
lehrern, Eutoniepädagogen und -therapeuten, Gym-
nastiklehrern, Heilpädagogen, Kunsttherapeuten,
Maltherapeuten, Montessoritherapeuten, Musikthera-
peuten, Sonderschullehrern und Sportlehrern erbracht
werden.
4i.3
Absatz 3 (bleibt frei)
4i.4
Absatz 4
4i.4.1
Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn gebietet es, in be-
sonderen Einzelfällen grundsätzlich auch Beihilfen zu
den Kosten einer wissenschaftlich nicht allgemein an-
erkannten Behandlungsmethode einschließlich der
verabreichten Arzneimittel nach den jeweiligen Be-
messungssätzen zu zahlen (vergleiche BVerfG, Be-
schluss vom 6. Dezember 2005 – 1 BvR 347/98), wenn
im Einzelfall folgende Voraussetzungen kumulativ er-
füllt sind:
- es liegt eine lebensbedrohende oder regelmäßig

tödlich verlaufende Erkrankung vor,
- bezüglich dieser Erkrankung steht eine allgemein

anerkannte, medizinischem Standard entsprechen-
de Behandlung nicht zur Verfügung, bzw. die all-
gemein anerkannte Behandlungsmethode konnte
(zum Beispiel wegen einer Kontraindikation) nicht
angewandt werden oder hat nicht zu einem Wirk-
samkeitsnachweis geführt,

- bezüglich der bei der erkrankten Person angewand-
ten (neuen, nicht allgemein anerkannten) medizi-
nischen Behandlungsmethode besteht eine „auf In-
dizien gestützte“, nicht ganz fernliegende Aussicht

auf Heilung oder wenigstens auf eine spürbare Ein-
wirkung auf den Krankheitsverlauf.

Die Beihilfestelle prüft auf Grund einer amtsärztlichen
Stellungnahme oder der Stellungnahme einer Univer-
sitätsklinik sowie der Entscheidung der Krankenver-
sicherung der erkrankten Person unter Beteiligung des
Finanzministeriums das Vorliegen der Voraussetzun-
gen. Dabei ist zu beachten, dass die Behandlungsme-
thode fachärztlich unter Beachtung der Regeln der
ärztlichen Kunst durchgeführt und ausreichend doku-
mentiert werden muss. Die Bewilligung sollte nicht
über einen Zeitraum von sechs Monaten hinaus erfol-
gen. Danach ist zunächst eine weitere Überprüfung der
Wirksamkeit der Methode einschließlich einer erneu-
ten individuellen Chancen-Risiko-Abwägung erfor-
derlich.
4i.4.2
Anlage 6 der Beihilfenverordnung NRW ist auch in
den Fällen der Nummer 4i.4.1 vorrangig zu beachten.
4i.4.3
Soweit nicht in Anlage 6 aufgeführt, sind im Regelfall
von der GKV anerkannte neue Behandlungsmethoden
beihilfefähig. Bestehen Zweifel, ob eine neue Behand-
lungsmethode wissenschaftlich allgemein anerkannt
ist, und werden diese durch ein amtsärztliches Gut-
achten bestätigt, ist vor einer abschließenden Ent-
scheidung bei Landesbediensteten dem Finanzminis-
terium zu berichten.
4i.4.4
Aufwendungen für eine Behandlung der Legasthenie
oder Akalkulie sind grundsätzlich nicht beihilfefähig,
da es sich hierbei im Regelfall nicht um eine Krankheit
sondern um eine pädagogische Behandlung handelt.
Sofern der Behandlung im Ausnahmefall eine organi-
sche Erkrankung zugrunde liegt (Schlaganfall, Tumo-
rerkrankung, Unfall) oder es zu neurotischen Störun-
gen, Fehlentwicklungen und psychosomatischen Er-
krankungen gekommen ist, können die Behandlungs-
kosten (ärztliche, psychiatrische, psychotherapeuti-
sche Behandlung) beihilfefähig sein (zum Beispiel
Verhaltenstherapie nach Nummern 870 und 871
GOÄ).
4i.4.5
Nummer 3.2.10 gilt entsprechend.
4i.5
Absatz 5 (bleibt frei)
4i.6
Absatz 6
4i.6.1
Die Regelung des § 4i Absatz 6 Beihilfenverordnung
NRW kommt nicht zum Tragen, wenn die erkrankte
oder pflegebedürftige Person in einer stationären Pfle-
geeinrichtung oder Einrichtung der Behindertenhilfe
untergebracht ist und § 5d Absatz 2 oder Absatz 6 an-
zuwenden ist.
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5
Zu § 5 Beihilfefähige Aufwendungen bei dauernder
Pflegebedürftigkeit und erheblichem allgemeinen
Betreuungsbedarf
5.1
Absatz 1 (bleibt frei)
5.2
Absatz 2
5.2.1
Krankheiten oder Behinderungen sind
a) Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstö-

rungen am Stütz- und Bewegungsapparat,
b) Funktionsstörungen der inneren Organe oder der

Sinnesorgane,
c) Störungen des zentralen Nervensystems wie An-

triebs-, Gedächtnis- oder Orientierungsstörungen
sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geis-
tige Behinderungen.

5.2.2
Hilfe besteht in der Unterstützung, in der teilweisen
oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im
Ablauf des täglichen Lebens oder in der Beaufsichti-
gung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen
Übernahme dieser Verrichtungen. Zu den gewöhnli-
chen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen
zählen:
a) im Bereich der Körperpflege das Waschen, Du-

schen, Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, Ra-
sieren sowie die Darm- oder Blasenentleerung,

b) im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zu-
bereiten oder die Aufnahme der Nahrung,

c) im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung
das Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung,
Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche und
der Kleidung oder das Beheizen der Wohnung.

Ein alleiniger Hilfebedarf bei der hauswirtschaftlichen
Versorgung reicht nicht aus.
5.2.3
Aufwendungen für eine berufliche oder soziale Ein-
gliederung oder zur Förderung der Kommunikation
sind nicht beihilfefähig.
5.2.4
Aufwendungen für medizinische Behandlungen sind
nach § 4 Beihilfenverordnung NRW beihilfefähig.
5.2.5
Bei einem pflegebedürftigen Kind ist der zusätzliche
Hilfebedarf gegenüber einem gesunden Kind gleichen
Alters maßgebend.
5.2.6
Bei der Zuordnung zu den Pflegestufen sind die Richt-
linien der Spitzenverbände der Pflegekassen über die
Abgrenzung der Merkmale zur Pflegebedürftigkeit
und der Pflegestufen sowie zum Verfahren der Fest-
stellung der Pflegebedürftigkeit (Pflegebedürftig-
keits-Richtlinien − PflRi) vom 7. November 1994 in
der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

5.3
Absatz 3
5.3.1
Aufwendungen für Leistungen zur Deckung eines er-
heblichen allgemeinen Betreuungsbedarfs sind auch
ohne Feststellung einer Pflegestufe in dem Umfang
beihilfefähig, in dem sie nach den §§ 45a und 45b
SGB XI zum Leistungsumfang der Pflegeversiche-
rung gehören. Aufwendungen für zusätzliche Betreu-
ungsleistungen bei häuslicher Pflege sind in dem glei-
chen Umfang beihilfefähig, wie die Pflegekasse sie
gewährt.

5.4
Absatz 4

5.4.1
Die Pflegekassen überlassen technische Pflegehilfs-
mittel vorrangig leihweise. In Rechnung gestellte
Leih- bzw. Leasinggebühren (auch Pauschalbeträge)
sowie Aufwendungen für notwendige Änderungen
(Anpassungen), Instandsetzungen und Ersatzbeschaf-
fungen sowie für die Ausbildung im Gebrauch der
Hilfsmittel sind beihilfefähig. Bei selbst beschafften
Pflegehilfsmitteln ist zu beachten, dass diese Hilfs-
mittel in dem vom Spitzenverband Bund der Kran-
ken-/Pflegekassen erstellten Pflegehilfsmittelver-
zeichnis aufgeführt sind. Mehrkosten für eine über das
Maß des Notwendigen hinausgehende Ausstattung
des Pflegehilfsmittels sowie dadurch bedingte Folge-
kosten sind nicht beihilfefähig. Hinsichtlich der Be-
triebskosten dieser Hilfsmittel gilt § 4 Absatz 1 Num-
mer 10 Satz 2 2. Halbsatz Beihilfenverordnung NRW
entsprechend.
5.4.2
Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte Pflege-
hilfsmittel sind im notwendigen und angemessenen
Rahmen beihilfefähig.
5.4.3
Eine Maßnahme zur Verbesserung des individuellen
Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen liegt auch vor,
wenn den Besonderheiten des Einzelfalles durch einen
Umzug in eine den Anforderungen des Pflegebedürf-
tigen entsprechende Wohnung (zum Beispiel Umzug
aus dem Obergeschoss in eine Parterrewohnung)
Rechnung getragen werden kann. In diesem Fall kön-
nen die Umzugskosten bis zum Betrag von 4.000 Euro
als beihilfefähig anerkannt werden, wenn die Pflege-
kasse/Pflegeversicherung einen Zuschuss geleistet
hat.
5.4.4
Für die Verbesserung des Wohnumfeldes ist ein Be-
trag von 4.000 Euro je Maßnahme beihilfefähig. Dabei
sind alle Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Zu-
schussgewährung (und damit auf der Grundlage des
zu diesem Zeitpunkt bestehenden Hilfebedarfs) zur
Wohnumfeldverbesserung erforderlich sind, als eine
Verbesserungsmaßnahme zu werten. Dies gilt auch
dann, wenn die Verbesserungsmaßnahmen in Einzel-
schritten verwirklicht werden. Ändert sich die Pflege-
situation und werden weitere Maßnahmen zur Wohn-
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umfeldverbesserung erforderlich, kann der Betrag von
4.000 Euro erneut geltend gemacht werden.
5.4.5
Der seitens der jeweiligen Pflegekasse/Pflegeversi-
cherung vom Pflegebedürftigen einbehaltene Eigen-
anteil ist beihilferechtlich unbeachtlich.
5.4.6
Die Gründung einer Wohngemeinschaft im Sinne des
§ 45e SGB XI liegt vor, wenn mindestens drei Emp-
fänger von Leistungen nach § 38a SGB XI (Wohn-
gruppenzuschlag) in einer Wohnung zusammenzie-
hen. Der Gesamtbetrag je Wohnumfeldverbesse-
rungsmaßnahme (vergleiche Nummer 5.4.4) ist in die-
sem Fall auf 16.000 Euro begrenzt und wird bei mehr
als vier Anspruchsberechtigten anteilig verteilt.
5.4.7
Soweit die Pflegeversicherungen zur Förderung der
Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen ein-
malig einen Betrag in Höhe von bis zu 2.500 Euro nach
§ 45e SGB XI zahlen, ist dieser Betrag zusätzlich bei-
hilfefähig. Die Förderung einer Wohngemeinschaft ist
auf maximal 10.000 Euro begrenzt, sodass bei mehr
als vier anspruchsberechtigten Personen eine anteilige
Finanzierung durch die beteiligten Pflegeversicherun-
gen zu erfolgen hat. Dabei wird der Höchstförderbe-
trag je Wohngruppe von 10.000 Euro durch die Anzahl
der förderberechtigten Bewohner geteilt.
5.4.8
Der Förderbetrag von 2.500 Euro nach § 45e SGB XI
ist ab 1. Januar 2015 auch bei Personen der sogenann-
ten Pflegestufe 0 (insbesondere Demenzkranke, § 123
Absatz 2 SGB XI) beihilfefähig.
5.5
Absatz 5
5.5.1
Die von der Pflegekasse oder der Pflegeversicherung
festgestellte Pflegestufe ist durch geeignete Unterla-
gen (zum Beispiel Leistungsmitteilung, Mitteilung
nach § 44 Absatz 4 SGB XI bei Zahlung von Renten-
versicherungsbeiträgen für Pflegepersonen) nachzu-
weisen. Bei nicht gegen das Risiko der Pflegebedürf-
tigkeit Versicherten bedarf es eines amts- oder ver-
trauensärztlichen Gutachtens.
5.5.2
Wird ein Antrag auf Feststellung der Pflegebedürftig-
keit oder einer höheren Pflegestufe zunächst bei einer
Pflegekasse oder einer privaten Pflegeversicherung
gestellt, ist für den Beginn der Beihilfegewährung die-
ser Antrag maßgebend.
5.5.3
Die Zuordnung zu einer Pflegestufe sowie die Bewil-
ligung von Leistungen können durch die zuständige
Pflegekasse oder private Pflegeversicherung befristet
werden. Die Befristung erfolgt, wenn eine Verringe-
rung des Hilfebedarfs zu erwarten ist. Die Befristung
kann wiederholt werden und darf insgesamt die Dauer
von drei Jahren nicht überschreiten. Die Entscheidung
der Pflegekasse/Pflegeversicherung ist für die Beihil-

festelle bindend. Die entsprechenden Bescheinigun-
gen sind durch den Beihilfeberechtigten beizubringen.
5.5.4
Um eine nahtlose Beihilfegewährung sicherzustellen,
soll die Beihilfestelle den Beihilfeberechtigten darauf
hinweisen, dass er rechtzeitig vor Ablauf der Befris-
tung die Beihilfestelle über die weitere Entscheidung
der Pflegekasse/Pflegeversicherung hinsichtlich einer
Befristungsverlängerung (gegebenenfalls mit geän-
derter Pflegestufe) unterrichtet.
5.5.5
Erhebt der Beihilfeberechtigte gegen einen Beihilfe-
bescheid Widerspruch mit der Begründung, die von
der Pflegeversicherung anerkannte Pflegestufe sei zu
niedrig, ist der Widerspruch zwar zulässig, jedoch ist
die Entscheidung bis zur rechtskräftigen Feststellung
der Pflegestufe auszusetzen; sodann ist über den Wi-
derspruch zu entscheiden und dieser gegebenenfalls
als unbegründet zurückzuweisen.
5.6
Absatz 6
5.6.1
Es ist kein weiteres Voranerkennungsverfahren erfor-
derlich; die Empfehlung des Gutachters der Pflege-
kasse bindet grundsätzlich die Beihilfestelle.
5.7
Absatz 7
5.7.1
Aufwendungen für Beratungsbesuche sind grundsätz-
lich nur im Zusammenhang mit häuslicher Pflege nach
§ 5a Absatz 2 Beihilfenverordnung NRW beihilfefä-
hig. Beihilfefähig sind je Beratungseinsatz
1. bei Pflegestufe 0, I und II halbjährlich jeweils bis

zu 22 Euro und
2. bei Pflegestufe III vierteljährlich jeweils bis zu

32 Euro.
Bei Pflegebedürftigen der Pflegestufen I bis III, bei
denen zusätzlich die Voraussetzungen des § 5 Ab-
satz 3 Beihilfenverordnung NRW vorliegen, sind die
Aufwendungen für Beratungsbesuche innerhalb der in
Satz 2 genannten Zeiträume zweimal beihilfefähig.
5.8
Absatz 8
5.8.1
Derzeit besteht zwischen dem Land NRW und der
COMPASS Private Pflegeberatung keine Vereinba-
rung, die COMPASS berechtigen würde, die von ihr
erbrachte Pflegeberatung in Rechnung zu stellen. Ent-
sprechende Anträge auf Kostenübernahme bzw. Kos-
tenbeteiligung sind daher seitens der Beihilfestelle ab-
zulehnen.

5a
Zu § 5a Häusliche Pflege
5a.1
Absatz 1
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5a.1.1
Geeignete Pflegekräfte sind Personen, die mittelbar
oder unmittelbar in einem Vertragsverhältnis zu einer
Pflegeversicherung oder zu einer ambulanten Pflege-
einrichtung stehen. Infrage kommen Pflegekräfte,
- die bei der Pflegeversicherung angestellt sind (§ 77

Absatz 2 SGB XI),
- die bei einer ambulanten Pflegeeinrichtung (Pfle-

gedienst) angestellt sind und unter ständiger Ver-
antwortung einer ausgebildeten Pflegekraft Pfle-
gebedürftige in ihrer Wohnung pflegen, betreuen
und hauswirtschaftlich versorgen (§§ 71 Absatz 1,
72 und 124 SGB XI),

- mit denen die Pflegeversicherung einen Einzelver-
trag nach § 77 Absatz 1 SGB XI abgeschlossen hat.

5a.1.2
Beihilfefähig sind die Aufwendungen für Grundpflege
und hauswirtschaftliche Versorgung (vergleiche
Nummer 5.2.2 und § 14 Absatz 4 SGB XI). Aufwen-
dungen für darüber hinausgehende Leistungen sind
nicht beihilfefähig. Die Aufwendungen für die häus-
liche Pflege können nur in Höhe der Beträge als an-
gemessen (§ 3 Absatz 2 Beihilfenverordnung NRW)
angesehen werden, die auf Grund des § 89 SGB XI
zwischen den Trägern der Pflegedienste und den Leis-
tungsträgern vereinbart wurden; dabei ist eine Diffe-
renzierung nach Kostenträgern nicht zulässig. In
Zweifelsfällen ist daher von dem Pflegedienst eine
entsprechende Vergütungsvereinbarung einzuholen
und zu den Akten des Beihilfeberechtigten zu nehmen.
5a.1.3
Soweit bei Pflegebedürftigen der Pflegestufe III ein
besonderer Pflegebedarf besteht, sind die Aufwen-
dungen zusätzlich bis zu 1.995 Euro monatlich beihil-
fefähig. Es bedarf keiner förmlichen Anerkennung des
Pflegebedürftigen als Härtefall nach § 36 Absatz 4
Satz 1 SGB XI durch die zuständige Pflegekasse/Pfle-
geversicherung.
5a.1.4
Wird die Pflege nicht für einen vollen Monat erbracht,
wird der beihilfefähige Pauschalbetrag nach § 5a Ab-
satz 1 Beihilfenverordnung NRW nicht anteilig ge-
kürzt. Auf die Notwendigkeit und Angemessenheit der
geltend gemachten Kosten ist in diesem Fall verstärkt
zu achten.
5a.1.5
Neben den Pflegekosten sind die Aufwendungen für
medizinische Behandlungen beihilfefähig. Hierzu
zählen insbesondere Injektionen, Anlegen und Wech-
seln von Verbänden, Kathetern etc., Darmspülungen,
Dekubitusversorgung (nicht Dekubitusprophylaxe),
Blutdruckmessung, Blutzuckermessung, Verabrei-
chung von Sondennahrung.
5a.1.6
Entstehen in Pflegefällen ohne formale Anerkennung
als Härtefall nach § 36 Absatz 4 SGB XI auf Grund
besonderen Pflegebedarfs in der Pflegestufe III höhere
Aufwendungen, sind die Aufwendungen für häusliche
Pflege bis zu einem monatlichen Gesamtbetrag von

3.607 Euro (1.612 Euro plus 1.995 Euro) beihilfefä-
hig; dieser Betrag gilt auch, wenn neben der häusli-
chen Pflege zusätzlich teilstationäre Pflege in An-
spruch genommen wird (Kombinationen nach § 5b
Absatz 3 oder 5 BVO).
In diesen Fällen ist zunächst der Berechnung der Pfle-
geversicherung zu folgen. Die den Höchstbetrag für
häusliche Pflege nach § 5a Absatz 1 Satz 1 Beihilfen-
verordnung NRW überschreitenden Aufwendungen
können zusätzlich als beihilfefähig anerkannt werden,
soweit unter Einbeziehung der beihilfefähigen Auf-
wendungen nach den §§ 5a Absatz 1 und 5b Absatz 2
Beihilfenverordnung NRW der Gesamtbetrag von
3.468 Euro nicht überschritten wird.
5a.2
Absatz 2
5a.2.1
Die Pflege für den Pflegebedürftigen muss in einer
häuslichen Umgebung erbracht werden. Dies kann der
eigene Haushalt, der Haushalt der Pflegeperson oder
ein anderer Haushalt sein, in der der Pflegebedürftige
aufgenommen wurde. Unbeachtlich ist, ob die Pflege
durch Angehörige, Lebenspartner, sonstige ehrenamt-
liche Pflegepersonen, erwerbsmäßige Pflegekräfte
oder eine vom Pflegebedürftigen angestellte Pflege-
person erbracht wird. Die Prüfung, ob die erforderli-
che Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versor-
gung sichergestellt sind, obliegt der zuständigen Pfle-
gekasse/Pflegeversicherung.
5a.2.2
Die häusliche Pflege wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass der Pflegebedürftige in einem Altenwohn-
heim oder einer Altenwohnung lebt. Eine Beihilfege-
währung nach § 5a Absatz 2 Beihilfenverordnung
NRW ist grundsätzlich aber ausgeschlossen, wenn es
sich bei der Einrichtung, in der sich der Pflegebedürf-
tige aufhält, um ein Pflegeheim nach § 71 Absatz 2 in
Verbindung mit § 72 SGB XI handelt. Hält sich der
Pflegebedürftige in einer nicht zugelassenen vollsta-
tionären Pflegeinrichtung (§ 71 Absatz 4 SGB XI) auf,
besteht auf Grund der insoweit selbst sichergestellten
Pflege ein Beihilfeanspruch nach § 5a Absatz 2 BVO.
5a.2.3.1
Ist ein pflegebedürftiger Schüler wochentags in keiner
Einrichtung im Sinne des § 71 Absatz 4 SGB XI, son-
dern zum Beispiel in einem Krankenhaus, einer Re-
habilitationseinrichtung, einer Werkstatt und Wohn-
heim für Menschen mit Behinderungen internatsmä-
ßig untergebracht, besteht für diese Zeit ein Anspruch
auf Beihilfe nach § 5a Absatz 2 BVO. Es wird unter-
stellt, dass der Schwerpunkt der häuslichen Pflege er-
halten bleibt.
5a.2.3.2
Von einer dauerhaften Internatsunterbringung ist
demgegenüber auszugehen, wenn der Pflegebedürfti-
ge nicht regelmäßig jedes Wochenende in den Haus-
halt der Familie zurückkehrt; in diesen Fällen ist der
Lebensmittelpunkt innerhalb des zum Beispiel Inter-
nats anzunehmen. Dennoch kann eine anteilige Bei-
hilfe nach § 5a Absatz 2 Beihilfenverordnung NRW
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für die Zeiträume gewährt werden, in denen der Pfle-
gebedürftige im häuslichen Bereich gepflegt wird. Auf
Nummer 5d.6.4 wird hingewiesen.

5a.2.4
Bei Durchführung einer vollstationären Krankenhaus-
behandlung/stationären Rehabilitationsmaßnahme er-
folgt für die ersten vier Wochen keine Kürzung der
Pauschale. Die Vier-Wochen-Frist beginnt mit dem
Aufnahmetag. Bei einer Kürzung setzt die Gewährung
der Pauschale mit dem Entlassungstag wieder ein.

5a.2.5
Für Pflegepersonen sind nach § 5a Absatz 2 Satz 5
Beihilfenverordnung NRW in Verbindung mit den
§§ 19 und 44 SGB XI Beiträge zur Rentenversiche-
rung abzuführen. Die Beiträge sind nach § 170 Ab-
satz 1 Nummer 6 Buchstabe c SGB VI von den Bei-
hilfestellen anteilig zu tragen. Einzelheiten der Zah-
lungsabwicklung ergeben sich aus dem gemeinsamen
Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Pflege-
und Rentenversicherung der nicht erwerbsmäßig täti-
gen Pflegepersonen zum Versicherungs-, Beitrags-
und Melderecht für rentenversicherungspflichtige
Pflegepersonen vom 9. Januar 2013, das auf der In-
ternetseite der Deutschen Rentenversicherung
(www.deutsche-rentenversicherung.de) veröffent-
licht ist. Die Meldungen der zu versichernden Person
an den Rentenversicherungsträger erfolgen durch die
Pflegekasse oder das private Pflegeversicherungsun-
ternehmen. Die Beihilfestellen haben insoweit keine
Meldepflicht. Bescheinigungen über die Höhe der ab-
geführten der abgeführten anteiligen Rentenversiche-
rungsbeiträge erstellt die private oder die soziale Pfle-
geversicherung, nicht jedoch die Beihilfestelle.

5a.2.6
Nach § 44a SGB XI haben Beschäftigte, die nach § 3
Absatz 1 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes von der Ar-
beitsleistung freigestellt wurden oder deren Beschäf-
tigung durch Reduzierung der Arbeitszeit zu einer ge-
ringfügigen Beschäftigung im Sinne des § 8 Absatz 1
Nummer 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB IV) wird, auf Antrag Anspruch gegenüber der
jeweiligen Beihilfestelle auf zusätzliche Leistungen
(vergleiche Nummer 5a.2.7), wenn sie nahe Angehö-
rige pflegen, die beihilfeberechtigte oder berücksich-
tigungsfähige Personen sind. Auf Beamte als Pflege-
personen ist das Pflegezeitgesetz nicht anzuwenden.
Für sie gelten die §§ 65a und 76 in Verbindung mit 71
Absatz 3 LBG.

5a.2.7
Zusätzliche Leistungen nach Nummer 5a.2.6 (siehe
oben) sind die Entrichtung des Beitrages zur Arbeits-
losenversicherung und die Gewährung eines Zuschus-
ses zur Kranken- und Pflegeversicherung für die Pfle-
geperson. Soweit Pflegebedürftige beihilfeberechtigte
oder berücksichtigungsfähige Personen sind, werden
die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und der Zu-
schuss zum Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag
von der Pflegeversicherung bzw. den Pflegekassen
und den Beihilfestellen anteilig gezahlt.

5a.2.7.1
Zur Ermittlung der Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung werden den Beihilfestellen von den Pflegekassen
bzw. den privaten Pflegeversicherungsunternehmen
spätestens am Ende der Pflegezeit folgende Informa-
tionen übermittelt (vergleiche Abschnitt V Nummer 2
und Anlage 4 des in Nummer 5a.2.5 Satz 3 genannten
Rundschreibens):
- Familien- und Vorname, Geburtsdatum und An-

schrift der pflegebedürftigen Person,
- Familien- und Vorname, Geburtsdatum und An-

schrift der Person, die Pflegezeit in Anspruch
nimmt (arbeitslosenversicherungspflichtige Pfle-
geperson),

- die Rentenversicherungsnummer der Person, die
Pflegezeit in Anspruch nimmt (soweit bekannt),

- Beginn und Ende der Beitragspflicht sowie Rechts-
kreiskennzeichnung („Ost“ oder „West“),

- Angaben zu der beihilfeberechtigten Person, falls
die pflegebedürftige Person keinen eigenen Bei-
hilfeanspruch hat.

Eine Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge durch die
Beihilfestelle ergibt sich erst nach Erhalt dieser Mit-
teilung.
5a.2.7.2
Die Zahlung der Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung erfolgt als Gesamtbeitrag für das Kalenderjahr
(Beitragsjahr), in dem eine Person Pflegezeit in An-
spruch genommen hat (§ 349 Absatz 5 Satz 2 SGB III).
Die Beiträge sind auf Grund der Mitteilungen (Num-
mer 2.1 des o.g. Rundschreibens) unabhängig von der
Stellung eines Beihilfeantrages im März des Jahres
fällig, das dem Beitragsjahr folgt. Dabei sind eventu-
elle Überzahlungen oder Minderzahlungen aus vor-
herigen Beitragsjahren auszugleichen. Geht für das
abzurechnende Beitragsjahr die Mitteilung bei der
Beihilfestelle bis zum 28. bzw. 29. Februar des Fol-
gejahres ein, sind die Beiträge für die darin genannten
Personen mit dem auf das abzurechnende Beitragsjahr
entfallenden Beitrag bis zum 31. März desselben Jah-
res fällig. Geht die Mitteilung dagegen nach dem
28. bzw. 29. Februar ein, können die Beiträge mit dem
Gesamtbeitrag des Folgejahres gezahlt werden.
Beispiel:
Eingang der Mitteilung: 15. Februar 2016
Beitragspflicht vom 1. August 2015 bis 31. Januar
2016.
Die Beiträge für die Zeit vom 1. August bis 31. De-
zember 2015 sind in die spätestens am 31. März 2016
fällige Beitragszahlung einzubeziehen; der Beitrag für
Januar 2016 ist bei der bis Ende März 2016 fälligen
Beitragszahlung zu berücksichtigen.
5a.2.7.3
Nach § 345 Nummer 8 SGB III betragen die beitrags-
pflichtigen „Einnahmen“ bei Personen in der Pflege-
zeit 10 Prozent der monatlichen Bezugsgröße in der
Sozialversicherung (§ 18 Absatz 1 SGB IV). Wird die
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Pflegetätigkeit im Beitrittsgebiet ausgeübt, ist die dort
geltende Bezugsgröße (Bezugsgröße Ost, § 18 Ab-
satz 2 SGB IV) maßgebend. Der Wohnsitz oder ge-
wöhnliche Aufenthalt der Pflegeperson ist in diesem
Zusammenhang unbeachtlich. Maßgebend ist der Bei-
tragssatz in der Arbeitslosenversicherung, der in dem
Zeitraum gilt, für den die Freistellung von der Ar-
beitsleistung nach dem Pflegezeitgesetz erfolgt.
Beispiel:

Monatliche Bezugsgröße (West)
2016 2.905,00 Euro
Beitragspflichtige Einnahmen 290,50 Euro
Beitragssatz Arbeitslosenversiche-
rung 2016 3,0 Prozent
Daraus errechnet sich für das Bei-
tragsjahr 2016 ein monatlicher bei-
hilfefähiger Gesamtbeitrag von 8,72 Euro

5a.2.7.4
Der Gesamtbeitrag ist auf das Konto der Bundesagen-
tur für Arbeit zu überweisen. Eine Trennung nach den
Rechtskreisen Ost und West ist nicht erforderlich. Die
in den Überweisungsauftrag zu übernehmenden An-
gaben ergeben sich aus Abschnitt III Nummer 4.1 des
gemeinsamen Rundschreibens (s. Nummer 5a.2.5).
Die „Betriebsnummer“ der zahlenden Stelle ist auch
für die Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen für
Pflegepersonen erforderlich. Sofern die Betriebsnum-
mer nicht bereits vorhanden ist, muss sie bei der ört-
lichen Agentur für Arbeit, in deren Bezirk die Beihil-
festelle liegt, beantragt werden. Nähere Informationen
sind auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit
(www.arbeitsagentur.de) einzusehen.
5a.2.7.5
Der Zuschuss zu Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträgen (§ 44a Absatz 1 Satz 2 SGB XI) wird ge-
währt für eine freiwillige Versicherung in der GKV,
eine Pflichtversicherung nach § 5 Absatz 1 Num-
mer 13 SGB V oder nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte, für eine Versicherung bei einem privaten
Krankenversicherungsunternehmen, für eine Versi-
cherung bei der Postbeamtenkrankenkasse oder der
Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten sowie
für eine damit in Zusammenhang stehende Pflege-
Pflichtversicherung, soweit im Einzelfall keine bei-
tragsfreie Familienversicherung möglich ist.
5a.2.7.6
Der höchstmögliche Zuschuss für die Krankenversi-
cherung je Kalendertag errechnet sich aus der Multi-
plikation des bundeseinheitlichen Beitragssatzes mit
dem 90sten Teil der monatlichen Bezugsgröße. Die
Höhe des Zuschusses für die Pflegeversicherung er-
rechnet sich aus der Multiplikation des bundeseinheit-
lichen Beitragssatzes, gegebenenfalls zuzüglich des
Zuschlags für Kinderlose von 0,25 Prozent (nur bei
Versicherten in der sozialen Pflegeversicherung), mit
dem 90sten Teil der monatlichen Bezugsgröße. Der
Zuschuss darf nicht höher sein als der gezahlte Bei-

trag. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung sind durch entsprechende Bescheinigungen der
Kranken- und Pflegekassen und der Unternehmen der
PKV nachzuweisen:
Beispiel:

Bundeseinheitlicher Beitragssatz
KV 2016 14,60 %
Beitragssatz PV 2016 (ggf. zzgl.
0,25 Prozent für Kinderlose) 2,35 %
Monatliche Bezugsgröße (West)
2016 2 905,00 Euro
Höchstmögliche beihilfefähiger Zu-
schuss KV (4,71 Euro x 30 Tage) 141,30 Euro
Höchstmöglicher beihilfefähiger
Zuschuss PV

22,80 Euro
(25,20 Euro)

5a.2.7.7
Die Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung
werden der Person, die Pflegezeit in Anspruch nimmt,
auf Antrag gewährt. Für den Antrag kann das Form-
blatt nach Anlage 2 verwendet werden. Änderungen
in den Verhältnissen, die sich auf die Zuschussgewäh-
rung auswirken können, sind unverzüglich der für die
pflegebedürftige Person zuständigen Beihilfestelle
mitzuteilen.
5a.2.7.8
Die Abführung der Arbeitslosenversicherungsbeiträ-
ge an die Bundesagentur für Arbeit sowie die Auszah-
lung der Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung an die pflegende Person erfolgt durch die für die
pflegebedürftige Person zuständige Beihilfestelle. Die
Beihilfestelle hat die Unterlagen über die Abführung
und Zahlung von Arbeitslosenversicherungsbeiträgen
und Zuschüssen zur Kranken- und Pflegeversicherung
(vergleiche Gemeinsames Rundschreiben der Spitzen-
verbände der Pflegekassen, des Verbandes der priva-
ten Krankenversicherung und der Bundesagentur für
Arbeit vom 1. Juli 2008, das auf der Internetseite der
Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht ist) fünf Jahre
aufzubewahren.
5a.2.8
Mit dem am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Gesetz
zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und
Beruf vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) wur-
de das Pflegeunterstützungsgeld eingeführt. Dabei
handelt es sich um eine Entgeltersatzleistung für Be-
schäftigte während der bis zu zehn Arbeitstagen dau-
ernden kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 des
Pflegezeitgesetzes (vergleiche Nummer 5a.2.6 ff.), die
erforderlich ist, um einen pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen (ab 1. Januar 2015 zählen hierzu auch Stief-
eltern, lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaften,
Schwäger) in einer akut aufgetretenen Pflegesituation
eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine
pflegerische Versorgung für die Zeit sicherzustellen.
Das Pflegezeitgesetz und das Gesetz über die Famili-
enpflegezeit (Familienpflegezeitgesetz − FPfZG) vom
6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564) in der jeweils
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geltenden Fassung bleiben nebeneinander bestehen,
sind aber miteinander verzahnt worden. Die Gesamt-
dauer der verschiedenen Freistellungsansprüche nach
beiden Gesetzen beträgt maximal 24 Monate.
5a.2.8.1
Das Pflegeunterstützungsgeld wird in einem verein-
fachten Verfahren von der sozialen oder privaten Pfle-
geversicherung nahen Angehörigen pflegebedürftiger
Personen gezahlt. Für Beschäftigte im Sinne des § 7
Absatz 1 des Pflegezeitgesetzes hat die Beihilfestelle
anteilig Pflegeunterstützungsgeld zu zahlen, wenn es
sich bei der zu pflegenden Person um einen Beihilfe-
berechtigten oder eine berücksichtigungsfähige Per-
son handelt. Die Beihilfestelle zahlt unter Anwendung
des individuellen Beihilfebemessungssatzes oder ent-
sprechend § 28 Absatz 2 SGB XI, wenn die Leistung
von der Pflegekasse getragen wird.
5a.2.8.2
Voraussetzung für die Zahlung von Pflegeunterstüt-
zungsgeld durch die Beihilfestelle ist
ein Antrag der pflegenden Person und
die Mitteilung der Pflegekasse oder des Versiche-
rungsunternehmens nach § 44a Absatz 7 SGB XI.
Der Antrag muss daneben folgende Angaben enthal-
ten:
zuständige Krankenkasse,
Krankenversicherungsnummer,
zuständige Rentenversicherungsnummer,
Sozialversicherungsnummer.
5a.2.8.3
Die Höhe des Pflegeunterstützungsgeldes bestimmt
sich nach den für die Berechnung des Kinderkranken-
geldes geltenden Vorschriften und beträgt grundsätz-
lich 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts
aus dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt des Be-
schäftigten (Pflegeperson), allerdings höchstens 70
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der Kran-
kenversicherung. Das Pflegeunterstützungsgeld wird
für Kalendertage gezahlt (2016: 1/360 x 50.850 Euro
= 141,25 Euro/Tag x 70 Prozent = 98,88 Euro täglich.
5a.2.8.4
Vom Pflegeunterstützungsgeld sind Beiträge zur
Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung ab-
zuführen. Sie sind vom Leistungsbezieher einerseits
und dem Leistungsträger bzw. den die Leistung ge-
währenden Stellen anderseits jeweils zur Hälfte zu
tragen. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Ge-
meinsame Verlautbarung des GKV-Spitzenverban-
des, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der
Bundesagentur für Arbeit und des Verbandes der Pri-
vaten Krankenversicherung e. V. vom 31. August
2015 hingewiesen.
5a.2.8.5
Beamte, Selbstständige sowie Bezieher von Leistun-
gen nach SGB II und SGB III, die keine Beschäftigung
gegen Arbeitsentgelt ausüben, haben keinen Anspruch
auf Pflegeunterstützungsgeld.

5a.3
Absatz 3
5 a.3.1
Verhinderungspflege kann nur zum Tragen kommen,
wenn die häusliche Pflege durch Angehörige, Lebens-
partner, Nachbarn, Bekannte oder sonstige Personen,
die einen Pflegebedürftigen pflegen, durchgeführt
wird. Pflegekräfte einer zugelassenen ambulanten
Pflegeeinrichtung nach § 72 SGB XI und Pflegekräfte,
mit denen die Pflegekasse einen Einzelvertrag nach
§ 77 SGB XI geschlossen hat, sind keine an der Pflege
gehinderte Pflegepersonen im Sinne des § 5a Ab-
satz 3 BVO.
5a.3.2
Die Ersatzpflege kann durch eine nicht erwerbsmäßig
pflegende Person (zum Beispiel Angehörige, Lebens-
partner, Nachbarn, Bekannte) oder durch eine zuge-
lassene Pflegeeinrichtung nach § 72 SGB XI (zum
Beispiel ambulante Dienste) sowie andere nicht zuge-
lassene Dienste, die im Rahmen einer Erwerbstätigkeit
die Ersatzpflege durchführen, erbracht werden.
5a.3.3
Die Ersatzpflege muss nicht im Haushalt des Pflege-
bedürftigen durchgeführt werden. Sie kann daher ins-
besondere in einem Wohnheim für Menschen mit Be-
hinderungen, einem Internat, einer Krankenwohnung,
einem Kindergarten, einer Schule, einer Vorsorge-
oder Rehabilitationseinrichtung, einem Krankenhaus
oder einer Pflegeinrichtung (unabhängig von einer
Zulassung nach § 72 SGB XI) durchgeführt werden.
Beihilfefähig bis zum Höchstbetrag sind ausschließ-
lich die pflegebedingten Aufwendungen. Aufwendun-
gen für Unterkunft und Verpflegung, medizinische
Behandlungspflege und soziale Betreuung sind hier-
bei nicht zu berücksichtigen. Soweit die Einrichtung
lediglich eine Gesamtsumme oder einen Tagessatz –
ohne weitere Spezifizierung – in Rechnung stellt, ist
für die hier nicht beihilfefähigen Aufwendungen aus
Vereinfachungsgründen ein pauschaler Abzug vom
Rechnungsbetrag in Höhe von 20 Prozent vorzuneh-
men. Auf Nummer 5d.6.5 wird hingewiesen.
5a.3.4
Der Anspruch auf Ersatzpflege entsteht mit jedem Ka-
lenderjahr neu. Wird der Betrag von 1.612 Euro in ei-
nem Jahr nicht ausgeschöpft, erfolgt keine Übertra-
gung des Restbetrages in das nächste Jahr.
5a.3.5
Aufwendungen für Verhinderungspflege können in
Höhe von bis 2.418 Euro je Kalenderjahr (beihilfefä-
higer Betrag) in Anspruch genommen werden, wenn
der über 1.612 Euro hinausgehende Betrag (bis zu
806 Euro) noch aus dem Budget der Kurzzeitpflege
(§ 5c Beihilfenverordnung NRW) zur Verfügung
steht. Somit können bis zu 50 Prozent des Anspruchs
der Kurzzeitpflege für die Finanzierung der Verhin-
derungspflege verwendet werden. Dieser Betrag und
die Tage, für die die Finanzierung über die Kurzzeit-
pflege erfolgt ist, stehen also für die Kurzzeitpflege
nicht mehr zur Verfügung. Wurde zwar ein Betrag von
bis zu 806 Euro aus dem Budget der Kurzzeitpflege
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noch nicht verbraucht, aber die Höchstanspruchsdauer
von 28 Tagen für Kurzeitpflege ausgeschöpft, kann
die Verhinderungspflege nicht über die Kurzzeitpfle-
ge finanziert werden. Grundsätzlich ist der Berech-
nung der Pflegeversicherung der pflegebedürftigen
Person zu folgen.
5a.3.6
Wird eine stundenweise Verhinderungspflege in An-
spruch genommen (bei einer Verhinderung der Pfle-
geperson von unter 8 Stunden) und erfolgt nach Aus-
schöpfung der Verhinderungspflege eine Finanzie-
rung über die Kurzzeitpflege (bis zu 806 Euro), wird
der Betrag, nicht aber die Tage, auf den Anspruch auf
Kurzzeitpflege angerechnet. Das Pflegegeld wird für
die Zeit nicht gekürzt.
5a.4
Absatz 4
5a.4.1
Nummern 5a.3.1 bis 5a.3.4 gelten entsprechend.
5a.4.2
Wird die Ersatzpflege durch eine Pflegeperson, die mit
dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade ver-
wandt oder verschwägert ist oder mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft lebt, durchgeführt, ist grundsätzlich nur
der bisherige Pauschalbetrag nach § 5a Absatz 2
Satz 1 Beihilfenverordnung NRW beihilfefähig. So-
weit dieser Ersatzpflegeperson durch die übernomme-
ne Pflege nachweislich Kosten entstehen (zum Bei-
spiel Fahrtkosten, Verdienstausfall etc.), sind diese
Kosten zusätzlich bis zu einem Jahresbetrag von
1.612 Euro beihilfefähig. Im Falle der erwerbsmäßi-
gen Pflege der Pflegeperson nach Satz 1 sind bis zu
2.418 Euro beihilfefähig.
5a.4.3
Neben den Beträgen nach Nummer 5a.4.2 sind zu-
sätzlich für bis zu sechs Wochen im Kalenderjahr 50
Prozent des Pauschalbetrages nach § 5a Absatz 2 Bei-
hilfenverordnung NRW beihilfefähig. § 5a Absatz 2
Satz 2 ist zu beachten.
5a.5
Absatz 5
5a.5.1
Wird ein Pflegebedürftiger innerhalb eines Monats
sowohl durch eine geeignete Pflegekraft wie auch
durch eine selbst beschaffte Pflegehilfe gepflegt, ist
hinsichtlich der Aufwendungen für die Pflegekraft die
anteilige Berechnung zunächst nach dem zustehenden
Höchstbetrag nach § 5a Absatz 1 Satz 1 Beihilfenver-
ordnung NRW (Verhältnis zwischen dem jeweiligen
Höchstbetrag und dem Rechnungsbetrag) vorzuneh-
men. Entsprechend diesem Verhältnis ist die anteilige
Pauschale nach § 5a Absatz 2 Satz 1 Beihilfenverord-
nung NRW (Pflegegeld) beihilfefähig.
5a.5.2
Soweit Kombinationsleistungen beansprucht werden,
ist die anteilige Pflegepauschale nach § 5a Absatz 2
Beihilfenverordnung NRW während einer Kurzzeit-
pflege (§ 5c Absatz 1 und 2 Beihilfenverordnung
NRW) für bis zu acht Wochen und während einer Ver-

hinderungspflege (§ 5a Absatz 3 und 4 Beihilfenver-
ordnung NRW) für bis zu sechs Wochen je Kalender-
jahr in Höhe der Hälfte der vor Beginn der Kurzzeit-
oder Verhinderungspflege gezahlten Pauschale zu-
sätzlich beihilfefähig.

5b
Zu § 5b Teilstationäre Pflege
5 b.1
Absatz 1
5b.1.1
Kann die häusliche Pflege eines Pflegebedürftigen
nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden,
besteht ein zeitlich nicht begrenzter Anspruch auf teil-
stationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder
Nachtpflege.
5b.1.2
Beförderungskosten sind regelmäßig Bestandteil der
teilstationären Pflegesätze und nur im Rahmen der
Höchstbeträge nach § 5b Absatz 2 Beihilfenverord-
nung NRW beihilfefähig.
5b.2
Absatz 2 (bleibt frei)
5b.3
Absatz 3
5b.3.1
Leistungen der Tages- und Nachtpflege sind ohne
Kürzungen neben Pflegesachleistungen (§ 5a Ab-
satz 1 Beihilfenverordnung NRW), Pflegepauschalen
(§ 5a Absatz 2) oder Kombinationsleistungen (§ 5a
Absatz 5 Beihilfenverordnung NRW) beihilfefähig.
5b.3.2
Sofern die Tages- und Nachtpflegeeinrichtung eine
sogenannte „Abwesenheitsvergütung“ auf Grund der
bestehenden vertraglichen Regelungen berechnet, ist
diese bis zu den in § 5b Absatz 2 Beihilfenverordnung
NRW genannten Höchstbeträgen beihilfefähig.

5c
Zu § 5c Kurzzeitpflege
5c.1
Absatz 1
5c.1.1
Erhält der Pflegebedürftige eine Pauschale nach § 5a
Absatz 2 der Beihilfenverordnung NRW, wird diese
für den Aufnahme- und Entlassungstag der Kurzzeit-
pflege weitergezahlt. Dies gilt auch bei Inanspruch-
nahme der Kurzzeitpflege in mehreren Teilzeiträu-
men, da jeweils am ersten und letzten Tag der Kurz-
zeitpflege die Voraussetzungen für die Pauschale als
erfüllt anzusehen sind.
5c.2
Absatz 2
5c.2.1
Der Anspruchszeitraum ist auf acht Wochen je Ka-
lenderjahr beschränkt. Der bisher nach § 5a Absatz 2
Beihilfenverordnung NRW berücksichtigte Pauschal-
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betrag ist in dieser Zeit zusätzlich zu 50 Prozent bei-
hilfefähig.
5c.3
Absatz 3
5c.3.1
Soweit Verhinderungspflege (§ 5a Absatz 3 Beihil-
fenverordnung NRW) nicht oder nicht in vollem Um-
fang in Anspruch genommen wurde, kann die Kurz-
zeitpflege um bis zu 1.612 Euro auf dann 3.224 Euro
verdoppelt und die Anspruchsdauer auf bis zu 14 Wo-
chen (98 Tage [42 Tage Verhinderungspflege plus 56
Tage Kurzzeitpflege]) erhöht werden. Der Erhöhungs-
betrag nach Satz 1 ist auf den Betrag nach § 5a Ab-
satz 3 anzurechnen.
5c.4
Absatz 4
5c.4.1
Für einen Leistungsanspruch besteht keine Altersbe-
grenzung.
5c.5
Absatz 5
5c.5.1
Führt die Pflegeperson eine Rehabilitationsmaßnahme
durch und ist in dieser Zeit eine gleichzeitige Unter-
bringung der pflegebedürftigen Person erforderlich,
sind die Aufwendungen für die Kurzzeitpflege in die-
ser Einrichtung abweichend von § 5c Absatz 1 Bei-
hilfenverordnung NRW beihilfefähig.
5d
Zu § 5d Vollstationäre Pflege
5d.1
Absatz 1
5d.1.1
Werden zu den Kosten einer stationären Pflege Leis-
tungen seitens der Pflegekasse/Pflegeversicherung
erbracht, ist davon auszugehen, dass die Pflegeein-
richtung eine nach § 72 Absatz 1 Satz 1 SGB XI zu-
gelassene Einrichtung ist. Bei den Pflegesätzen dieser
Einrichtungen ist eine Differenzierung nach Kosten-
trägern nicht zulässig (§ 84 Absatz 3 SGB XI).
5d.1.2
Zusatzleistungen im Sinne des § 88 Absatz 1 SGB XI
sind grundsätzlich nicht beihilfefähig.
5d.1.3
§ 5d Absatz 1 Satz 2 und 3 Beihilfenverordnung NRW
findet bei Beihilfeberechtigten, die nicht pflegeversi-
chert sind, keine Anwendung. § 5d Absatz 1 Satz 1
Beihilfenverordnung NRW ist bei diesen Beihilfebe-
rechtigten dagegen anzuwenden.
5d.1.4
Bei dem Zuschuss nach § 5d Absatz 1 Satz 2 Beihil-
fenverordnung NRW (zu 100 Prozent) handelt es sich
um eine Fürsorgeleistung. Aus diesem Grund sind an
die Angemessenheit der Aufwendungen verstärkte
Anforderungen zu stellen. Die nach § 5d Absatz 1
Satz 3 Beihilfenverordnung NRW zu beachtenden
Obergrenzen (je nach Pflegestufe) basieren auf den

Daten des Statistischen Bundeamtes zu den durch-
schnittlichen Pflegesätzen im Bundesgebiet.
5d.1.5
§ 12 Absatz 7 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW gilt
für die Zuschussleistung nach § 5d Absatz 1 Satz 2
Beihilfenverordnung NRW entsprechend; darüber
hinausgehende Leistungen (über täglich 100 Euro)
sind vom ermittelten Zuschussbetrag (von der Fürsor-
geleistung) in Abzug zu bringen.
5d.2
Absatz 2
5d.2.1
Dienstbezüge sind die in § 1 Absatz 4 des Landesbe-
soldungsgesetzes genannten Bruttobezüge; Versor-
gungsbezüge sind die laufenden Bezüge nach Anwen-
dung von Ruhens- und Anrechnungsvorschriften.
Unfallausgleich nach § 41 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes bleibt unberücksichtigt. Zu den Renten
zählen nicht die Beitragsanteile oder Beitragszuschüs-
se des Rentenversicherungsträgers zur Krankenversi-
cherung. Krankenkassenbeiträge und Pflegeversiche-
rungsbeiträge bleiben unberücksichtigt, auch wenn die
Beiträge von den Versorgungsbezügen oder der Rente
einbehalten werden. Zur Rente gehören nicht Leistun-
gen für Kindererziehung nach § 294 SGB VI.
5d.2.2
Als Erwerbseinkommen im Sinne des § 5d Absatz 2
Sätze 3 und 5 sind Einkünfte aus nicht selbstständiger
Arbeit, aus selbstständiger Arbeit, aus Gewerbebe-
trieb, aus Land- und Forstwirtschaft sowie Lohner-
satzleistungen zugrunde zu legen; Einkommen aus ge-
ringfügigen Tätigkeiten (§ 8 SGB IV) bleiben außer
Ansatz. Dabei ist bei einem monatlich schwankenden
Einkommen ein Durchschnitt der letzten 12 Monate
für die Ermittlung des Eigenanteils heranzuziehen.
Einkommen der Kinder bleiben unberücksichtigt.
5d.2.3
Werden die Kosten für Unterkunft und Verpflegung
von der Pflegeeinrichtung bei der Berechnung des
Pflegesatzes nicht besonders nachgewiesen, ist grund-
sätzlich die von der privaten oder sozialen Pflegever-
sicherung vorgenommene Aufteilung der Kosten für
die Berechnung der Beihilfen maßgebend.
5d.2.4
Die Zahlungspflicht der Heimbewohner oder ihrer
Kostenträger endet mit dem Tag, an dem der Heim-
bewohner aus dem Heim entlassen wird oder verstirbt.
Zieht ein Pflegebedürftiger in ein anderes Heim um,
darf nur das aufnehmende Pflegeheim ein Gesamt-
heimentgelt für den Verlegungstag berechnen.
5d.3
Absatz 3
5d.3.1
Der Pflegeplatz ist im Fall vorübergehender Abwe-
senheit von bis zu 42 Tagen im Kalenderjahr für den
Pflegebedürftigen freizuhalten. Abweichend hiervon
verlängert sich der Abwesenheitszeitraum bei Kran-
kenhausaufenthalten und bei Aufenthalten in Rehabi-
litationseinrichtungen für die Dauer dieser Aufenthal-
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te. Soweit bei Abwesenheit drei Kalendertage über-
schritten werden, sind seitens der Pflegeeinrichtung ab
dem vierten Tag Abschläge von mindestens 25 vom
Hundert der Pflegevergütung, der Entgelte für Unter-
kunft und Verpflegung und der Zuschläge nach § 92b
SGB XI vorzunehmen.
5d.4
Absatz 4 (bleibt frei)
5d.5
Absatz 5
5d.5.1
Soweit die Pflegekasse/Pflegeversicherung des Pfle-
gebedürftigen der Pflegeeinrichtung nach § 87a Ab-
satz 4 SGB XI ein Zusatzentgelt von 1.597 Euro be-
willigt, hat sich die Beihilfestelle mit dem jeweiligen
Bemessungssatz des Pflegebedürftigen zu beteiligen.
5d.6
Absatz 6
5d.6.1
Anspruchsvoraussetzung für eine Beihilfegewährung
ist, dass mindestens die Voraussetzungen der Pflege-
stufe I erfüllt sind. Die Entscheidung der jeweiligen
Pflegekasse/Pflegeversicherung und deren Leistungs-
bewilligung ist abzuwarten; sie ist für die Beihilfe-
stelle bindend.
5d.6.2
Die Beschäftigung und Betreuung in einer Werkstatt
für Behinderte ist keine Pflege im Sinne des § 5 Bei-
hilfenverordnung NRW; Werkstattgebühren und Ver-
sicherungsbeiträge für den Behinderten sind daher
nicht beihilfefähig. Ebenfalls nicht beihilfefähig sind
die Aufwendungen, die durch einen zur Erfüllung der
Schulpflicht vorgeschriebenen Sonderschulunterricht
entstehen (zum Beispiel Fahrkosten).
5d.6.3
Berechnet die Einrichtung bei vorübergehender Ab-
wesenheit des Pflegebedürftigen eine Platzgebühr, ist
grundsätzlich für einen Zeitraum bis zu 28 Tagen die
„Pauschale“ weiter zu gewähren. Wird dieser Zeit-
raum auf Grund einer stationären Krankenhausbe-
handlung (§ 4 Absatz 1 Nummer 2 Beihilfenverord-
nung NRW) oder einer stationären Rehabilitations-
maßnahme (§ 6 Beihilfenverordnung NRW) oder
einer stationären Müttergenesungskur bzw. Mutter-/
Vater-Kind-Kur (§ 6a Beihilfenverordnung NRW)
überschritten, gilt Satz 1 entsprechend, wenn die Pfle-
gekasse/Pflegeversicherung für diesen Zeitraum die
„Pauschale“ (§ 43a SGB XI) gewährt.
5d.6.4
Neben dem Beihilfeanspruch nach § 5d Absatz 6 Bei-
hilfenverordnung NRW kann für die Zeit einer Pflege
im häuslichen Bereich (zum Beispiel an Wochenen-
den oder in Ferienzeiten) eine Beihilfe nach § 5a Ab-
satz 1 oder 2 Beihilfenverordnung NRW gewährt wer-
den. Dabei zählen der An- und Abreisetag (zum Bei-
spiel häusliche Pflege ab Freitagabend) als volle Tage.
Für die Berechnung der Pflegepauschale ist der maß-
gebende Höchstbetrag für die jeweilige Pflegestufe zu
berücksichtigen. Der für die Pflegestufe maßgebende

Pauschalbetrag wird durch 30 dividiert und mit der
Zahl der zu Hause verbrachten Tage (plus An- und
Abreisetag) multipliziert. Der sich ergebende anteilige
Pauschalbetrag darf jedoch zusammen mit dem
Höchstbetrag nach § 5d Absatz 6 Beihilfenverordnung
NRW den für die jeweilige Pflegestufe festgelegten
Höchstbetrag nach § 5a Absatz 1 oder 2 Beihilfenver-
ordnung NRW nicht übersteigen.
5d.6.5
Kann zum Beispiel an den Wochenenden oder in Fe-
rienzeiten die häusliche Pflege nicht sichergestellt
werden, besteht in diesem Fall die Möglichkeit, Bei-
hilfen nach § 5a Absatz 3 Beihilfenverordnung NRW
zu gewähren. Eine Anrechnung auf den beihilfefähi-
gen Betrag nach § 5d Absatz 6 Beihilfenverordnung
NRW ist nicht vorzunehmen. Sofern für die pflegebe-
dürftige Person in der Zeit, in der keine Pflege im
häuslichen Bereich durchgeführt werden kann, die
Unterbringung in derselben vollstationären Einrich-
tung der Hilfe für behinderte Menschen sichergestellt
wird, können zusätzliche Kosten nicht nach § 5a Ab-
satz 3 Beihilfenverordnung NRW berücksichtigt wer-
den. Diese Kosten sind mit der Anerkennung nach
§ 5d Absatz 6 Beihilfenverordnung NRW abgegolten.
5e
Zu § 5e Leistungen bei erheblichem allgemeinem
Betreuungsbedarf sowie zusätzliche Betreuungs-
und Entlastungsleistungen
5e.1
Absatz 1
5e.1.1
Beihilfeberechtigt sind Pflegebedürftige der Pflege-
stufen I, II oder III mit einem auf Dauer bestehenden
erheblichen Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung
und Betreuung (= erheblich eingeschränkte Alltags-
kompetenz) sowie Personen, die zwar in ihrer Alltags-
kompetenz erheblich eingeschränkt sind, jedoch kei-
nen Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und haus-
wirtschaftlichen Versorgung haben, der das Ausmaß
der Pflegestufe I erreicht. Ob die Anspruchsvoraus-
setzungen vorliegen, entscheidet die jeweilige Pflege-
kasse oder Pflegeversicherung. Die Entscheidung ist
für die Beihilfestelle bindend.
5e.1.2
Die zusätzlichen Betreuungsleistungen dienen der Er-
stattung von Aufwendungen, die der pflegebedürfti-
gen Person im Zusammenhang mit
- Tages- und Nachtpflege oder Kurzzeitpflege,
- Inanspruchnahme von zugelassenen Pflegediens-

ten mit besonderen Angeboten der allgemeinen
Anleitung und Betreuung oder

- niedrigschwelligen Betreuungsangeboten
entstehen.
Die Bewilligung durch die jeweilige Pflegekasse oder
Pflegeversicherung ist seitens der Beihilfestelle abzu-
warten.
5e.2
Absatz 2
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5e.2.1
Der Anspruch für zusätzliche Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen auf bis zu 104 Euro (Grundbetrag)
bzw. bis zu 208 Euro (erhöhter Betrag) entsteht mo-
natlich. Ein Vorgriff auf zukünftig entstehende Bei-
hilfeansprüche ist nicht möglich. Nicht in Anspruch
genommene Beträge für zurückliegende Monate kön-
nen in den Folgemonaten berücksichtigt werden. Der
Anspruch gilt ab dem Monat der Bewilligung durch
die Pflegeversicherung und für den vollen Monat; es
erfolgt keine tageweise Berechnung. Der Entschei-
dung der Pflegeversicherung ist zu folgen.
5e.3
Absatz 3 (bleibt frei)
5e.4
Absatz 4 (bleibt frei)
5e.5
Absatz 5
5e.5.1
Die in einem Kalenderjahr von der pflegebedürftigen
Person nicht in Anspruch genommenen Beträge sind
auf das nächste Kalenderhalbjahr zu übertragen (ein
Antrag ist hierzu nicht erforderlich). Wird der auf das
folgende Kalenderhalbjahr übertragene Anspruch
(Guthaben) nicht ausgeschöpft, verfällt dieser An-
spruch.
5e.6
Absatz 6
5e.6.1
Bei Personen, die in ambulant betreuten Wohngrup-
pen leben (gemeinsame Wohnung von mindestens
drei Bewohnern zum Zweck der gemeinschaftlich or-
ganisierten pflegerischen Versorgung), sind neben den
üblichen häuslichen Pflegeleistungen (Pflegesachleis-
tung, Pflegepauschale, Kombinationsleistung) pau-
schal (ohne Kostennachweis) monatlich 205 Euro bei-
hilfefähig. Anspruchsberechtigt sind auch Personen
der Pflegestufe 0. Der Anspruch besteht ungekürzt
auch für Teilmonate, zum Beispiel bei Einzug, Auszug
oder Krankenhausaufenthalt.
5e.7
Absatz 7 (bleibt frei)
5e.8
Absatz 8 (bleibt frei)
5e.9
Absatz 9 (bleibt frei)
5e.10
Absatz 10
5e.10.1
Pflegebedürftige der Pflegestufe 0, I, II und III (mit
oder ohne erheblich eingeschränkte Alltagskompe-
tenz) können in stationären Pflegereinrichtungen (Ein-
richtungen der Kurzzeitpflege, teilstationären Pflege
und der vollstationären Pflege) Leistungen der zusätz-
lichen Betreuung und Aktivierung in Anspruch neh-
men. Der hierfür von der Einrichtung in Rechnung ge-
stellte Vergütungszuschlag ist beihilfefähig.

6
Zu § 6 Beihilfefähige Aufwendungen bei stationä-
ren Rehabilitationsmaßnahmen

6.1
Absatz 1
6.1.1
Nummer 3.2.10 gilt entsprechend. Dass die beantragte
stationäre Rehabilitationsmaßnahme nicht durch eine
Maßnahme nach § 7 Beihilfenverordnung NRW mit
gleicher Erfolgsaussicht ersetzbar ist, ist im Rahmen
der Verordnung des behandelnden Arztes überprüfbar
zu begründen und durch den Amtsarzt zu bestätigen
(Ausnahme Anschlussheilbehandlungen). Auf das
amtsärztliche Gutachten kann auch in den Fällen einer
Entscheidung über die Pflegebedürftigkeit in Verbin-
dung mit einer Rehabilitationsempfehlung verzichtet
werden.
6.1.2
Bei der Anschlussheilbehandlung handelt es sich um
eine Maßnahme der medizinischen Rehabilitation, in
deren Rahmen die während einer stationären Kran-
kenhausbehandlung (§ 4 Absatz 1 Nummer 2 Beihil-
fenverordnung NRW) begonnenen Leistungen fort-
gesetzt werden, um einen langfristigen Erfolg zu
erreichen. In diesen Fällen kann eine stationäre Reha-
bilitationsmaßnahme durch die Beihilfestelle – gege-
benenfalls auch nachträglich – anerkannt werden,
wenn der Krankenhausarzt deren Notwendigkeit be-
scheinigt und die stationäre Rehabilitationsmaßnahme
spätestens einen Monat nach Beendigung der statio-
nären Krankenhausbehandlung beginnt, eine weitere
amtsärztliche Begutachtung ist nicht erforderlich. Bei
einer zuvor ambulant durchgeführten Chemo- oder
Strahlentherapie gilt eine anschließend notwendige
stationäre Rehabilitationsmaßnahme ebenfalls als An-
schlussheilbehandlung.
6.1.3
Der Zuschuss nach § 6 Absatz 1 Satz 7 Beihilfenver-
ordnung NRW in Höhe von 100 Euro kann gewährt
werden, wenn bei Beihilfeberechtigten mit Wohnsitz
in Nordrhein-Westfalen durch das amts- oder vertrau-
ensärztliche Gutachten im Rahmen des Voranerken-
nungsverfahrens bestätigt wird, dass der gewünschte
Heilerfolg nur durch eine stationäre Rehabilitations-
maßnahme in einer Einrichtung außerhalb NRW er-
reicht werden kann. Ist dies nicht der Fall, wird unab-
hängig von dem Ort der gewählten Einrichtung ein
Zuschuss von 50 Euro gewährt. Beihilfeberechtigten
mit Wohnsitz außerhalb von NRW werden pauschal
100 Euro, höchstens aber die tatsächlichen Kosten er-
stattet.
6.1.4
Treten mehrere Personen (behandlungsbedürftige Per-
son einschließlich Begleitpersonen) die Rehabilitati-
onsmaßnahme gleichzeitig mit einem privaten Perso-
nenkraftwagen an, wird der Zuschuss für die erste Per-
son zu 100 Prozent und für den/die Mitfahrer zu je-
weils 50 Prozent gewährt. Ist die Hin- und Rückfahrt
nur im Krankenwagen möglich, gilt § 4 Absatz 1
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Nummer 11 Satz 3 Beihilfenverordnung NRW ent-
sprechend.
6.2
Absatz 2
6.2.1
Verfügt die aufgesuchte Einrichtung sowohl über eine
genehmigte Reha- als auch eine Krankenhausabtei-
lung, richtet sich die beihilferechtliche Abrechnung
nach der Unterbringung des Erkrankten. Ein Wechsel
von einer in eine andere Abteilung während eines Auf-
enthaltes kann beihilferechtlich berücksichtigt wer-
den. Bei längeren oder ausschließlichen Aufenthalten
in der Krankenhausabteilung ist gegebenenfalls die
Notwendigkeit dieser Unterbringung durch einen
Amtsarzt zu überprüfen. Voraussetzung für eine bei-
hilferechtliche Berücksichtigung der Aufwendungen
nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 der Beihilfenverordnung
NRW ist, dass die Einrichtung die formalen Voraus-
setzungen nach § 107 Absatz 1 SGB V in Verbindung
mit § 108 SGB V erfüllt (Zulassung als Krankenhaus).
6.3
Absatz 3
6.3.1
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung oder ge-
gebenenfalls der Behandlung (soweit nicht einzeln be-
rechnet) sind auch bei Anschlussheilhandlungen in
Höhe der Preisvereinbarung beihilfefähig, die die Ein-
richtung mit einem Sozialversicherungsträger ge-
schlossen hat. Soweit die Einrichtung mit mehreren
Sozialversicherungsträgern unterschiedliche Preis-
vereinbarungen getroffen hat, bestehen keine Beden-
ken, die für den Beihilfeberechtigten günstigste Ver-
einbarung zu berücksichtigen, die für die vergleich-
bare Indikation abgeschlossen wurde. Aufwendungen
für Arzneimittel, die die Einrichtung verordnet bzw.
verabreicht, sind neben der Pauschale beihilfefähig.
6.3.2
Wird die Preisvereinbarung der Einrichtung mit einem
Sozialversicherungsträger durch den Beihilfeberech-
tigten nicht beigebracht, sind nur die Aufwendungen
nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 7 oder § 4i Absatz 1
bis 4 der Beihilfenverordnung NRW, für das amts-
ärztliche Gutachten sowie den ärztlichen Schlussbe-
richt beihilfefähig. Daneben wird ein Zuschuss nach
§ 7 Absatz 3 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW ge-
währt.
6.4
Absatz 4 (bleibt frei)
6a
Zu § 6a Beihilfefähige Aufwendungen für statio-
näre Müttergenesungskuren oder Mutter-/Vater-
Kind-Kuren
6a.1
Absatz 1
6a.1.1
Die Einrichtung muss die Voraussetzungen nach § 24
SGB V oder alternativ nach § 41 Absatz 1 SGB V er-
füllen.

6a.1.2
Die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen einer statio-
nären Müttergenesungskur bzw. Mutter-/Vater-Kind-
Kur setzt voraus, dass der Amtsarzt vor Behandlungs-
beginn die Kurbedürftigkeit der Mutter/des Vaters
und/oder eines Kindes bestätigt hat.
6a.1.3
Eine Kur nach § 6a Absatz 1 Satz 1 kann auch bei
behandlungsbedürftigen Kindern bis zum vollendeten
14. Lebensjahr bewilligt werden, wenn der Amtsarzt
bestätigt, dass zum Behandlungserfolg die Anwesen-
heit der Mutter/des Vaters zwingend erforderlich ist;
für die Kosten der Mutter/des Vaters gilt Nummer
6a.2.1 sinngemäß.
6a.2
Absatz 2
6a.2.1
Für mitgenommene nicht behandlungsbedürftige Kin-
der bis zum vollendeten 14. Lebensjahr wird jeweils
ein Zuschuss nach § 7 Absatz 3 Satz 2 Beihilfenver-
ordnung NRW gewährt, soweit die Kosten der Unter-
bringung und Verpflegung dieser Kinder nicht im
Rahmen der mit dem Sozialversicherungsträger ge-
troffenen Vereinbarung für den oder die Behandlungs-
bedürftigen mit abgegolten sind.
6a.3
Absatz 3 (bleibt frei)

6b
Zu § 6b Familienorientierte Rehabilitation
6b.1
Absatz 1
6b.1.1
Ziel der familienorientierten Rehabilitation ist die ge-
meinsame Rehabilitation aller Familienmitglieder un-
abhängig davon, ob jedes einzelne Familienmitglied
die Voraussetzung für eine Rehabilitationsmaßnahme
erfüllt. Die Voraussetzungen müssen nur bei dem er-
krankten Kind vorliegen (§ 6b Absatz 2 Beihilfenver-
ordnung NRW). Ein gutachterliches Voranerken-
nungsverfahren ist nicht erforderlich; die Verordnung
des behandelnden Arztes des erkrankten Kindes ist
ausreichend.
Nicht zum Leistungsumfang einer familienorientier-
ten Rehabilitation gehört eine Rehamaßnahme für ver-
waiste Familien nach dem Tod des erkrankten Kindes.
Sollten auf Grund des Trauerfalles bei einzelnen Per-
sonen der Familie behandlungsbedürftige Krankheits-
symptome wie zum Beispiel psychische Probleme
auftreten, gelten für eine Behandlung die allgemeinen
Regelungen der §§ 4, 4i, 6 oder 6a BVO.
6b.2
Absatz 2 (bleibt frei)
6b.3
Absatz 3 (bleibt frei)
6b.4
Absatz 4
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6b.4.1
Nummer 6 b.1.1 Satz 3 gilt entsprechend.
6b.5
Absatz 5
6b.5.1
Hinsichtlich der Beförderungskosten gilt § 6 Absatz 1
Satz 7 Beihilfenverordnung NRW und Nummer 6.1.4
entsprechend.
6b.5.2
§ 12 Absatz 2 Buchstabe b Beihilfenverordnung NRW
gilt sinngemäß (die Beihilfenberechnung erfolgt nach
dem Bemessungssatz des erkrankten Kindes).

6c
Zu § 6c Sozialmedizinische Nachsorge
6c.1
Absatz 1
6c.1.1
Die sozialmedizinische Nachsorge koordiniert und
vernetzt zwischen den stationären und ambulanten
Sektoren und bezieht alle Beteiligten ein: von den Fa-
milienmitgliedern über die behandelnden Ärzte, The-
rapeuten und Mitarbeiter in den Leistungszentren bis
zu den Selbsthilfegruppen. Ergänzend bietet sie psy-
chosoziale, emotional entlastende und praktische Hil-
fen an. Von der sozialmedizinischen Nachsorge wer-
den insbesondere Früh- und Risikogeborene sowie
Kinder mit Krebs oder anderen chronischen Erkran-
kungen erfasst und mit ihren Familien betreut.

6d
Zu § 6d Rehabilitationssport und Funktionstrai-
ning
6d.1
Absatz 1 (bleibt frei)
6d.2
Absatz 2
6d.2.1
Aufwendungen für ärztlich verordneten Rehabilitati-
onssport und Funktionstraining unter ärztlicher Be-
treuung und Überwachung sind grundsätzlich beihil-
fefähig. Beihilfefähig sind ausschließlich die in der
Rahmenvereinbarung der Rehabilitationsträger über
den Rehabilitationssport und das Funktionstraining
vom 1. Januar 2011 in der jeweils geltenden Fassung
genannten Maßnahmen. Die Rahmenvereinbarung
kann von einem gesetzlichen Rehabilitationsträger be-
zogen werden.
6d.3
Absatz 3
6d.3.1
Beihilfefähig sind nur Gebühren, die der Veranstalter
für gesetzlich versicherte Teilnehmer mit den Reha-
bilitationsträgern vereinbart hat. Nicht beihilfefähig
sind Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für den Be-
such eines Fitnessstudios oder für allgemeine Fit-
nessübungen und -geräte sowie für notwendige Sport-
bekleidung und die Fahrten zum Veranstaltungsort.

Dies gilt auch für die Aufwendungen einer gegebe-
nenfalls notwendigen Begleitperson.
7
Zu § 7 Beihilfefähige Aufwendungen für ambulan-
te Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen
7.1
Absatz 1
7.1.1
Das Heilkurorteverzeichnis „Inland“ und „EU-Aus-
land“ ist als Anlage 5 zu dieser VV beigefügt. Ambu-
lante Rehabilitationsmaßnahmen (Nummer 7.4) kön-
nen auch in einem Ort außerhalb des Kurorteverzeich-
nisses durchgeführt werden.
7.2
Absatz 2
7.2.1
Die Aufwendungen für eine Kur sind auch dann bei-
hilfefähig, wenn die Kur nicht ordnungsgemäß durch-
geführt worden ist, weil der Beihilfeberechtigte aus
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, daran gehindert
wurde.
7.2.2
Als Wartezeit nach § 7 Absatz 2 Buchstabe a Beihil-
fenverordnung NRW gilt die Zeit ab erstmaligem Ein-
tritt in den öffentlichen Dienst. Kuren von Kindern
sowie Kuren, die nach dem Gutachten des zuständigen
Amtsarztes aus zwingenden medizinischen Gründen
(zum Beispiel in schweren Fällen von Morbus Bech-
terew) durchgeführt werden müssen, können auch in-
nerhalb der Wartezeit bewilligt werden.
7.3
Absatz 3
7.3.1
Ist die An- und /oder Abreise zum Kurort nur im Kran-
kenwagen möglich, gilt § 4 Absatz 1 Nummer 11
Satz 3 Beihilfenverordnung NRW entsprechend.
7.4
Absatz 4
7.4.1
Eine Anschlussheilbehandlung kann auch im Rahmen
einer ambulanten Rehabilitationsmaßnahme durchge-
führt werden; § 7 Absatz 2 Buchstaben a und b Bei-
hilfenverordnung NRW gelten insoweit nicht. Eine
amtsärztliche Bestätigung (§ 7 Absatz 2 Buchstabe d
Beihilfenverordnung NRW) ist entbehrlich.
7.4.2
Die Aufwendungen für seitens der ambulanten Reha-
bilitationseinrichtung verordneten bzw. während der
Rehabilitationsmaßnahme verabreichten Arzneimittel
sind grundsätzlich neben der mit einem Sozialversi-
cherungsträger vereinbarten Pauschale (§ 7 Absatz 4
Satz 3 Beihilfenverordnung NRW) beihilfefähig. Bei
den Nebenkosten nach § 7 Absatz 4 Satz 4 Beihilfen-
verordnung NRW kann grundsätzlich davon ausge-
gangen werden, dass mindestens Kosten in Höhe von
20 Euro täglich angefallen sind; ein Einzelnachweis
ist daher nur in begründeten Ausnahmefällen notwen-
dig.
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7.4.3
Die Notwendigkeit weiterer – nicht in der Preisver-
einbarung mit einem Sozialversicherungsträger ent-
haltener – Aufwendungen nach § 4 Absatz 1 Num-
mer 1, 7 und 9 Beihilfenverordnung NRW ist durch
einen Amtsarzt zu bestätigen.
7.4.4
Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen sind auch bei-
hilfefähig, wenn sie von Einrichtungen durchgeführt
werden, die der stationären Rehabilitation dienen.
7.4.5
Die ärztlich verordnete ambulante Rehabilitations-
maßnahme umfasst auch die mobile Rehabilitation.
Die mobile Rehabilitation ist eine Sonderform der am-
bulanten Rehabilitation, bei der der Erkrankte zu Hau-
se behandelt wird.
7.4.6
Ist zur Durchführung einer ambulanten Rehabilitati-
onsmaßnahme eine Begleitperson aus zwingenden
medizinischen Gründen erforderlich, gilt für die Auf-
wendungen der Begleitperson § 7 Absatz 3 Satz 4 Bei-
hilfenverordnung NRW entsprechend.
7.4.7
Nach § 7 Absatz 1 Beihilfenverordnung NRW sind bei
ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen die Aufwen-
dungen für 20 Behandlungstage beihilfefähig. Ist aus
dringenden medizinischen Gründen in Zusammen-
hang mit neuropsychologischen und psychosomati-
schen Behandlungen eine Verlängerung der Behand-
lung geboten, kann die Beihilfestelle einer Verlänge-
rung bis zu weiteren 20 Behandlungstagen zustimmen.
Darüber hinaus sind weitere beihilferechtliche Ver-
längerungen nur in dem Umfang der Bewilligung der
Krankenversicherung des Patienten möglich.
8
Zu § 8 Beihilfefähige Aufwendungen bei nicht
rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch und ei-
ner durch Krankheit erforderlichen Sterilisation
sowie bei Empfängnisregelung
8.1
Absatz 1
8.1.1
Zu der ärztlichen Behandlung anlässlich der unmittel-
baren Vornahme des Schwangerschaftsabbruchs zäh-
len insbesondere:
1. die Anästhesie,
2. der operative Eingriff,
3. die vaginale Behandlung einschließlich der Ein-

bringung von Arzneimitteln in die Gebärmutter,
4. die Injektion von Medikamenten,
5. die Gabe Wehen auslösender Medikamente,
6. die Assistenz durch einen anderen Arzt,
7. die körperlichen Untersuchungen im Rahmen der

unmittelbaren Operationsvorbereitung und die
Überwachung im direkten Anschluss an die Ope-
ration

sowie die im Zusammenhang mit diesen Leistungen
entstandenen Sachkosten.

8.2
Absatz 2
8.2.1
Über die Notwendigkeit einer durch Krankheit erfor-
derlichen Sterilisation entscheidet die Beihilfestelle
auf der Grundlage eines amtsärztlichen Gutachtens.
Die Kosten des Gutachtens sind beihilfefähig.
8.3
Absatz 3
8.3.1
Auf nachfolgende Nummer 8.4.3 Satz 3 wird hinge-
wiesen.
8.4
Absatz 4
8.4.1
Die maßgebliche Altersgrenze für die Ehegatten (§ 8
Absatz 4 Satz 4 Beihilfenverordnung NRW) muss in
jedem Behandlungszyklus (Zyklusfall) zum Zeitpunkt
des ersten Zyklustages im Spontanzyklus, des ersten
Stimulationstages im stimulierten Zyklus bzw. des
ersten Tages der Down-Regulation erfüllt sein. Liegt
nur bei einem Ehegatten die geforderte Altersgrenze
vor, ist die gesamte Maßnahme nicht beihilfefähig.
Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 27a
Absatz 4 SGB V (Künstliche Befruchtung) erlassenen
Richtlinien gelten in der jeweils aktuellen Fassung
entsprechend.
8.4.2
Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für die hete-
rologe Insemination und die heterologe In-vitro-Fer-
tilisation. Außerdem sind Aufwendungen für die
Kryokonservierung von Samenzellen, imprägnierten
Eizellen oder noch nicht transferierten Embryonen
nicht beihilfefähig. In medizinisch begründeten be-
sonderen Ausnahmefällen können mit Zustimmung
des Finanzministeriums Aufwendungen der Kryokon-
servierung von Samen- oder Eizellen als beihilfefähig
anerkannt werden. Maßnahmen zur künstlichen Be-
fruchtung nach vorhergehender Sterilisation, die me-
dizinisch nicht notwendig war, sind nicht beihilfefä-
hig.
8.4.3
Für die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen zur
künstlichen Befruchtung ist – ebenso wie in der ge-
setzlichen Krankenversicherung – eine körperbezoge-
ne Betrachtungsweise (vergleiche § 27a Absatz 3
Satz 3 SGB V) maßgebend. Das sogenannte „Verur-
sacherprinzip“ (vergleiche Urteil des BGH vom 3.
März 2004 – IV ZR 25/03) ist beihilferechtlich unbe-
achtlich. Für die Zuordnung der Aufwendungen der
Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) und
der In-vitro-Fertilisation (IVF) ist das Kostenteilungs-
prinzip (körperbezogene Kostenaufteilung) – § 8 Ab-
satz 4 Beihilfenverordnung NRW – wie folgt anzu-
wenden:
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1. Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gewin-
nung, Untersuchung und Aufbereitung, gegebe-
nenfalls einschließlich der Kapazitation des männ-
lichen Samens (Reifung der Samenzellen, ohne die
eine Befruchtung der Eizelle nicht möglich ist),
sind dem Mann zuzuordnen,

2. Aufwendungen für die Beratung des Ehepaares
nach Nummer 16 der Richtlinien über künstliche
Befruchtung (Beratung über die speziellen Risi-
ken) und die gegebenenfalls in diesem Zusammen-
hang erfolgende humangenetische Beratung ent-
fallen auf den Mann,

3. Aufwendungen für die Beratung der Ehegatten
nach Nummer 14 der Richtlinien über künstliche
Befruchtung (Beratung über die individuellen me-
dizinischen, psychischen und sozialen Aspekte der
künstlichen Befruchtung, nicht nur im Hinblick auf
die gesundheitlichen Risiken und die Erfolgsquo-
ten der Behandlungsverfahren, sondern auch auf
die körperlichen und seelischen Belastungen ins-
besondere für die Frau) sowie für die extrakorpo-
ralen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zu-
sammenführung von Eizellen und Samenzellen
entfallen auf die Frau,

4. die Kosten der IVF einschließlich aller extrakor-
poralen Maßnahmen im Zusammenhang mit der
Zusammenführung von Ei- und Samenzellen, der
Hormonbehandlung sowie der Beratung sind der
Frau zuzuordnen,

5. ansonsten werden extrakorporale Maßnahmen
demjenigen zugeordnet, bei dem die Maßnahmen
durchgeführt werden: zum Beispiel Fertilitätsstö-
rungen des Mannes diesem.

9
Zu § 9 Beihilfefähige Aufwendungen in Geburts-
fällen
9.1
Absatz 1
9.1.1
Für die Schwangerschaftsüberwachung werden die
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
über die ärztliche Betreuung während der Schwanger-
schaft und nach der Entbindung (Mutterschafts-Richt-
linien) in der jeweils geltenden Fassung zugrunde ge-
legt. Danach sind bei Schwangeren auch die Aufwen-
dungen für einen HIV-Test beihilfefähig.
9.1.2
Leistungen einer Hebamme oder eines Entbindungs-
pflegers (zum Beispiel Geburtsvorbereitung ein-
schließlich Schwangerschaftsgymnastik) nach der He-
bammengebührenordnung bedürfen keiner ärztlichen
Verordnung, soweit nicht in der Hebammengebühren-
ordnung etwas anderes bestimmt ist.
9.1.3
Bei Mehrlingsgeburten sowie in Fällen, in denen meh-
rere Kinder angenommen oder mit dem Ziel der An-
nahme in den Haushalt aufgenommen werden, wird
der Zuschuss nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Beihilfenver-
ordnung NRW für jedes Kind gewährt.

9.2
Absatz 2 (bleibt frei)

10
Zu § 10 Behandlungs- und Beförderungskosten im
Ausland; Auslandskrankenversicherung
10.1
Absatz 1
10.1.1
Rechnungsbeträge in ausländischer Währung (außer-
halb des Euroraumes) sind mit dem am Tage der Fest-
setzung der Beihilfe maßgebenden amtlichen Devi-
sen-Wechselkurs in Euro umzurechnen, sofern der auf
die Aufwendungen entfallende Umrechnungskurs
nicht nachgewiesen wird (zum Beispiel durch Um-
tauschbestätigung der Bank). Den Belegen über die
Aufwendungen ist eine Übersetzung beizufügen.
10.1.2
Für Pflichtversicherte sowie freiwillig in der gesetzli-
chen Krankenversicherung Versicherte, denen zu ih-
rem Krankenversicherungsbeitrag dem Grunde nach
ein Zuschuss nach § 257 SGB V zusteht oder die bei-
tragsfrei nach § 224 SGB V versichert sind, werden
Beihilfen zu Aufwendungen für eine Krankenbehand-
lung oder Entbindung im Ausland nur gezahlt, wenn
im Ausland keine Sachleistung oder Kostenerstattung
erlangt werden konnte und das Ausland nicht zum
Zwecke der Behandlung aufgesucht wurde. § 3 Ab-
satz 4 Beihilfenverordnung NRW bleibt unberührt.
10.2
Absatz 2
10.2.1
Als „andere“ Krankenhäuser im Sinne des Satzes 2
sind insbesondere Krankenhäuser anzusehen, die de-
nen entsprechen, die in Deutschland nicht nach § 108
SGB V zugelassen sind. Nummer 10.1.1 gilt in Fällen
des § 10 Absatz 2 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW
entsprechend.
10.3
Absatz 3
10.3.1
Ausländische Krankenanstalten und Einrichtungen
können auch dann als stationäre Einrichtungen im Sin-
ne des § 6 anerkannt werden, wenn wegen fehlender
Regelungen eine Überwachung durch die zuständige
Gesundheitsbehörde oder eine Konzessionierung
nicht erfolgt.
10.3.2
Aufwendungen, die im Kleinen Walsertal (Österreich)
und in der Hochgebirgsklinik Davos Wolfgang
(Schweiz) entstehen, sind grundsätzlich wie im Inland
entstandene Aufwendungen zu behandeln. Da über die
Art der Behandlung (Krankenhaus- oder stationäre
Rehabilitationsbehandlung) regelmäßig erst der lei-
tende Arzt nach der Eingangsuntersuchung entschei-
det, ist im Interesse des Beihilfeberechtigten in jedem
Fall ein Anerkennungsverfahren nach § 6 Absatz 1
Satz 1 Beihilfenverordnung NRW durchzuführen.
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10.3.3
Als ausländische Kurorte anerkannt sind die in der
Anlage 3 (Teil 3 und 4) zu dieser VV aufgeführten
Orte. Diesen sind Kurorte bzw. Kurbetriebe gleichge-
stellt, die nach Auskunft des Europäischen Heilbäder-
verbandes (EHV) die für die Durchführung von am-
bulanten Kuren in Deutschland vorgeschriebenen
Qualitätsstandards erfüllen. Es wird gebeten, dem Fi-
nanzministerium von Stellungnahmen des EHV zu
entsprechenden Anfragen jeweils eine Mehrausferti-
gung zu übersenden.
10.3.4
Als Nachweis nach § 10 Absatz 3 Satz 3 Beihilfen-
verordnung NRW reicht eine Bescheinigung des Kur-
ortes aus, dass dieser nach jeweiligem Landesrecht als
Kurort anerkannt ist. Eventuelle Übersetzungskosten
trägt der Beihilfeberechtigte.
10.4
Absatz 4
10.4.1
In den Fällen des § 10 Absatz 4 Nummer 3 Beihilfen-
verordnung NRW sind alle anlässlich des Krankheits-
falles des Beihilfeberechtigten oder einer berücksich-
tigungsfähigen Person entstandenen Aufwendungen
(zum Beispiel Arztkosten, Arzneimittel) zusammen-
zurechnen.
10.5
Absatz 5 (bleibt frei)
10.6
Absatz 6 (bleibt frei)
10.7
Absatz 7
10.7.1
Maßgebend ist der Beihilfebemessungssatz der versi-
cherten Person. Bei Pauschalverträgen ist der Bemes-
sungssatz des Beihilfeberechtigten zu berücksichti-
gen.
10.7.2
Leistungen der Auslandskrankenversicherung sind
vorrangig in Anspruch zu nehmen. Dies gilt auch für
den Fall, dass zu den Beiträgen der Auslandskranken-
versicherung keine Beihilfe gezahlt wurde. Ein Bei-
hilfeanspruch besteht nur hinsichtlich der ungedeck-
ten Aufwendungen.
10.7.3
Eine Kopie des Versicherungsvertrages ist zur Beihil-
feakte zu nehmen.
11
Zu § 11 Beihilfefähige Aufwendungen in Todesfäl-
len
11.1
Absatz 1
11.1.1
Zu den Überführungskosten rechnen neben dem
Transport mit dem Leichenwagen auch die Kosten für
den Leichenpass, Notsarg oder Zinksarg (soweit vor-
geschrieben).

11.1.2
Ist der Tod während einer Dienstreise, einer Abord-
nung oder vor Ausführung eines dienstlich angeord-
neten Umzuges eingetreten, ist § 12 Absatz 5 Buch-
stabe b Beihilfenverordnung NRW zu beachten.
11.2
Absatz 2 (bleibt frei)

12
Zu § 12 Bemessung der Beihilfen
12.1
Absatz 1
12.1.1
Die Erhöhung des Bemessungssatzes nach § 12 Ab-
satz 1 Satz 3 Beihilfenverordnung NRW bezieht sich
auf alle Aufwendungen, die in dem Zeitraum entstan-
den sind, in dem der Familienzuschlag für zwei oder
mehr Kinder zusteht bzw. zustünde.
12.1.2
In den Fällen des § 12 Absatz 1 Satz 4 der Beihilfen-
verordnung NRW ist durch gemeinsame schriftliche
Erklärung nach Anlage 4 zu dieser Verwaltungsvor-
schrift derjenige zu bestimmen, der den erhöhten Be-
messungssatz erhalten soll; in der Erklärung ist anzu-
geben, welche Festsetzungsstelle für den weiteren Be-
rechtigten zuständig ist. Die Festsetzungsstelle, bei
der der erhöhte Bemessungssatz beantragt wird, über-
sendet eine Kopie der Erklärung der anderen Festset-
zungsstelle.
12.1.3
Nach den beihilferechtlichen Regelungen des Bundes
und gegebenenfalls anderer Länder wird ein Kind, das
bei mehreren Beihilfeberechtigten berücksichtigungs-
fähig ist, bei dem Beihilfeberechtigten berücksichtigt,
der den Familienzuschlag nach § 43 Landesbesol-
dungsgesetz NRW erhält. Die Beihilfeberechtigten
bestimmen in diesen Fällen bereits mit der Festlegung,
wer von ihnen die familienbezogenen Besoldungsbe-
standteile erhalten soll, auch die Zuordnung des er-
höhten Beihilfebemessungssatzes. Hierüber ergeht
seitens der zuständigen Bundesbeihilfestelle (und ge-
gebenenfalls Landesbeihilfestelle außerhalb des Gel-
tungsbereichs der Beihilfenverordnung NRW) eine
gesonderte Bescheinigung, die zu den Akten zu neh-
men ist.
12.1.4
§ 12 Absatz 1 Satz 4 zweiter Halbsatz Beihilfenver-
ordnung NRW ist auch anzuwenden, wenn ein Bei-
hilfeberechtigter Anspruch auf Beihilfe nach perso-
nenbezogenen Bemessungssätzen auf Grund von Vor-
schriften eines anderen Dienstherrn hat.
12.1.5
Nummer 2.2.4 gilt entsprechend.
12.2
Absatz 2 (bleibt frei)
12.3
Absatz 3
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12.3.1
§ 12 Absatz 3 Satz 1 Beihilfenverordnung NRW gilt
auch für Personen, die am 31. Dezember 1993 als
Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung
pflichtversichert waren und bei denen die Leistungen
aus der gesetzlichen Krankenversicherung nicht an-
zurechnen sind (§ 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 6 Bei-
hilfenverordnung NRW).
12.4
Absatz 4
12.4.1
Eine ausreichende Versicherung ist anzunehmen,
wenn sich aus den Versicherungsbedingungen ergibt
oder offenkundig ist, dass die Versicherung in den
üblichen Fällen stationärer oder ambulanter Kranken-
behandlung wesentlich zur Entlastung des Versicher-
ten beiträgt. Eine rechtzeitige Versicherung liegt zum
Beispiel vor, wenn sie im Zusammenhang mit dem
Eintritt in das Beamtenverhältnis abgeschlossen wird.
12.5
Absatz 5
12.5.1
Wird der Nachweis nach § 12 Absatz 5 Satz 2 Beihil-
fenverordnung NRW nicht erbracht, kann eine Erhö-
hung des Bemessungssatzes nicht erfolgen. Unab-
hängig vom Leistungsumfang genügt eine vor dem
1. April 2007 abgeschlossene Versicherung, sofern sie
ambulante und stationäre Leistungen vorsieht, sowie
eine ab 1. Januar 2009 abgeschlossene Versicherung
im sogenannten Basistarif als ausreichende Versiche-
rung.
12.5.2
Eine Erhöhung des Bemessungssatzes nach § 12 Ab-
satz 5 ist in den Fällen des § 5d Beihilfenverordnung
NRW ausgeschlossen (vergleiche § 12 Absatz 5
Satz 2 Beihilfenverordnung NRW); der Fürsorge-
pflicht wird durch die Regelung des § 5d Absatz 1
Satz 2 und 3 Beihilfenverordnung NRW ausreichend
Rechnung getragen.
12.5.3
Soweit Beihilfeberechtigte für sich und ihre berück-
sichtigungsfähigen Angehörigen nicht über einen aus-
reichenden Versicherungsschutz für ambulante und
stationäre Krankheits- und Pflegefälle verfügen, ist
eine Erhöhung des Bemessungssatzes nach § 12 Ab-
satz 5 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW ausgeschlos-
sen; auf Nummer 5d.1.3 wird hingewiesen.
12.6
Absatz 6
12.6.1
Bei einer Ausnahmeentscheidung ist der strengste
Maßstab anzulegen; § 12 Absatz 5 Satz 2 ist zu be-
achten. Die Beihilfestelle kann auch einen Bemes-
sungssatz wählen, der unter den Regelsätzen liegt.
12.7
Absatz 7

12.7.1
Die sich nach Anwendung des Bemessungssatzes er-
gebende Beihilfe wird insoweit vermindert, als sie zu-
sammen mit den anrechenbaren Leistungen von dritter
Seite zu einer über die tatsächlichen Aufwendungen
hinausgehenden Erstattung führen würde. Als tatsäch-
liche Aufwendungen gelten neben den beihilfefähigen
Aufwendungen auch die Kosten, zu denen lediglich
wegen Überschreitung von Höchstgrenzen keine Bei-
hilfen gewährt werden können, die aber im Übrigen
dem Grunde nach beihilfefähig sind (zum Beispiel bei
einem Krankenhausaufenthalt die Aufwendungen für
ein Einbettzimmer, bei stationären Rehabilitations-
maßnahmen und Müttergenesungskuren sowie ambu-
lanten Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen die ge-
samten Kosten für Unterkunft und Verpflegung und
bei der Versorgung mit Zahnersatz, Zahnkronen und
Suprakonstruktionen die gesamten Kosten für zahn-
technische Leistungen). Die bei stationärer Pflege be-
rechneten Investitionskosten (§ 5d Absatz 2 Satz 1
Beihilfenverordnung NRW) sind auch dem Grunde
nach nicht beihilfefähig.
12.7.2
Der Nachweis über die Leistungen der Krankenversi-
cherung usw. ist durch entsprechende Bescheinigun-
gen zu erbringen. Bei sogenannten Quotenversiche-
rungen können die Leistungen durch Vorlage der Ver-
sicherungsverträge oder anderer geeigneter Versiche-
rungsunterlagen nachgewiesen werden.
12.7.3
Sind bei der Höchstbetragsberechnung Leistungen der
gesetzlichen Krankenversicherung zu berücksichti-
gen, kann auf Antrag des Beihilfeberechtigten bei sta-
tionärer Krankenhausbehandlung die Höchstbetrags-
berechnung auf den einzelnen Krankheitsfall bezogen
werden, sofern dies für den Beihilfeberechtigten güns-
tiger ist.
12.7.4
Bei der Beihilfegewährung zu Aufwendungen in To-
desfällen bleiben Leistungen aus Lebensversicherun-
gen und Sterbegeldversicherungen unberücksichtigt.

12a
Zu § 12a Kostendämpfungspauschale
12a.1
Absatz 1
12a.1.1
Auf Grund der Sechsten Verordnung zur Änderung
der Beihilfenverordnung vom 1. Dezember 2015 (GV.
NRW. S. 844) erfolgt ab 1. Januar 2016 die Zuordnung
der Aufwendungen zur Kostendämpfungspauschale
ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Rechnungs-
stellung (Rechnungsdatum). Für Aufwendungen, die
noch im Jahre 2015 entstanden sind (§ 3 Absatz 5
Satz 2 Beihilfenverordnung NRW), aber erst im Jahre
2016 oder später in Rechnung gestellt werden, ist wei-
terhin das bis zum 31. Dezember 2015 geltende Recht
anzuwenden.
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12a.1.2
Bei der ersten Antragstellung im Kalenderjahr ist bei
Angehörigen der Besoldungsgruppen W 1 bis W 3 mit
Zulage oder Leistungsbezug das Monatsbrutto
(Grundgehalt plus Leistungsbezug beziehungsweise
Zulage) des Antragsmonats der Vergleichsberech-
nung zugrunde zu legen. Einmalzahlungen nach dem
Landesbesoldungsgesetz bleiben außer Ansatz.

12a.1.3
Für die Ermittlung der Kostendämpfungspauschale
der Besoldungsgruppen W 1 und W 2 ist in der Be-
soldungsgruppenstufe 3 das niedrigste Grundgehalt
der Besoldungsgruppe A 16, in der Stufe 4 das der
Besoldungsgruppe B 4 sowie in der Stufe 5 das Grund-
gehalt der Besoldungsgruppe B 8 maßgebend; dies gilt
entsprechend für die Besoldungsgruppe W 3 für die
Stufen 4 und 5.
12a.1.4
Bei privat krankenversicherten Arbeitnehmern ist die
jeweilige Vergütungsgruppe des Arbeitnehmers der
entsprechenden Besoldungsgruppe eines Beamten
nach dem Landesbesoldungsgesetz zuzuordnen.
12a.2
Absatz 2 (bleibt frei)
12a.3
Absatz 3

12a.3.1
Bei Witwern, hinterbliebenen eingetragenen Lebens-
partnern und in den Fällen der Gewährung von Bei-
hilfen an Hinterbliebene und sonstige Personen in To-
desfällen (§ 14 Beihilfenverordnung NRW) entfällt im
Jahr des Todes des Beihilfeberechtigten – und soweit
es sich um Aufwendungen des Verstorbenen handelt,
auch in dem Folgejahr – die Kostendämpfungspau-
schale.

12a.4
Absatz 4

12a.4.1
Bei Personen mit Ansprüchen auf Leistungen der
Krankenfürsorge nach § 64 Absatz 5 und § 74 Ab-
satz 2 des Landesbeamtengesetzes und § 7 Absatz 6
Richter- und Staatsanwältegesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesrichter- und Staatsanwälte-
gesetz – LRiStaG) vom 8. Dezember 2015 (GV.
NRW. S. 812) sowie § 4 des Pflegezeitgesetzes entfällt
die Kostendämpfungspauschale; dies gilt nicht bei ei-
ner Teilzeitbeschäftigung.

12a.5
Absatz 5

12a.5.1
Die Minderung je berücksichtigungsfähiges Kind ist
auch bei einer Teilzeitbeschäftigung in ungekürzter
Höhe vorzunehmen.

12a.6
Absatz 6

12a.6.1
Die Kostendämpfungspauschale ist auf volle 5 Euro
abzurunden.
12a.7
Absatz 7 (bleibt frei)
13
Zu § 13 Verfahren
13.1
Absatz 1
13.1.1
Pensionsregelungsbehörde ist im kommunalen Be-
reich der letzte Dienstherr.
13.2
Absatz 2
13.2.1
Für die Beihilfeanträge sollen die als Anlagen 5 und 6
zu dieser Verwaltungsvorschrift beigefügten Form-
blätter verwendet werden. Bei Unfällen (einschl. häus-
licher Unfälle, Sport-, Spiel- und Schulunfälle) ist ein
Unfallbericht nach Anlage 9 zu dieser Verwaltungs-
vorschrift vorzulegen. Sofern Beihilfen mittels eines
automatisierten Verfahrens festgesetzt werden, kön-
nen dem Verfahren angepasste Vordrucke verwendet
werden.
13.2.2
Für Beihilfeanträge aus Anlass dauernder Pflegebe-
dürftigkeit (§ 5 Beihilfenverordnung NRW) soll das
als Anlage 7 zu dieser Verwaltungsvorschrift beige-
fügte Formblatt verwendet werden. Die Beihilfen aus
Anlass dauernder Pflegebedürftigkeit sind für aktive
Beamte unter Titel 441 02 und für Versorgungsemp-
fänger unter Titel 446 02 zu buchen.
13.2.3
Auf die Vorlage der Originalbelege kann verzichtet
werden. Bei Auslandsrechnungen ist dem Beihilfean-
trag eine Kopie des Erstattungsnachweises der Kran-
kenversicherung (gegebenenfalls der Auslandskran-
kenversicherung, zum Beispiel ADAC) beizufügen.
13.2.4
Bei Halbwaisen ist eine Erklärung der Halbwaise und
des Elternteils (bei minderjährigen Halbwaisen aus-
schließlich des Elternteils) einzuholen, bei welcher
Beihilfestelle die Aufwendungen der Halbwaise ein-
gereicht werden; die andere Beihilfestelle ist darüber
zu informieren. Diese Erklärung ist bis zu ihrem Wi-
derruf bindend.
13.2.5
Soweit bei sozialhilfeberechtigten Personen die Ab-
wicklung der krankheitsbedingten Kosten nach § 264
SGB V über eine gesetzliche Krankenversicherung
erfolgt, kann die von der Krankenkasse erstellte Quar-
talsabrechnung der Beihilfenberechnung zugrunde ge-
legt werden. Die nach § 264 Absatz 7 SGB V zu ent-
richtenden Verwaltungskosten sind nicht beihilfefä-
hig.
13.3
Absatz 3
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13.3.1
In Fällen, in denen die Erben zunächst unbekannt sind
und vom Nachlassgericht ein Nachlasspfleger mit der
Ermittlung der Erben und Sicherung des Erbes beauf-
tragt ist, beträgt aus Fürsorgegründen die Antragsfrist
zwei Jahre.

13.4
Absatz 4

13.4.1
Die Antragsgrenze von 200 Euro gilt nicht, wenn der
Beihilfeberechtigte aus dem beihilfeberechtigten Per-
sonenkreis ausgeschieden ist oder den Dienstherrn ge-
wechselt hat. Soweit die Beihilfestelle elektronische
Dokumente zur Abbildung von Schriftstücken her-
stellt und die dem Beihilfeantrag beigefügten Belege
nicht zurücksendet, kann sie auf die Einhaltung der
Antragsgrenze verzichten.

13.5
Absatz 5 (bleibt frei)
13.6
Absatz 6 (bleibt frei)
13.7
Absatz 7
13.7.1
Ein Abschlag darf auch dann gewährt werden, wenn
eine dem Grunde nach zustehende Beihilfe nicht fest-
gesetzt werden kann, weil zunächst die Klärung eines
etwaigen Schadensersatzanspruchs abgewartet wer-
den muss; bei der Bemessung des Abschlages kann ein
möglicher Ersatzanspruch außer Betracht bleiben. Der
Abschlag ist unverzüglich abzuwickeln, sobald der
Ersatzanspruch geklärt ist.

13.7.2
Bei stationärer Krankenhausbehandlung und bei Dia-
lysebehandlung kann auf Antrag des Beihilfeberech-
tigten ein Abschlag auch unmittelbar an das Kranken-
haus oder die Dialyse-Institution überwiesen werden.
Das als Anlage 8 zu dieser Verwaltungsvorschrift bei-
gefügte Formblatt sollte nach Möglichkeit für die Be-
antragung der Abschlagszahlung verwendet werden.
13.7.3
In den Fällen des § 5a Absatz 2 und § 5d Beihilfen-
verordnung NRW können jeweils für die Dauer von
bis zu sechs Monaten Abschläge auf die Beihilfe ge-
zahlt werden. Der Beihilfeberechtigte ist darauf hin-
zuweisen, dass nach Ablauf dieses Zeitraums zur end-
gültigen Festsetzung der Beihilfe ein Antrag (§ 13 Ab-
satz 1 Beihilfenverordnung NRW) erforderlich ist.
Weitere Abschläge können nur nach Eingang des An-
trags bewilligt werden.

13.8
Absatz 8 (bleibt frei)
13.9
Absatz 9 (bleibt frei)
13.10
Absatz 10 (bleibt frei)

13.11
Absatz 11
13.11.1
Soweit die Beihilfestelle elektronische Dokumente
zur Abbildung von Schriftstücken herstellt, werden
die dem Beihilfeantrag beigefügten Belege (Original-
belege oder/und Duplikate) nicht zurückgesandt. Die
Belege werden spätestens drei Monate nach Eingang
und Digitalisierung vernichtet. Liegen Anhaltspunkte
dafür vor, dass ein vorgelegter Beleg unecht ist oder
dass ein vorgelegter echter Beleg verfälscht worden
ist, kann die Beihilfestelle mit Einwilligung des Bei-
hilfeberechtigten bei dem Rechnungssteller eine Aus-
kunft über die Echtheit des Beleges einholen. Wird die
Einwilligung verweigert, ist die Beihilfe zu den be-
treffenden Aufwendungen abzulehnen.
13.12
Absatz 12 (bleibt frei)
14
Zu § 14 Gewährung von Beihilfen an Hinterblie-
bene und andere Personen in Todesfällen
14.1
Absatz 1
14.1.1
Kinder im Sinne von § 14 Absatz 1 Beihilfenverord-
nung NRW sind die leiblichen sowie die als Kind an-
genommenen Kinder. Bis zum Zeitpunkt des Todes
des Beihilfeberechtigten sowie in Unkenntnis seines
Todes danach noch erlassene Beihilfebescheide sind
aus Anlass des Todes nicht zurückzunehmen.
14.2
Absatz 2
14.2.1
Der Beihilfeantrag kann durch einen Testamentsvoll-
strecker oder Nachlassverwalter gestellt werden.
15
Zu § 15 Belastungsgrenze
15.1
Absatz 1
15.1.1
Zu berücksichtigen sind die jährlichen (Brutto-)
Dienst- oder Versorgungsbezüge (Grundgehalt, allge-
meine Stellenzulagen, Familienzuschlag ohne kinder-
bezogene Anteile, vermögenswirksame Leistungen,
Sonderzahlungen, Leistungsbezüge der W-Besol-
dung). Außer Ansatz bleiben variable Bezügebestand-
teile wie zum Beispiel Erschwerniszulagen, Mehrar-
beitsvergütungen, Vergütung für Beamte im Vollstre-
ckungsdienst. Bei den Versorgungsbezügen handelt es
sich insbesondere um Ruhegehalt, Witwergeld, Wai-
sengeld, Unterhaltsbeitrag. Soweit Anrechnungs-, Ru-
hens- und Regelungsvorschriften Anwendung finden,
ist beihilferechtlich von dem ungekürzten Versor-
gungsbezug auszugehen.
15.1.2
Bei erstmaligem Anspruch auf Besoldung (auch
nach Beendigung einer Beurlaubung, siehe Num-
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mer 15.1.3) oder auf Witwergeld im laufenden Kalen-
derjahr ist der erste volle Monatsbezug auf den Rest
des laufenden Jahres hochzurechnen. Der so ermittelte
Bruttojahresdienst-(-versorgungs-)Bezug dient als
Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Belastungs-
grenze des laufenden Kalenderjahres. Einkommen aus
anderen Beschäftigungsverhältnissen (außerhalb des
Beamtenstatus) sowie Rentenbezüge bleiben außer
Ansatz. Für das Folgejahr ist anhand des Januarbezu-
ges ein fiktiver Vorjahresbruttobetrag (12/12) zu er-
mitteln.
15.1.3
Bei Personen mit Ansprüchen auf Leistungen der
Krankenfürsorge nach § 64 Absatz 5 und § 74 Ab-
satz 2 des Landesbeamtengesetzes sowie nach § 7 Ab-
satz 6 Landesrichter- und Staatsanwältegesetz sowie
§ 4 des Pflegezeitgesetzes gilt Nummer 15.1.2 ent-
sprechend. Soweit dieser Personenkreis im Vorjahr
und im laufenden Jahr keine Bezüge erhalten hat bzw.
erhält, wird die Belastungsgrenze auf 0,– Euro festge-
setzt.
15.1.4
Ein Versorgungsabschlag (-ausgleich) bleibt unbe-
rücksichtigt. Auszugehen ist von der ungekürzten
Bruttoversorgung.
15.2
Absatz 2
15.2.1
Für Tarifbeschäftigte ist im Hinblick auf die aus-
schließlich beamtenrechtliche Regelung keine Belas-
tungsgrenze zu ermitteln und zu berücksichtigen.
15.3
Absatz 3
15.3.1
Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel werden
in die Belastungsgrenze einbezogen, wenn:
1. der Eigenbehalt von jährlich 200 Euro überschrit-

ten ist,
2. die Belastungsgrenze nach § 15 Absatz 4 Beihil-

fenverordnung NRW überschritten ist und
3. der Beihilfeberechtigte nachträglich einen Antrag

stellt.
Aufwendungen für Arzneimittel und Medizinproduk-
te der besonderen Therapierichtungen sowie Aufwen-
dungen, die nach Anlage 2 Nummer 7 der Beihilfen-
verordnung NRW von einer Beihilfefähigkeit ausge-
schlossen sind, können nicht berücksichtigt werden.
15.4
Absatz 4
15.4.1
Arzneimittelaufwendungen der berücksichtigungsfä-
higen Kinder sind dem Beihilfeberechtigten zuzurech-
nen; steuerpflichtige Einkünfte der Kinder bleiben au-
ßer Ansatz. Soweit Arzneimittelaufwendungen des
berücksichtigungsfähigen Ehegatten bzw. eingetrage-
nen Lebenspartners geltend gemacht werden, sind des-
sen steuerliche Einkünfte in die Berechnung der Be-

lastungsgrenze des Beihilfeberechtigten einzubezie-
hen. Arzneimittelaufwendungen des nicht berücksich-
tigungsfähigen Ehegatten bzw. eingetragenen Lebens-
partners sind nicht zu berücksichtigen.
15.5
Absatz 5
15.5.1
Die Aufwendungen der berücksichtigungsfähigen
Kinder des Beihilfeberechtigten werden mit 80 Pro-
zent in die Belastungsgrenze einbezogen.
15.6
Absatz 6
15.6.1
Für Chroniker bestehen keine Sonderregelungen, da
bei diesem Personenkreis trotz teilweise anderslau-
tender Rechtsprechung keine finanziellen Zusatzbe-
lastungen erkennbar sind.
16
Zu § 16 Besondere Bestimmungen für die Gemein-
den, Gemeindeverbände und die sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
16.1
Absatz 1
16.1.1
Nummer 4i.4.1 ist zwingend zu beachten.
16.2
Absatz 2 (bleibt frei)
17
Zu § 17 Personenbezogene Bezeichnungen (bleibt
frei)
17a
Zu § 17a Übergangsregelungen
17a.1
Absatz 1 (bleibt frei)
17a.2
Absatz 2 (bleibt frei)
17a.3
Absatz 3 (bleibt frei)
17a.4
Absatz 4 (bleibt frei)
17a.5
Absatz 5 (bleibt frei)
17a.6
Absatz 6 (bleibt frei)
17a.7
Absatz 7 (bleibt frei)
18
Zu § 18 Inkrafttreten (bleibt frei)

Artikel II
Mein Runderlass vom 15. September 2014 (MBl.
NRW. S. 530), geändert durch Runderlass vom 1. De-
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zember 2015 (GV. NRW. S. 844), wird hiermit auf-
gehoben.
Ministerialblatt (MBl. NRW.) Nr. 24 vom 28. Sep-
tember 2016, S. 524.
Die Anlagen zu diesem Runderlass sind im Ministe-
rialblatt abgedruckt.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Beihilfestelle der
Evangelischen Kirche von Westfalen eigene Formu-
lare verwendet, welche im Internet unter www.vkpb-
dortmund.de veröffentlicht sind.

Satzungen / Verträge

Änderung der Satzung
für das Kindergartenwerk

des Evangelischen Kirchenkreises
Unna

Vom 22. Juni 2016

Die Satzung für das Kindergartenwerk des Evangeli-
schen Kirchenkreises Unna vom 11. Juni 2014 (KABl.
2014 S. 119) wird durch Beschluss der Kreissynode
vom 22. Juni 2016 wie folgt geändert:

§ 1
Änderungen

1. § 8 wird wie folgt geändert:
Neben der Kreissynode und dem Kreissynodalvor-
stand werden für das Kindergartenwerk im Evan-
gelischen Kirchenkreis Unna ein Leitungsaus-
schuss und eine Geschäftsführung eingerichtet.

2. § 10 Absatz 1 Buchstabe f wird wie folgt geändert:
bei Streitigkeiten zwischen Leitungsausschuss,
Geschäftsführung und den Presbyterien. Er ent-
scheidet nach Anhörung der Beteiligten endgültig,

3. § 11 entfällt
4. § 12 Absatz 1 Ziffer 2 wird wie folgt geändert:

bis zu zehn auf Vorschlag des Kreissynodalvor-
standes von der Kreissynode entsandte Mitglieder
aus Presbyterien, auf deren Gebiet eine Tagesein-
richtung für Kinder liegt, deren Trägerschaft beim
Verbund liegt,

5. § 12 Absatz 1 Ziffer 3 entfällt
6. § 12 Absatz 1 Ziffer 6 wird wie folgt geändert:

Die Regelungen der Kirchenordnung über Amts-
zeit, Wahlperiode (jeweils vier Jahre), Vertretung,
etc. für die Kreissynode finden analog Anwen-
dung.

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderungen treten mit Bekanntgabe im Kirchli-
chen Amtsblatt in Kraft.

Unna, 22. September 2016
Evangelischer Kirchenkreis Unna

Die Kreissynode
(L. S.) Böcker Marx Sedlaczek

Genehmigung
In Verbindung mit dem Beschluss der Kreissynode des
Evangelischen Kirchenkreises Unna am 22. Juni 2016
gemäß Artikel 104 Absatz 3 Satz 2 der Kirchenord-
nung

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 7. Oktober 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 271-5200

Urkunden

Errichtung des Kirchenkreisverbandes
der Evangelischen Kirchenkreise
Gütersloh, Halle und Paderborn

Nach Anhörung der beteiligten Kreissynoden hat die
Leitung der Evangelischen Kirche von Westfalen auf
Grund des Kirchengesetzes über die Zusammenarbeit
kirchlicher Körperschaften (Verbandsgesetz) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1978
(KABl. 1978 S. 24), geändert durch Kirchengesetz
vom 17. November 1995 (KABl. 1995 S. 262), Fol-
gendes beschlossen:

§ 1
Der Evangelische Kirchenkreis Gütersloh, der Evan-
gelische Kirchenkreis Halle und der Evangelische Kir-
chenkreis Paderborn bilden für gemeinsame Angele-
genheiten den Kirchenkreisverband der Evangeli-
schen Kirchenkreise Gütersloh, Halle und Paderborn.

§ 2
(1)  Der Verband ist Körperschaft des öffentlichen
Rechtes.
(2)  Aufgaben, Verfassung und Geschäftsführung des
Verbandes werden durch die Verbandssatzung gere-
gelt.
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(3)  Der Verband erfüllt die ihm übertragenen Aufga-
ben im Rahmen der Kirchenordnung in eigener Ver-
antwortung.

§ 3
Die Urkunde tritt mit der Verkündung in Kraft.

Bielefeld, 29. September 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung
(L. S.) Henz Dr. Kupke
Az.: 040.11-8200

Die Errichtung des Kirchenkreisverbandes der Evan-
gelischen Kirchenkreise Gütersloh, Halle und Pader-
born wurde durch Urkunde der Bezirksregierung Det-
mold vom 10. Oktober 2016 – Az.: 48.4-8011 – staat-
lich genehmigt.

Satzung des Kirchenkreisverbandes
der Evangelischen Kirchenkreise
Gütersloh, Halle und Paderborn

Präambel
„Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat, als die guten Haushalter der mancher-
lei Gnade Gottes.“ – 1. Petrus 4,10
Der Kirchenkreisverband will den beteiligten Kir-
chenkreisen und deren Kirchengemeinden und den
Verbänden in den Kirchenkreisen insbesondere durch
eine fachlich kompetente, kostenbewusste und ge-
meindenahe Verwaltungsarbeit und Beratung in hoher
Qualität dienen.
Der Kirchenkreisverband fördert auf diese Weise den
Gesamtauftrag unserer evangelischen Kirche in der
Region, indem er durch seine Arbeit die beteiligten
Kirchenkreise sowie die Kirchengemeinden und Ver-
bände dabei unterstützt, das Evangelium in Wort und
Tat zu verkündigen.
Der Kirchenkreisverband hält dafür ein Leistungsan-
gebot vor, dass sich an den Anforderungen und Erfor-
dernissen der Kirchengemeinden, Verbände und Kir-
chenkreise orientiert.

§ 1
Aufgaben des Kirchenkreisverbandes

(1)  Der Kirchenkreisverband sorgt für die Wahrneh-
mung der Aufgaben nach § 10 Verwaltungsordnung
für die Evangelischen Kirchenkreise Gütersloh, Halle
und Paderborn, ihrer Kirchengemeinden und der Ver-
bände in den Kirchenkreisen durch ein gemeinsames
Kreiskirchenamt. Das Kreiskirchenamt trägt den Na-
men „Evangelisches Kreiskirchenamt Gütersloh-Hal-
le-Paderborn“.
(2)  Die Körperschaften, die vom gemeinsamen Kreis-
kirchenamt verwaltet werden, werden in einer Liste
erfasst, die vom Verbandsvorstand geführt und ak-
tualisiert wird.

(3)  Der Kirchenkreisverband kann durch Beschluss
des Verbandsvorstandes Aufgaben der Personalver-
waltung für rechtlich selbstständige kirchliche Ein-
richtungen wahrnehmen; die Liste nach Absatz 2 wird
ergänzt durch eine Liste der kirchlichen Einrichtun-
gen, für die die Personalverwaltung übernommen wur-
de.
(4)  Der Kirchenkreisverband nimmt seine eigenen
Verwaltungsaufgaben wahr.
(5)  Dem Kirchenkreisverband können durch Ände-
rung dieser Satzung weitere Aufgaben übertragen
werden.
(6)  Die Mitarbeitenden im privat-rechtlichen Be-
schäftigungsverhältnis der Kreiskirchenämter der Kir-
chenkreise werden im Wege des Betriebsübergangs
nach § 613a BGB Mitarbeitende des Kirchenkreisver-
bandes. Die Mitarbeitenden im öffentlich-rechtlichen
Beschäftigungsverhältnis der Kreiskirchenämter der
Kirchenkreise werden nach den Vorschriften des Be-
amtenrechtes im Rahmen der Versetzung für den Kir-
chenkreisverband tätig.

§ 2
Organ des Kirchenkreisverbandes

Als Organ des Kirchenkreisverbandes wird ein Ver-
bandsvorstand gebildet, der zugleich die Rechte der
Verbandsvertretung wahrnimmt.

§ 3
Verbandsvorstand

(1)  Jeder Kirchenkreis entsendet die Superintendentin
oder den Superintendenten in den Verbandsvorstand.
Sie oder er kann nach der Kirchenordnung vertreten
werden. Jeder Kirchenkreis beruft durch seinen Kreis-
synodalvorstand ein weiteres Vorstandsmitglied für
die Dauer von vier Jahren.
(2)  Der Verbandsvorstand wählt eine Superintenden-
tin oder einen Superintendenten als Vorsitzende oder
Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende
oder einen stellvertretenden Vorsitzenden aus seiner
Mitte für die Dauer von vier Jahren.

§ 4
Aufgaben des Verbandsvorstandes

(1)  Die Leitung des Kirchenkreisverbandes liegt beim
Verbandsvorstand.
(2)  Dem Verbandsvorstand obliegt insbesondere
a) die Einrichtung und Organisation des „Evange-

lischen Kreiskirchenamtes Gütersloh-Halle-Pa-
derborn“,

b) die Berufung einer Verwaltungsleitung für das
„Evangelische Kreiskirchenamt Gütersloh-Hal-
le-Paderborn“,

c) die Erstellung einer Geschäftsordnung für das
„Evangelische Kreiskirchenamt Gütersloh-Hal-
le-Paderborn“; er kann durch die Geschäftsord-
nung oder durch widerruflichen Beschluss Orga-
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nisationsbefugnisse an die Verwaltungsleitung
übertragen,

d) der Beschluss über den Haushaltsplan mit Stel-
lenübersicht des Kirchenkreisverbandes,

e) die Abnahme der Jahresrechnung des Kirchen-
kreisverbandes,

f) die Entscheidung über die Begründung und Be-
endigung der Beschäftigungsverhältnisse der
Mitarbeitenden des Kreiskirchenamtes im Rah-
men der Stellenübersicht sowie die Entscheidung
in allen weiteren arbeits- und dienstrechtlichen
Angelegenheiten der Mitarbeitenden; er kann
durch widerruflichen Beschluss Entscheidungs-
befugnisse für privatrechtlich angestellte Mitar-
beitende an die Verwaltungsleitung übertragen,

g) die Fach- und Dienstaufsicht über das Kreiskir-
chenamt; er kann durch widerruflichen Beschluss
Aufsichtsbefugnisse an die Verwaltungsleitung
übertragen.

§ 5
Arbeitsweise des Verbandsvorstandes

(1)  Der Verbandsvorstand wird von der oder dem
Vorsitzenden mindestens viermal im Jahr zu Verhand-
lungen zusammengerufen. Der Verbandsvorstand ist
innerhalb von 14 Tagen einzuberufen, wenn ein Drittel
der Vorstandsmitglieder dieses unter Angabe des Be-
ratungsgegenstandes schriftlich beantragt.
(2)  Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn
auf ordnungsgemäße Einladung mehr als die Hälfte
seines verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes und
aus jedem Kirchenkreis eine Vertreterin oder ein Ver-
treter anwesend ist.
(3)  Der Verbandsvorstand soll danach streben, seine
Beschlüsse einmütig zu fassen.
(4)  Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Ungültige Stimmen und
Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerech-
net. Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zu-
stande gekommen. Außerhalb der Sitzung ist schrift-
liche Abstimmung möglich, wenn kein Widerspruch
dagegen erhoben wird.
(5)  Die Verwaltungsleitung nimmt regelmäßig bera-
tend an den Sitzungen des Verbandsvorstandes teil, es
sei denn, der Verbandsvorstand beschließt etwas an-
deres.

§ 6
Verwaltungsleitung

(1)  Das „Evangelische Kreiskirchenamt Gütersloh-
Halle-Paderborn“ wird von der Verwaltungsleitung
geleitet.
(2)  Die Verwaltungsleitung
a) führt das Kreiskirchenamt und die Verwaltungs-

geschäfte selbstständig im Rahmen der Vorgaben
des Verbandsvorstandes und der Geschäftsord-
nung,

b) hat die Geschäftsverteilungs- und Organisations-
befugnis für das Kreiskirchenamt, soweit diese
Befugnisse vom Verbandsvorstand übertragen
wurden,

c) entscheidet über die Begründung und Beendi-
gung der Beschäftigungsverhältnisse und weitere
arbeitsrechtliche Angelegenheiten der privat-
rechtlich angestellten Mitarbeitenden im Kreis-
kirchenamt im Rahmen des Stellenplans, soweit
diese Befugnisse vom Verbandsvorstand über-
tragen wurden,

d) hat die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitar-
beitenden des Kreiskirchenamtes, soweit diese
Befugnisse vom Verbandsvorstand übertragen
wurden,

e) hat die Beschlüsse für den Verbandsvorstand vor-
zubereiten und auszuführen,

f) ist bei der Wahrnehmung der Verwaltungsaufga-
ben für die Kirchenkreise, die Kirchengemeinden
und die Verbände an die Beschlüsse der jeweili-
gen Leitungsorgane gebunden,

g) ist berechtigt und verpflichtet, Leitungsorgane
auf Beschlüsse, die gegen geltendes Recht ver-
stoßen, aufmerksam zu machen und auf die Aus-
setzung der Ausführung hinzuwirken,

h) nimmt regelmäßig beratend an den Sitzungen des
Verbandsvorstandes teil, es sei denn, der Ver-
bandsvorstand beschließt etwas anderes.

§ 7
Finanzierung

(1)  Die Kirchenkreise stellen für die Arbeit des Kir-
chenkreisverbandes die erforderlichen Mittel bereit
(Finanzierung nach dem Bedarf). Der Bedarf wird
vom Verbandsvorstand mit dem Beschluss über den
Haushalt festgestellt und kann nach Grund- und An-
erkennungsbedarf unterschieden werden.
(2)  Die Kosten des gemeinsamen Kreiskirchenamtes
werden von den Kirchenkreisen übernommen. Min-
destens der Grundbedarf wird nach dem Schlüssel der
Gemeindegliederzahl übernommen. Der Stichtag für
die Feststellung der Zahl der Gemeindeglieder ist der
31. Dezember des Vorvorjahres des Haushaltsjahres.
(3)  Der Kostenschlüssel wird nach sieben Jahren
überprüft. Die Änderung des Kostenschlüssels erfolgt
durch Änderung der Satzung.

§ 8
Änderung der Satzung

Beschlüsse des Verbandsvorstandes über die Ände-
rung der Satzung bedürfen der Zustimmung von fünf
der sechs Mitglieder des Verbandsvorstandes. Diese
Beschlüsse bedürfen der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung.
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§ 9
Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt mit der Bildung des Kirchenkreis-
verbandes durch die Kirchenleitung und nach Veröf-
fentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Pfarramtliche Verbindung
der Ev. Friedenskirchengemeinde

Dortmund-Nordost
und der Ev. Kirchengemeinde

Scharnhorst

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die Ev. Friedenskirchengemeinde Dortmund-Nordost
und die Ev. Kirchengemeinde Scharnhorst, beide Ev.
Kirchenkreis Dortmund, werden pfarramtlich verbun-
den. Die 3. Pfarrstelle der Ev. Friedenskirchengemein-
de Dortmund-Nordost und die 1. Pfarrstelle der Ev.
Kirchengemeinde Scharnhorst werden zu einer Pfarr-
stelle vereinigt.

§ 2
Die Besetzung der Pfarrstelle wird von den Presbyte-
rien beider Kirchengemeinden nach den Bestimmun-
gen des Pfarrstellenbesetzungsrechts vorgenommen.

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. November 2016 in Kraft.

Bielefeld, 11. Oktober 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-2520/01

Pfarramtliche Verbindung
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Heimsen,
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Schlüsselburg
und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Windheim

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heimsen, die Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Schlüsselburg und die Ev.-

Luth. Kirchengemeinde Windheim, alle drei Ev. Kir-
chenkreis Minden, werden pfarramtlich verbunden.
Die 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Schlüsselburg wird gemeinsame Pfarrstelle der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Schlüsselburg, der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Heimsen und der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde Windheim.

§ 2
Die Besetzung der Pfarrstelle wird von den Presbyte-
rien aller drei Kirchengemeinden nach den Bestim-
mungen des Pfarrstellenbesetzungsrechts vorgenom-
men.

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. April 2017 in Kraft.

Bielefeld, 11. Oktober 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-4220/01

Aufhebung
der pfarramtlichen Verbindung
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Schlüsselburg
und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Windheim

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die durch Beschluss des Landeskirchenamtes vom
16. Juni 2009 erfolgte pfarramtliche Verbindung der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schlüsselburg und der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Windheim, beide Ev.
Kirchenkreis Minden, wird aufgehoben. Die bisherige
gemeinsame Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemein-
de Schlüsselburg und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Windheim wird 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchen-
gemeinde Schlüsselburg.

§ 2
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt nach Maßgabe
des Kirchengesetzes über die Besetzung der Gemein-
depfarrstellen in der Evangelischen Kirche von West-
falen vom 29. Mai 1953 (KABl. 1953 S. 43).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. April 2017 in Kraft.
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Bielefeld, 11. Oktober 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-4220/01

Aufhebung
der 2. Kreispfarrstelle
des Ev. Kirchenkreises

Gelsenkirchen und Wattenscheid

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Im Ev. Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid
wird die 2. Kreispfarrstelle (Ev. Religionslehre an
Schulen und Schülerseelsorge) aufgehoben.

§ 2
Die Urkunde tritt am 1. November 2016 in Kraft.

Bielefeld, 11. Oktober 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.2-3000/02

Aufhebung
der 4. Kreispfarrstelle

des Ev. Kirchenkreises Hagen

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Im Ev. Kirchenkreis Hagen wird die 4. Kreispfarrstelle
(Kranken- und Altenseelsorge) aufgehoben.

§ 2
Die Urkunde tritt am 1. Dezember 2016 in Kraft.

Bielefeld, 11. Oktober 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.2-3300/04

Aufhebung
der 3. Pfarrstelle der

Ev. Kirchengemeinde Bad Driburg

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
In der Ev. Kirchengemeinde Bad Driburg, Ev. Kir-
chenkreis Paderborn, wird die 3. Pfarrstelle aufgeho-
ben.

§ 2
Die Urkunde tritt am 1. November 2016 in Kraft.

Bielefeld, 11. Oktober 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-4402/03

Aufhebung
der 1. Pfarrstelle der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heimsen

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heimsen, Ev. Kir-
chenkreis Minden, wird die 1. Pfarrstelle aufgehoben.

§ 2
Die Urkunde tritt am 1. April 2017 in Kraft.

Bielefeld, 11. Oktober 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-4207/01

Bestimmung des Stellenumfanges
der 1. Pfarrstelle der

Ev. Kirchengemeinde Bad Driburg

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:
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§ 1
Die Bestimmung der 1. Pfarrstelle der Ev. Kirchenge-
meinde Bad Driburg, Ev. Kirchenkreis Paderborn, als
eine, in der ausschließlich eingeschränkter pfarramt-
licher Dienst (50 %) wahrgenommen wird, wird auf-
gehoben.

§ 2
Die Besetzung erfolgt nach Maßgabe des Kirchenge-
setzes über die Gemeindepfarrstellen in der Evange-
lischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 1953
(KABl. 1953 S. 43).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. November 2016 in Kraft.

Bielefeld, 11. Oktober 2016
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-4402/01

Bekanntmachungen

Aufhebung der Befristung
der 3. Pfarrstelle der

Ev. Georgs-Kirchengemeinde
Dortmund,

Ev. Kirchenkreis Dortmund
Der Beschluss Nr. 6 der Sitzung des Landeskirchen-
amtes vom 24. Juni 2008 wird dahin gehend geändert,
dass bei der 3. Pfarrstelle der Ev. Georgs-Kirchenge-
meinde Dortmund, Ev. Kirchenkreis Dortmund, die
Maßgabe, dass die Stelle befristet für acht Jahre be-
setzt wird, zum 1. November 2016 aufgehoben wird –
Az.: 302.1-2510/03.

Kirchlicher Dienst an Urlaubsorten
im europäischen Ausland

Die Evangelische Kirche in Deutschland bietet auch
im Jahr 2017 Urlaubsseelsorge im europäischen Aus-
land an.
Kirchen und Gemeinden in den Urlaubsländern sind
darauf angewiesen, dass beauftragte Pfarrerinnen und
Pfarrer aus den Gliedkirchen der EKD diesen ökume-
nisch orientierten Dienst an deutschsprachigen Urlau-
berinnen und Urlaubern wahrnehmen.
Die Chancen und Möglichkeiten freizeitorientierter
kirchlicher Arbeit im ökumenischen Kontext sind er-
heblich. Um sie zu nutzen, sind dafür seitens der Ur-

laubspfarrerinnen und -pfarrer Beweglichkeit, Aufge-
schlossenheit und die Fähigkeit erforderlich, sich ein-
fühlsam auf Gottesdienste einzustellen, an denen nicht
nur Gäste aus Deutschland, sondern auch Menschen
unterschiedlicher Konfessionen aus verschiedenen
Ländern teilnehmen.
Die Erfahrungen aus diesem Bereich strahlen in die
Gemeinden zurück. Auch die Heimatkirche ist den
Anforderungen, die aus unserer mobilen Gesellschaft
erwachsen, ausgesetzt. Erlebnisse und Erfahrungen
aus der Urlaubsseelsorge geben neue Impulse für den
parochialen Dienst.
Interessierte Pfarrerinnen und Pfarrer werden gebeten,
ihre Bewerbungen mit dem hierfür vorgesehenen Vor-
druck möglichst frühzeitig über die Superintendentin
oder den Superintendenten an das Landeskirchenamt,
Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld, zu richten.
Vordrucke sind im Landeskirchenamt erhältlich.
Die Urlaubspfarrerinnen und -pfarrer tragen die Kos-
ten für die Hin- und Rückfahrt, Unterkunft und Ver-
pflegung selbst. Sie erhalten ein pauschales Entgelt in
Höhe von 30 Euro/Tag an allen Einsatzorten.
Insgesamt wird ein Sonderurlaub von 14 Kalenderta-
gen bei einer Dienstzeit von vier Wochen gewährt. Der
Sonderurlaub ist bei der Superintendentin oder beim
Superintendenten zu beantragen. Für mehrmonatige
Beauftragungen gilt eine Sonderregelung.
Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland hat daher gebeten, folgende Liste zu ver-
öffentlichen:

Liste der Einsatzorte, in denen im Jahr 2017
ein kirchlicher Dienst im europäischen Ausland

vorgesehen ist (Änderungen vorbehalten)

D ä n e m a r k
Blåvand und Henne Strand/Westjütland
Juli bis Anfang September
Hune/Nordjütland
Juli und August
Hvide Sande/Nordjütland
Juli und August sowie Oktober
Marielyst/Falster
Juli und August
Nordby/Fano
Juli bis Anfang September
Kongsmark/Rømø
Juli und August
Poulsker/Bornholm
Juli und August
F r a n k r e i c h
Médoc/Montalivet
Juli und August
Insel Oleron
Juli und August
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G r i e c h e n l a n d
Insel Kreta
Juli und August
Insel Rhodos
Juli und August
I t a l i e n
Brixen und Bruneck
Weihnachten/Neujahr, Ostern,
Juli bis September
Cavallino/Adria, Union Campingplatz
Mitte Mai bis Mitte September
Gardone/Gardasee
Juni bis September
Ischia
Ostern bis Juni sowie
September und Oktober
Lazise und Bardolino/Gardasee
Juni bis September
Sulden/Südtirol
Ostern, Mitte Juli bis Mitte August
L i t a u e n
Nida
Ende Mai bis Mitte September
N i e d e r l a n d e
Insel Ameland/Westfriesland
Juli und August
Cadzand/Zeeland
Ostern, Juli und August
Callantsoog/Nordholland
Juli und August
Groet, Gemeinde Schoorl/Nordholland
Juli und August
Renesse/Zeeland
Ostern, Juli und August
Insel Texel/Westfriesland
Juli und August
Zoutelande und Oostkapelle/Zeeland
Ostern, Juli und August
Ö s t e r r e i c h
Burgenland
Bad Tatzmannsdorf
Juli und August
Neusiedl am See und Gols
Juli und August
Nickelsdorf/Deutsch Jahrndorf/Zurndorf
Mitte Juli bis Mitte August
Rust und Mörbisch/Neusiedler See
Juli und August

Kärnten
Bad Kleinkirchheim und Wiedweg
Juli und August
Feld am See und Afritz
Juli und August
Gmünd und Fischertratten
Juli oder August
Hermagor und Watschig/Pressegger See
Juli und August
Maria Wörth/Wörthersee
Juli oder August
Millstatt/Millstätter See
Mitte Juli bis Anfang September
Obervellach
Mitte Juli bis Ende August
Ossiach und Tschöran/Ossiacher See
Mitte Juli bis Ende August
Pörtschach und Moosburg/Wörthersee
Juli oder August
Techendorf/Weißensee
Juni bis September
Velden und Wernberg/Wörthersee
Juli und August

Niederösterreich
Baden bei Wien
Juli und August
Mitterbach am Erlaufsee
August

Oberösterreich
Attersee
Juli und August
Gmunden/Traunsee
Juli und August
Mondsee und Unterach/Mondsee
Juli und August
Scharnstein
Juli oder August
St. Wolfgang/Wolfgangsee
Juli bis September
Osttirol
Lienz und Umgebung
Juli bis September
Tirol
Ehrwald und Reutte
Juli oder August
Jenbach und Umgebung
Juli und August
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Kitzbühel
Februar sowie
Juli bis Anfang September
Kufstein/Thiersee
Mitte Juli bis Mitte August
Mayrhofen und Fügen
Juli oder August
Medraz und Neustift
Mitte Juli bis Ende August
Pertisau/Achensee
Weihnachten/Neujahr
Seefeld und Telfs
Januar bis Mitte März sowie
Juli und August
Wildschönau und Wörgl
Juli und August
Salzburg
Bad Gastein und Bad Hofgastein
Weihnachten/Neujahr sowie
Juli und August
Lofer
Juli oder August
Mittersill
Juli und August
Zell am See
Juli und August
Steiermark
Bad Aussee und Bad Mitterndorf
Juli und August
Ramsau am Dachstein
Januar und Februar sowie
Mitte Juli bis Anfang September
Vorarlberg
Bregenz/Bodensee
Juli und August
P o l e n
Gizycko/Masuren
Ende Mai bis Anfang September
S c h w e d e n
Vimmerby
Juli und August
U n g a r n
Hajdúszoboszló
September
Zur Vorbereitung auf die Urlaubsseelsorge lädt das
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) die mit der Urlaubsseelsorge beauftragten
Pfarrerinnen und Pfarrer zu einer eintägigen Veran-
staltung ins Michaeliskloster nach Hildesheim ein.
Aufgeteilt nach Urlaubsregionen findet die Tagung in
der Zeit vom 27. bis 31. März 2017 statt.

Mehrmonatige Beauftragungen
der Langzeitseelsorge

Die Evangelische Kirche in Deutschland bietet mehr-
monatige Beauftragungen der Langzeitseelsorge (in
der Regel für Pensionäre) im europäischen Ausland an
und hat daher darum gebeten, folgende Liste zu ver-
öffentlichen:

Mehrmonatige Beauftragungen
in der Langzeitseelsorge

(auch unter www.ekd/jobs.de)

Algarve
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Amman
1. Advent 2016 bis 31. Mai 2017
Arco
Palmsonntag bis Ende Oktober 2017
Bari
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Belgrad
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Bilbao
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Costa Blanca
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Costa del Sol
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Fuerteventura
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Gran Canaria
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Hévíz
1. Februar 2017 bis 31. Dezember 2017
Kreta
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Lanzarote
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Mallorca
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Malta
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Nizza
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Pattaya
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Porto
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Quito
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Rhodos
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
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Teneriffa-Nord
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Teneriffa-Süd
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Türkische Riviera
1. September 2017 bis 30. Juni 2018
Zypern
1. September 2017 bis 30. Juni 2018

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Verwaltungsausbildung
und -fortbildung
Programm 2017

Landeskirchenamt Bielefeld, 12.10.2016

Erster Verwaltungslehrgang (VL I)
Az.: 326.58 (2017/2018)

Tagungsstätte: Haus Salem in Bielefeld-Bethel
Teilnahmegebühr: 60 € pro Lehrgangswoche

Termine:
27.–31. März 2017
2.–5. Mai 2017
29. Mai – 2. Juni 2017
10.–14. Juli 2017
28. August – 1. September 2017
18.–22. September 2017
16.–20. Oktober 2017
20.–24. November 2017
11.–15. Dezember 2017
8.–12. Januar 2018
12.–16. Februar 2018
12.–16. März 2018
16.–20. April 2018
14.–19. Mai 2018
18.–22. Juni 2018
9.–13. Juli 2018
27.–31. August 2018 (nur im Bedarfsfall)

Prüfungstermine: 18.–21. September 2018
schriftliche Prüfung
12.–14. November 2018
mündliche Prüfung

Anmeldeschluss: 31. Januar 2017

Terminänderungen vorbehalten!
Bitte richten Sie den Antrag auf Zulassung zum Ersten
Verwaltungslehrgang mit nachfolgend genannten Un-
terlagen auf dem Dienstweg an das Landeskirchen-
amt:

- Lebenslauf mit Lichtbild,
- letztes Schulzeugnis und ggf. Prüfungszeugnis der

Ausbildung,
- Stellungnahme der Dienststellenleitung nach be-

sonderem Vordruck (im Landeskirchenamt erhält-
lich),

- Bescheinigung über die Zugehörigkeit zur Evan-
gelischen Kirche.

Ansprechpartnerinnen:
Frau Dorita Heudis (Sachbearbeitung)
Tel.: 0521 594-455
Frau Sonja Verstegen (Sekretariat)
Tel.: 0521 594-378
Frau Brigitte Dickersbach (Sekretariat)
Tel.: 0521 594-111

Personalnachrichten

Berufungen
Pfarrerin Dr. Petra Savvidis zur Pfarrerin der Ev.-
Luth. Marien-Kirchengemeinde Stiftberg zu Herford,
2. Pfarrstelle, Ev. Kirchenkreis Herford.

Todesfälle
Landeskirchenrat i. R. Alfred Keßler, zuletzt zustän-
dig für die Bereiche Bildung und Erziehung im
Schuldezernat des Landeskirchenamtes der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen, am 16. September 2016
im Alter von 86 Jahren;
Pfarrer i. R. Arnd Vetter, zuletzt Pfarrer der Ev. Kir-
chengemeinde Steinhagen, Ev. Kirchenkreis Halle,
am 26. September 2016 im Alter von 80 Jahren.

Wahlbestätigungen
Folgende Wahl der Kreissynode des Ev. Kirchenkrei-
ses Dortmund am 18. Juni 2016:
Pfarrerin Leonie Grüning zur Stellvertreterin der
ständig stellvertretenden Superintendentin des Ev.
Kirchenkreises Dortmund.

Titelverleihungen
Wilfried Pankauke, Ev. Kirchengemeinde Werl, Kir-
chenkreis Soest, ist der Titel „Kantor“ verliehen wor-
den.

Anstellungsfähigkeit als Gemeindepädagogin/
Gemeindepädagoge gemäß § 11 VSBMO

Die Anstellungsfähigkeit als Gemeindepädagogin/
Gemeindepädagoge (§ 11 VSBMO) wurde nach Ab-
schluss der Aufbauausbildung (§ 5 Absatz 4 VSBMO)
und erfolgreichem Kolloquium von folgenden haupt-
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beruflichen Mitarbeitenden in Verkündigung, Seel-
sorge und Bildungsarbeit erlangt:
am 21. September 2016
Bäcker, Till
Ev. Kirchenkreis Paderborn
Ev.-Luth. Stephanus-Kirchengemeinde Borchen
Barkmann, Ines
Ev. Kirchenkreis Lünen
Ev. Kirchengemeinde Lünen
Erkenberg, Robert
Ev. Kirchenkreis Gütersloh
Ev. Kirchengemeinde Gütersloh
Flechsig, Andreas
Ev. Kirchenkreis Herne
Ev. Kirchengemeinde Schwerin-Frohlinde
Grybel, Melanie
Ev. Kirchenkreis Siegen
Hayn, Kerstin
Ev. Kirchenkreis Paderborn
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borchen
Heyder, Marie-Kristin
Ev. Kirchenkreis Hagen
Loose, Dirk
Ev. Kirchenkreis Dortmund
Obermeier, Tina
Ev. Kirchenkreis Bielefeld
Rohleder, Ina
Ev. Kirchenkreis Vlotho
Zipproth, Kirstin
Ev. Kirchenkreis Bochum
Das nächste Kolloquium findet am 9. Februar 2017
statt.

Stellenangebote

Pfarrstellen

Evangelische Kirche von Westfalen

Kreispfarrstellen
Besetzung durch Wahl des Kirchenkreises:
9. Kreispfarrstelle (Ev. Religionslehre an Schulen),
Ev. Kirchenkreis Paderborn, zum 1. November 2016
(Dienstumfang 100 %)
Bewerbungen sind an den Superintendenten des Evan-
gelischen Kirchenkreises Paderborn zu richten.

Gemeindepfarrstellen
Kirchengemeinden mit Luthers Katechismus
Besetzung durch Gemeindewahl:
1. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Bad Driburg,
Ev. Kirchenkreis Paderborn, zum 1. November 2016
(Dienstumfang 100 %);
1. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg
und Bausenhagen, Ev. Kirchenkreis Unna, zum 1. No-
vember 2016 (Dienstumfang 100 %).
Bewerbungen sind über den Superintendenten des je-
weiligen Kirchenkreises an die Presbyterien zu rich-
ten.
Das Landeskirchenamt macht bei folgenden Ge-
meindepfarrstellen von seinem Vorschlagsrecht
Gebrauch:
1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Martini-Kirchengemeinde
Gadderbaum, Ev. Kirchenkreis Bielefeld, zum 1. No-
vember 2016 (Dienstumfang 100 %);
Gemeinsame Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde Heimsen, der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Schlüsselburg und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Windheim, Ev. Kirchenkreis Minden, zum 1. April
2017 (Dienstumfang 100 %);
4. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Versöhnungs-Kirchenge-
meinde Jöllenbeck, Ev. Kirchenkreis Bielefeld, zum
1. November 2016 (Dienstumfang 100 %);
2. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Verl, Ev. Kir-
chenkreis Gütersloh, zum 1. November 2016 (Dienst-
umfang 100 %);
3. Pfarrstelle der Ev. Weser-Nethe-Kirchengemeinde
Höxter, Ev. Kirchenkreis Paderborn, zum 1. Novem-
ber 2016 (Dienstumfang 100 %).

Evangelische Kirche in Deutschland

Auslandsdienst
im Norden Johannesburgs

(Bryanston)/Südafrika
Für die Gemeinde Nordrand der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Südafrika (ELKSA N-T) sucht die
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zum
1. September 2017 für die Dauer von zunächst sechs
Jahren

eine Pfarrerin/
einen Pfarrer/

ein Pfarrerpaar.
Die Gemeinde hat ihren Sitz in Bryanston, einem Vor-
ort von Johannesburg, und wendet sich insbesondere
an die Deutschsprachigen in der Region. Das Pfarramt
wird unterstützt von einen Jugenddiakon, Laienpredi-
gern und vielen engagierten, überwiegend ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/innen. In der Gemeinde treffen sich
derzeit sechzehn verschiedene Kreise, dazu gibt es ei-
nen Kindergarten. Sie finden die Gemeinde unter
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www.thomaskirche.org.za und die Kirchenleitung un-
ter www.elcsant.org.za. Einige Informationen gibt
auch die Homepage der EKD: www.ekd.de/interna-
tional/auslandsgemeinden/afrika/41463.html.
Wir erwarten:
- eine erfahrene Seelsorgerin/einen erfahrenen Seel-

sorger mit guter Predigtpraxis,
- Offenheit und Impulse für neue Wege des Gemein-

deaufbaus und zur Öffnung für Außenstehende,
- Förderung und Befähigung der angestellten und

ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in der Gemein-
de,

- gute Englischkenntnisse und angemessene Com-
puterkenntnisse.

Gesucht wird eine Pfarrerin/ein Pfarrer/ein Pfarrer-
paar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der
Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Leitung eines
Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich nach
der Besoldungstabelle der ELKSA (N-T). Die Pfarr-
stelle wird durch Gemeindewahl besetzt.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter www.ekd.de/stellen-
boerse/4458.
Für weitere Informationen stehen Ihnen zur Verfü-
gung:
Oberkirchenrat Klaus J. Burckhardt
Tel.: 0511 2796-235
E-Mail: klaus.burckhardt@ekd.de sowie
Dr. Christiane Stoklossa
Tel.: 0511 2796-238
E-Mail: christiane.stoklossa@ekd.de
Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte bis
zum 15. November 2016 an:
Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD/HA IV
Postfach 21 02 20
D-30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de

Rezensionen

Die Buchbesprechungen werden allein von den jewei-
ligen Rezensenten verantwortet.

Ferdinand O. Kopp, Ulrich Ramsauer:
„VwVfG – Verwaltungsverfahrensgesetz.

Kommentar“
Rezensent: Reinhold Huget

Verlag C. H. Beck, München 2015, 16., vollständig
überarbeitete Auflage, XXXII und 1.899 Seiten, in
Leinen, 62 €, ISBN 978-3-406-68042-7
Die Bestimmungen des kirchlichen Verwaltungsver-
fahrens- und -zustellungsgesetzes der EKD, das für die
Evangelische Kirche von Westfalen bei Verwaltungs-
verfahren, insbesondere bei Erlass von Verwaltungs-
akten, maßgebend ist, sind größtenteils deckungs-
gleich mit denen des Verwaltungsverfahrensgesetzes
des Bundes (VwVfG). Im Wege der Auslegung der
Gesetzesvorschriften wird daher regelmäßig auf die
Literatur zum staatlichen VwVfG zurückgegriffen.
Der von Professor Dr. Ferdinand O. Kopp begründete
und von Professor Dr. Ulrich Ramsauer herausgege-
bene Kommentar „VwVfG“ gehört zu den erfolgrei-
chen Standardkommentaren, der sich seit über 35 Jah-
ren in der Ausbildung und in der Praxis bewährt hat,
prüfungszugelassen ist und eng mit dem Parallelkom-
mentar Kopp/Schenke „VwGO“ abgestimmt ist.
Seit der 13. Auflage erscheint das Werk im Jahres-
rhythmus. In die 16. Auflage wurden die Erfahrungen
mit der durch das Planvereinheitlichungsgesetz ein-
geführten frühen Öffentlichkeitsbeteiligung sowie
Auswirkungen der durch das Gesetz zur Förderung der
elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung wei-
terer Vorschriften eingeführten E-Government-Rege-
lungen eingearbeitet. Der Autor berücksichtigt in sei-
nem Werk auch die Entwicklungen des europäischen
Verwaltungsverfahrensrechts. Es ist davon auszuge-
hen, dass das Verwaltungsverfahrensrecht den immer
stärker werdenden Einfluss des europäischen Rechts
Rechnung tragen muss. Nunmehr ist ein europäisches
Verwaltungsverfahrensgesetz in Vorbereitung, das
zwar unmittelbar nur die Eigenverwaltung der Euro-
päischen Union betreffen wird, dessen Auswirkungen
auf das Verfahrensrecht der Mitgliedsstaaten aber ab-
sehbar sind. Daher geht Herr Dr. Ulrich Ramsauer zu-
treffend davon aus, dass sich das VwVfG in Deutsch-
land weiterentwickeln wird und muss.
Der Handkommentar hält sein hohes Niveau und er-
läutert zuverlässig und gut verständlich die Bestim-
mungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
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„Wir sind dabei“
KIRCHENMobilfunk - für jeden der passende Tarif.

mobilfunk.kirchenshop.de

KIRCHENMobilfunk bietet Ihnen Top- 
Konditionen für individuell flexible 
Mobilfunktelefonie.
Gerade haben wir unsere Tarife über-
arbeitet, sodass die Konditionen  
immer wettbewerbsfähig bleiben.  
Überzeugen Sie sich selbst und 
schließen Sie sich an!

Ihre Kirchenvorteile
•  Exklusive Tarife
• Individuelle Tarifpakete
• Optionen mit 3-monatiger 

Laufzeit zubuchbar
• Kostenfreie Telefonie inner-

halb des Rahmenvertrags

KIRCHENMobilfunk

42
62

8

HKD-Service-Telefon
0800 200 900 600
Mo. – Do. von 8 – 17 Uhr
          Fr.   von 8 – 16 Uhr

telefonie@hkd.de

KIRCHENMobilfunk–Tarife

Erreichbarkeitstarif 2.0 z. B. Hausmeister, Küster

Kirchenflat 2.0
z. B. Verwaltungen, zentrale 
Rufdienste

Unterwegstarif 2.0 z. B. Pflegekräfte (mobil)

Vielnutzertarif 2.0 z. B. Sozialarbeiter

Vorstandstarif 2.0
z. B. Entscheidungsträger,  
Vorstände, Geschäftsführer
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